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An unsere Leser!

Dievorliegende Nummer unserer Zeittchrift erscheint auf erweiterter Grundlage, da nunmehr
auch das ,,Sächsische Heim, Landes-Siedelungs- und Wohnungsfürsorgegesellschaft

Gm. b.H. Dresden« unsere Zeitschrift zu ihrem Organ gewählt hat. Wir begrüßen den dadurch
gewonnenen sächsischenLeserkreis Wir werden den besonderen Siedlungsproblemen Sachsens
weitgehende Beachtung widmen.

Die Behandlung der sächsischenSiedlungsfragen leiten wir durch den nachfolgenden Aufsatz
aus der Feder des Herrn Oberregierungsrat Dr. Dr. Ruf ch, des Referenten im Sächsischen
Arbeits-s und Wohlfahrtsministerium und Geschäftsführers des ,,SächsischenHeims« Landes-

Siedelungss und Wohnungsfürsorgegesellschaft,ein. Wir sind davon überzeugt,daß die mannig-
faltigen und anregenden Siedlungsprobleme des Freistaates Sachsen auch unseren bisherigen
Leserkreis lebhaft interessieren werden. Die Herausgeber

Sachsen als Siedlungsland
Von Oberregierungsrat Dr. Dr. N us ch - Dresden.

Sachsen ist mit rund 330 Einwohnsern aus den

Quadrsatkilometer das dicht besiedeltste Land Euro-

pas. Neben Nheinland-Westfalen, Groß-Berlin
und Oberschlesien gehört es zu den ausgesproche-
nen Industrierevieren im Reich. Vonden anderen

Industrierevieren unterscheidet es sich aber ganz

wesentlich. Während Rheinland-Westfalen und

Oberschlesien gekennzeichnet sind durch Groß-

betriebe, Schwierindustrie unsd Zusammenfassung
der Betriebe in einer Anzahl von Großsteadtenist
für Sachsen typisch die ver-arbeitende««sndustrie
(hauptsächlichTextilindustrie), der Mittel- und
Kleinbetrieb und die Verbreitung der Industrie
über das ganze Land bis in das kleinste Erzge-
bir sdor inau.

«

siestesihedlunfsgdes Landes erfolgte im’Mittel-
alter im wesentlichen durch den Bergbau im’-E«rz-
g-e«birge.Als dieser infolge mangelnderiEr-giebig-
keit eingestellt wurde, wandten sich die vorhan-
denen Arbeitskräfte im wesentlichen der Heim-
arbeit zu, außerdem wurde dise Industrie durch

das Vorhandensein billiger Arbeitskräfte ange-
lockt. So sind fiir Sachsen, abgesehen von den drei

Großstädten Dresden, Leipzig, Chemnitz, typisch
ein-e große Reihe von Industriemittelstädten und
vor all-en Dingen das sich oft kilometerweit in den
Tälern des Erzgebirges erstreckende Jndustriedorf.
Die sächsischeArbeiterschaft ist demnach nicht in
gleichem Grade wie in den anderen deutsch-enJn-
dustrierevieren in den Großstädten zusammenge-
ballt. Siedlungspolitisch ergeben sich daraus wich-
tige Folgerungen.

Insolgse der starken industriellen Durchs-etzung
leidet Sachsen sehr stark unter der Arbeitslosig-
keit. Sie wird noch dadurch verschärft, daß gerade
die sächsischeIndustrie insbesondere von den Au-
tarkiebestrebungen des Auslandes und der Ueber-

seeländer getroffen wird. Während am 30. Juni
1932 im Reich auf 1000 Einwohner 87,7 Arbeits-
lose entfielen, stellte sich diese Zahl im Landes-
arbeitsamtsbezirk Sachsen auf 137,5. Die Dauer
der Arbeitslosigkeit bei dem einzeln-en Beschäfti-
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gungslosen tritt deutlich in Erscheinung durch den

besonders hohen Anteil Sachsens an der Wohl-
fahrtserwerbslosenunterstützung Während am

30. Juni 1932 im Reich auf 1000 Einwohner etwa

37,5 Wohlfahrtserwerbslose entfielen, stellte sich
diese Zahl in Sachsen auf 59,8. Auf rund 4,8 Mil-

lionen Einwohner entfielen rund 470 000 Krisen-
und Wohlfahrtsunterstützungsempfänger.Für das

Land, namentlich für die sächsischenGemeinden, er-

gaben sich aus diesen Verhältnissen naturgemäß
schwerwiegende Folgen für die Finanzgebarung.

Bei dieser Lage gewinnt die Frage der Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit durch Siedlung für
Sachsen ganz besondere Bedeutung.

Die la nd w i rts cha f tlich e Siedlung ist für
das deutsche Volk und die deutsche Wirtschaft eine

Lebensfrage. Trotzdem muß der Auffassung ent-

gegengetreten w-erden,«als ob die landwirtschaft-
liche Siedlung einem erheblich-en Teil der arbeits-

losen Industriearbeiter Unterkommsensmöglich-
keit böte, meist fehlt es dazu an Eder unbedingt er-

forderlichen Vorbildung. Die landwirtschaftliche
Siedlung hat zunächsteinmal die Aufgabe, der Ar-

beitslosigkeit auf dem Lande zu steuern, die Land-

bevölkerung dort zurückzuhaltenunsd den aus den

Städten zurückströmendennoch vom Land stam-
menden Kreisen Brot und Arbeit zu schaffen. Der

Arbeitslosigkeit der Industriearbeiter vermag sie
nur mittelbar zu steuern, da die Jnnsenkolonisation
ohne weiteres eine erhebliche Stärkung des Bin-

nsenmarktes mit sich bringt. —- Für Sachsen kommt

hinzu, daß in diesem an sich dicht besiedelten Land

für landwirtschaftliche Siedlung im iSinne des

deutschen Ost-ens, d. h. für die Schaffung neuer

Entwurf: Landessiedlungsgesellschaft »Sächsisches Heim« Dresden

Dörfer, kein Raum ist. Wenig bekannt ist, daß
Sachsen neben seiner Industrie auch über eine

blühende Landwirtschaft verfügt, deren Leistungen
in mehr als ein-er Hinsicht als vorbildlich bezeich-
net werden dürfen. Im Gegensatz zum deutschen
Ost-en weist Sachsen eine g l ü ck l i ch e M i s chu n g
in den Besitzverhältnissen auf, der

Klein- und Mittelbetrieb herrscht bei weitem vor,
die sogenannten großen Güter weisen im Durch-
schnitt nur eine Größe von 150——200 Hektar auf,
stellen also im Sinne des deutschen Ostens ledig-
lich Mittelbetrisebe dar. Eine landwirtschaftliche
Siedlung im Sinne des deutschen Ostens kommt

daher in Sachsen nicht in Frage.
Daraus nun aber den Schluß ziehen zu wollen,
daß für landwirtschaftliche Siedlung überhaupt
kein Raum wäre, wäre verfehlt. Gerade in An-

betracht der in Sachsen besonders hohen Arbeits-

losigkeit muß alles getan werden, um die ländliche

Bevölkerung auf dem Lande zu halten. Von der

großen Zahl von landwirtsschaftlichsen Kleinbetrie-

ben hat sich ein großer Teil durch Anlieger-
siedlung zur selbständigenAckernahrung aus-

bauen lass-en. Unter der Herrschaft des Neichsfisew
lungsgesetzes sind rund 4910 Hektax Lan-d an 5375

Siedler abgegeben worden ; daneben sind seit 1925

rund 1800 Landarbeiterwohnungen in

Sachsen errichtet worden. Des weiteren wurden in

der gleich-en Zeit 236 dem Verfall spreisgegebene
Bauerngehöfte wieder aufgerichtet. Dadurch ist
verhindert worden, daß bäuerliche Existenzen zu-

grunde ging-en.
Umstritten ist für Sachsen die Frage der land-

wirtschaftlichen Neusiedlung. Hohe Boden-
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preise (-als im preußischenOsten der Morgen land-

wirtschaftlich genutzter Fläche im Durchschnitt
RM 200,— kostet-e,wurden in Sachsen dafür durch-
schnittlich RM 600,— bezahlt), weitgehende Anfor-
derungen des Bau-gesetzes, hohe Ansprüche der

Siedler verursachten bei der Errichtung von Bau-

erngehöften derartige Kosten, daß die These »von
der Unmöglichkeit der landwirtschaftlichen Neu-

siedlung in Sachsen dadurch bestätigt zu sein schien.
Hian kam, daß Sachsen bis in die neueste Zeit
keine verbilligten Liandseskredite für landwirtschaft-
lich Siedlung kannte und lediglich die vom Reich
zur Verfügung gestellten Grenzlandkredite für den

Anlauf des Landes in Betracht kamen. Jn sall

diesen Dingen hat die letzte Zeit wesentlich Wan-
del ·gesch-affen.Die allgemeine Notlage in der

Landwirtschaft hat auch in Sachsen eine wesent-
liche Senkung der Bodenpreise zur Folge gehabt,
die baulichen Anforderungen an »die landwirt-

schaftlicheSiedlung sind wesentlich gemindert, ldie

Ansprüchesind im Zusammenhang mit den all-ge-
meinen Ansprüchen an die zu erstellenden neuen

Siedlungen bescheidener geworden. Die landwirt-

schaftlicheNeusiedlung in Sachsen kiann allerdings
nur Einzelarbeit darstellen und wird sich immer

nur in gewissen engen Grenzen halten können.

Jn diesem Rahmen ist sie aber nicht nur ange-

bmcht, sondern sogar notwendig. Die Land-es-
fiedelungsgesellschiaftfür Sachsen, das »Buchs-
Heim«,hat bisher 111 bäuerlichieSiedlungen mit
1459 Hektar geschaffen, darunter 17 Bauerngehvfte
mit 179 Hektsar, bsei denen es sich um wiederherge-
stellte- gelegte Bauerngüter handelt.

Von selbst ergab sich das Bestreben, aus dem

dicht bessiedelten Sachsen Siedlungsaniwärter nach
dem preußischenOsten zu überführen (Aus-sied-
lunig). Trotz lebhaftester Bemühungen, weit-gehen-
der Aufklärungsarbeit und nachdrücklichsterUnter-

stützungseitens der Regierungsstellen war Eder Er-

Entwurf- Landessiedlungsgesellschaft »Sächsifches Heim« Dresden

folg tjedochbisher nicht sehr groß. Jm Jahre 1930
wurden 8, im Jahre 1931 16 sächsischeBauern im

Ost-en -an-gesiedelt.
Bei den besonderen sächsischenVerhältniss-en

steht indessen im Vordergrund des Interesses die

vorstädtische Siedlung mit all ihren
Spielarten und insbesondere die N e b e n e r -

werbssiedlung Wenn es schon an sich un-

möglich erscheint, das gesamte Heer der Arbeits-

losen in Deutschland wieder in den organischen
Arbseitsgang einzuschalten, so muß »das für Sachsen
mit seiner ausgesprochenen Exportindustrie insbe-

sondere gelten. Es geht heute nicht mehr an, nur

Wohnungen zu erstellen zur Bekämpfung der

Wohnungsnot (die subjektiv gesehen in Sachsen
immer noch in erheblichem Umfang vorhanden ist),
sondern es gilt, »durchSiedlung, d. h. durch Bei-

gabe entsprechenden Landes zum Kleinhaus, den

Arbeit-er »krisenfest«zu mach-en und ihm die Mög-
lichkeit zu -geben, sich einen Teil seiner Nahrungs-
mittel durch eigene Arbeit auf eigener Scholle zu

erzeugen, ihn von den Wechsselfällen des Arbeits-
miarktes und der Konjunktur unabhängiger zu
machen. Der sWohnungsbau als ausgesprochen
konsumptives Moment tritt zurück hinter den Ge-
danken der Schaffung von Produktivstätten. All
die Gedankengänge, die bereits nach Kriegsheendi-
gung schon einmal Idie Siedlung in den Vorder-

grund stellten, machen sich wieder geltend, sie wer-

den aber noch nach einer Richtung fortgeführt:
durch die enge Verbindung zwischen
Siedlung und Wirtschaft und dieses nach
doppelter Richtung, daß einmal rein örtlich ge-
nommen die Ansetzung dort erfolgt, wo sie für den
Siedler wirtschaftlich einigermaßen günstige Aus-
sichten verheißt und im übrigen, daß versucht wird,
auch die Arbeitszeit mit der Siedlung zu ver-

knüpfen.
Die Verbindung zwischen Siedlung und Wirt-
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schaft ist für Sachsen nichts Neues. Schon in den

vergangenen Jahren hat Sachsen aus den Mitteln
des Wohnungsbaustocks (dem beim Staat zusam-
menfließenden Teil der Mietzinssteuer für den

Wohnungsbau) einen Sonderfonds für den Jn-

dustriearbeiterwohnungsbau bereitgestellt. Maß-
geblich für die Verwendung dieses Geldes war der

Gesichtspunkt, durch Erstsellung von Wohnungen
die Heranziehung von neuen Industriezweigen
oder den Ausbau vorhandener Industrien zu er-

möglichen. Auch dies-e Wohnungen wurden mög-
lichst als Siedlungsbautem d. h. als Kleinhäuser
mit Garten durchgeführt. Die Siedlung als ein
Mittel zur Lösung der Standortfrage ist mithin
in Sachsen seit längerer Zeit berücksichtigtworden.

Neu dagegen ist der Gedanke in der Form der

Nebenerwerbssiedlung, überall dia, wo

es irgend angängig ist, die Leute in Kurz-arbeit zu

beschäftigen,dafür entsprechend mehr Leute einzu-
stellen und den durch die Kurzarbeit entstehenden
Lohnausfall durch Bereitstellung einer entsprechen-
den Siedlungsstelle auszugleichen. Für Sachsen mit

seiner zahlreichen Jndustriebevölkserung,die ganz
besonders von der Arbeitslosigkeit betroffen wird,
ist dieser Gedanke von großer Bedeutung. Bereits
im Oktober 1930 hat das »Sächs·Heim« eine Aus-

sprache unter führenden Fachleuten und Regie-
rungsvertrsetern aus allen Teilen Deutschlands in
Dresden herbeigeführt Im Verfolg dies-er Aus-

sprache lhat es dann mit Unterstützung der sächsi-
schen Regierung 1931 in Freital bei Dresden einen

praktischen Ver-such mit einer Kurz-arbeitersiedlung
angestellt. Hier handelte es sich zunächst einmal

darum, den beteiligten Kreisen praktisch vor-

zuführen, wie eine solche Neb-ener-werbssiedlung zu
denken wäre. »Es mußt-ezunächsteinmal gezeigt
wer-den, wie man sich vom Geschoßhaus abkehren
könnte, wie die-se Gedankengänge baut-echnisch zu

verwirklichen wären und welch-e Belastung sich für
die Siedler daraus ergibt. Jn enger Zusammen-
arbeit mit der Stadt Freital wurden 18 Einfami-
liendoppelhäuser mit einem Ausmaß von 41 qm

Wohnfläche, erweiterungsfähig auf 50 qm, und

12 qm Stall durchgeführt Es wurden Landflächen
zwischen 1000—1500 qm bei-gegeben (Abb. 1 u. 2).
Die Gesamtbelastung stellte sich für die Siedler auf
monatlich ca. 20 RM. Jn dies-er Siedlung sind
zwar durchgängig Siedler angesetzt, die sich in

Kurzarbeit befinden, es fehlt jedoch noch der un-

mittelbare Zusammenhang mit der Industrie, es

bleibt dem Zufall überlassen, ob die angesetzten
Kurzarbeiter völlig erswerbslos oder wieder voll

beschäftigt wer-den. Indessen darf gesagt werden,
daß das Beispiel von Freital richtunggebend ge-
wirkt und dem Siedlungsgedanken in Sachsen
außerordentlichen Antrieb gegeben hat.

Ehe diese Auswirkung noch weitere Folgen zei-
tigen konnte, tauchte der Gedanke der Stadt-

randsiedlung auf, die im Gegensatz zur

Neben-erwerbssiedlung weniger Kurzarbeiter, son-

dern in der Hauptsache Vollerwerbslose zur An-

setzung bringen will. Bei den gewaltigen Aus-

maßen der Arbeitslosigkeit in Sachsen mußte
naturgemäß auch dieser Gedanke in Sachsen Wider-

hall finden. Bevor noch die Gedankengänge der

Reichsregierung sich zu gesetzgeberischen Maßnah-
men versdichteten, ist das »Sächs. Heim« im räum-

lichen Zusammenhang mit der Nebenerwerbssied-
lung Freital in einer weiteren Siedlung in Frei-
tal der Frage der Stadtrandsiedlung praktisch
näher-getreten und hat durch die Tat bewiesen,
daß auch für den Höchstpreis von RM 3000,——
noch durchaus dauerhaft gebaut und dabei dem
Siedler eine angemessene Unterkommensmöglich-
keit geboten werden kann. Damit war der Be-
weis erbracht, daß auch in Sachsen mit seinen be-

rüchtigten hohen Baupreisen die Stadtrandsiedlung
sehr wohl in dem von der Reichsregierung in Aus-

sicht genommen-en Rahmen durchführbar ist. Zwar
begegneten der Stadtrandsiedlung in Sachsen
außergewöhnlicheWiderstände Als jedoch die für
Sachsen bewilligten 1800 Klein-siedlungsstellen auf
30 verschieden-en Baustellen ihrer Vollendung ent-

gegengingen und es sich zeigte, in wie mannig-
facher Weise ausgezeichnete Lösungen sich finden
ließen, brach sich der Gedanke immer mehr Bahn
und heute, wo zum Teil in die reizvolle sächsische
Landschsaft eingebettet, schön gelegen-e Stadtrand-

siedlungen entstanden sind, ist die Nachfrage nach
Siedlungen dieser Art sehr groß. Die Nachfrage
übertrifft das Vielfache dessen, was mit den vom

Reich weiterhin zur Verfügung gestellten Mitteln

durchgeführt werden kann.

Nach drei Richtungen hat die Stadtrandsiedlung
ausgezeichnet gewirkt: sie hat dazu bei-getragen,
die hohen Baukosten zu senken, sie hat die An-

sprüche an die Wohnungen auf das den wirtschaft-
lichen Verhältnissen des deutschen Volkes ange-

messene Maß herab-geschraubt und sie hat bei den

Erwerbslosen, die bisher berücksichtigt werd-en

konnten, die vom Reich gewünschte psychologische
Wirkung zweifellos gehabt. Wo man auf den

Baustellen mit den Beteiligten in Berührung
kommt, findet man Freude, für sich selbst arbeiten

zu dürfen und schaffen zu können. Eine Arbeits-

freudigkeit, ein Gemeinschaftsgeist und eine Diszi-
plin, die uneingeschränkteAnerkennung verdienen.
Soweit sich am Anfang unliebsame Elemente bei

den Arbeitskolonnen geltend machten, gelang es

gewöhnlich, sie gleich auszumerzen. Zahlenmäßig
können sich diese Erfolge naturgemäß gegenüber
der großen Zahl der Arbeitslosen erst auswirken,
wenn die Stadtrandsiedlung auf längere Zeit syst-e-
matissch vom Reich weiter gefördert wird. — Wie

sich die Stadtrandsiedlung wirtschaftlich auswirken

wird, hängt wesentlich von der wirtschaftlichen Be-

ratung und Betreuung der Siedler ab, d. h. von

der Frage, was die Siedler durch eigene Arbeit
aus ihrer Scholle herauszuholen wissen.

Handelt es sich bei der Stadtrandsiedlung dar-
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um, sVollerwerbslose von der Straße wegzubrin-
gen, sso zielt die Nebenerwerbssiedlung,
wie schon bemerkt, darauf ab, die lArbeitszeitein-
teilung mit der Siedlung unmittelbar in Verbin-

dung zu bringen und so systematisch der Arbeits-

losigkeit selbst zu Leibe zu gehen. Damit gewinnt
die Nebenerwerbssiedlung gerade für Sachsen eine

ungeahnte Bedeutung. Jn Verbindung mit P. G.

Hoffmann, der »auf diesem Gebiet ausgezeichnete
Pionierdienste geleistet hat, will das »Säch«s.
Heim« in diesem Jahre nunmehr den Versuch
machen, eine typische Nebenerwerbssiedlung zu

schaffen. Auf einem vom »Sächis.Heim« erwor-

benen Gut Neukirchen bei Chemnitz soll im Zu-
sammenhang mit der Chemnitzer Industrie ver-

sucht werden, Leute anzusetzen, die von der Jn-

dustrie isystematischauf Kurzarbeit gestellt worden

sind. Damit würde in Fortführung des Freitaler
Versuchs ein Beispiel dafür geschaffen werden, wie

die Nebenerwerbssiedlung in ihren letzten Aus-

wirkungen zu denken ift. Schlägt dieser Versuch
ein, so steht zu hoffen, daß die weiter-e Oeffentlich-
keit die Bedeutung der Nebenerwerbssiedlung in

ihren Folgen für die Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit erkennt und weitere Schritte zur Verwirk-

lichung dieses Gedankens folgen.
Das Siedlungsvorhaben Neukirchen bei Chem-

nitz bedeutet für Sachsen auch insofern etwas völ-

lig Neues, als dort zum erstenmal Idie landwirt-

schaftliche Siedlung in all ihren Formen (Land-
arbeiterwohnungsbau, sAusbaustell-e, Gärtnerei-
stelle, Bsauernstellen der verschiedensten Größe
durch -Ginbau, Umbau, Wieder-aufbau, Neubau)
zur Durchführung kommen wird, außerdem wird
dort zum erstenmal der freiwillige Arbeitsdienst
bei Hochbauten — ein Gedanke, um dessen Durch-
setzung schon in verschiedenen Bezirken des Reiches
lang-e lgekämpft wird — durchgeführt werden. Da

auch noch Melioriationsarbeiten an einem das Gut

durchfließendenBach vorgenommen werden sollen,
so handelt es sich hier um ein Musterbeispiel für

fast alle Spielarten des Siedlungsgedankens und

seiner Durchführungsformen in der neuesten Ge-

staltun-g.
Sachsen steht vor der großen Aufgabe, im Nah-

men der gegebenen Möglichkeiten ein-e Umschich-
tung in der Ansiedlung seiner Bevölkerung vorzu-
nehmen mit dem Ziel der Angleichung an wärt-

tembiergische Verhältnisse Dieses glücklicheLand,
in dem breite Schichten der Bevölkerung ein Haus
und ein Stück Land ihr eigen nennen, ist wirt-

schaftlich und sozial in einer »sehrviel besseren Lage
als andere Gegenden Deutschlands. Auch die

schwere Wirtschaftskrife der Gegenwart wirkt sich
dort bei weitem nicht der-artig aus wie in anderen
Teilen des Reiches. Dort hat es ssichbereits durch
Menschenalter erwiesen, daß der Arbeiter auf eige-
ner Scholle in ganz anderer Weise krisenfest ist als
der entwurzelte Arbeiter im Geschoßhaus. Bei

dieser großen Aufgabe, vor der Sachsen steht, ge-
reicht die Verbreitung der Industrie über das

ganze Land zum großen Vorteil. Zu Tausenden
sitzen die Arbeiter in den Jndustriedörfern oder in

kleineren Städten und es ist fehr viel leichter, sie
auf eigener Scholle anzusetzen als in den Groß-
ftädten des Westens. Vielfach sind die Arbeiter

auch noch im Besitz eines Häuschens und in diesen
Fällen wird es sich nur darum handeln, ihnen
durch genügend-e Landbeigabe die gewünschte
Krisenfestigkeit im dargelegten Sinne zu ver-

schaffen.
Der Siedlungsgedanke ist von neuem in den

Vordergrund gerückt, er hat breite Schichten der

Bevölkerung erfaßt und die Siedlung ist das Ziel
der Sehnsucht von Tausenden. Verstehen wir die

Zeichen der Zeit richtig, so steh-en wir erst am »An-

fang einer großen Volksbewegung, welche die Um-

stellung unser-er Wirtschaft im oben angedeuteten
Sinne zum Ziel hat. Jn der Siedlevsehnsucht der

Gegenwart find alle jene menschlichen Kräfte
lebendig, die dazu dienen müssen,das Vergangene
zu überwinden.

24 Punkte zur Siedlungsfrage
Von Dr. ing. Dr. rer. pol. Martin Pfannfchmidt, Berlin.

Aufgabestellungen:

Gegenüber den Einwendungen
1— der Kapital-tot (es seien zurzeit keine Mittel

zum Siedeln verfügbar, bevor nicht die Neva-
rationsfrage förmlich bereinigt und die Pri-
vatschulrden auf etwa die Hälfte abgeschrieben
sei-en) und

2. der mangelnden Rentabilität (die landwirt-

schaftliche Siedlung rentiere nicht bei weiterem

Preisverfall der landwirtschaftlichen Produkte)
soll-en die nachfolgenden Punkte kurz be-

gründen, daß

3. eine im gegenwärtigen Zeitpunkt angefaßtc
Siedlung,fowohldieNebenerwerbs-
siedlung des gewerblich-en Ar-
beiters (städtische Gart-ennah-
rung) wie die Voll-erwerbssied-
lung der Landarbeiter, zweiten
Bauernsöhne, ländlichen Hand-
werk-er und Gsewerbetreibenden
(ländliche Ackernahrung) dazu an-

getan ist, zurzeit brachliegende
Produktivkräfte des Grund und
Bodens und erwerbsloser Ar-
beiter zu entfalten und auszu-
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schöp f en und das ihre zur schnellen Be-

hebung der Wirtschaftskrise beizutragen.

Bisheriger Siedlungsverlaus:

4.

1.0.

Hemmungen der Bodenteilung.
Da nach Ablauf der merkantilistischen Sied-

lungsperiode die städtischseund ländliche Sied-

lung angeblich dem freien Spiel der Kräfte

überlassen wurde, in Wirklichkeit aber von

der Initiative einer immer kleiner werdenden

Schicht privater Grundbesitzer und der Ge-

meindeverwaltunsgen abhängig wurde, traten

anftelle seiner fortschreitenden Bodenaufteilung
an die zuwachsensden Arbeitskräfte das privat-
wirtschaftlich berechtigte Streben nach Steige-
rung der Erundrenten durch Landwirtschaft
und den städtischen Grundbesitz. Auch die

ohnehin mit zusätzlichenAusgaben besonders
hochbelasteten schnell wachsenden gewerblichen
Gemeinden war-en bestrebt, sich durch »An-
si-edlung«der zuwachsenden Bevölkerung im

viel-geschosssigenMassenmiethaus ohne städti-
sche Eiartennahrungen mit möglichst geringen
Erweiterungskosten zu belasten.

Ergebnisse dieser Entwicklung waren

Stillstand der inneren Kolonisation s e it

Friedrich dem Großen,

Landslucht der dörflichen und der

kleinstädtischen Bevölkerung in-

folge der Asgrarpolitik des 19.

I a h r h u n d ·e r t s (die bisher angesetzten
ländlichen Siedlerstellen wie-gen nur seinen

verschwindend geringen Teil dieser Landflucht
auf).
Umwandlung der ,,bodenenterbten«dörslichen
und kleinstädtischenBevölkerung in eine In-

dustriearbeiterschaft und Landarbeiterskhaft,
deren einziges Produktionsmittel die Lohn-
arbeit ist (vergl. Rudolf Böhmer und Hans
Grimm). Infolge geringen Lohneinkommens
bilden beide nur ein-en schwachen Markt für
landwirtschaftliche und gewerbliche Erzeug-
nisse.
Entstehung von Großstädten mit Massenmiet-
häusern und Menschenballungen
in Niesenftädten.

Uebersetzung der Industrie m it g e we rb -

lichen Arbeitskräften und Be-

günstigung der—Eroß- und Riesen-
betriebe.

Uebersteigerung der städtiskhienGrundrenten

zuerst in den inneren Stadtteilen, sodann in

den Stadt-erweiterungsgebietem die das Bei-

behialten des gewohnt-en klein-en Einfsamilien-
hauses »als Norm erschwert-e.

Die Verbreiterung Lder einkommensschwachsen
Schichten der Industriearbeiter nud Land-
arbeiter führt zu
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12.

11. Agrarkrisen und Industriekrisen. Beide ver-

einigen sich zu Kris-enscheeren:
Die Asgrarkrisen zwingen zu extensiver Be-

stellung und zur Roggenüberproduktion und

verringern die Aufnahmefähigkeit für ge-

werblich-e Erzeugnisse.
Die Industriekrisen zwingen zu gesteiger-

tem Export. Dies-er führt zu außenpolitischien
Vserwicklungen mit wettbewerbenden Export-
ländern und zur Steigerung des Imports von

Agrarprodukten, in erst-er Linie von Eetreide
Die inländischen Eetreidepreise werden da-

durch, insbesondere nach Aufschluß der ameri-

kanischen Weizengebiete und in Zukunft auch
Nußlands, dauernd gedrückt. Ihnen folg-en
sinkende Preise für Fleisch und Butter, wenn

diese infolge mangelnder Entwicklung der

bäuerlichen Veredlungswirtschaft gleichfalls
eingeführt werden müssen.

Es entsteht die

soziale Frage

a) wirtschaftspolitisch:

b)

Arbeiterschaft, Grundbesitz, Bürgertum und

Verwaltungen verkennen die Krisengründe
zu 4.k—11.), die zum wesentlichen Teil auf
Hemmungen fortschreitender Bodenteilung zu-

rück-geführtwerden konnt-en.

Ein-e Steigerung des Einkommens erstreben
die Industriearbeiter durch Lohn-
erhöhungen und durch zollfreie Einfuhr von

Eetreidse, später auch von Veredlungsproduskten
(Kam«pf um hohen Lohn, um niedrige Preise
für Agrarprodukte und um Freihandel),
der Eroßgrundbesitz durch Schutzzölle
auf Eetreide und dann auch auf Beredlungs-
produkte (Kampf um niedrige Löhne, um

hohe Preise und Schutzzölle für Agrarpro-
dukte),
die Industrie durch Lohnsenkung und

Ausfuhrstseigerung (Kampf um niedrige Löhne,
um niedrige Preise für Agrarprodukte und

freie Wirtsch·aft).

Siedlungspolitisch:
Infolsge der Berkennung der Krisengründse

bejaht die Jndustriearbseiterschaft das ihr von

der Bodenspekulation aufgedrungene Massen-
miethaus in dessen neuerer »ver«edelten«Form.
Der vor der Landflucht schwere Bodenarbeit

leistende Landarbeiter steigt als Industrie-
arbeiter gefühlsmäßig vauf ein-e höhere sozial-e
Stuf-e, auf der er Bodenarbeit, und sei es auch
im eigenen Garten am Eigenheim oder im

Schrebergartem nicht mehr notwendig hat.
»Er schalt-et sich dadurch selbsttätig und frei-
willig von der für ihn erreichbar-en gärtne-
rischen Zusatzrente aus und sucht sich dafür
durch Lohnsteigerungen und 100Zige Sozial-
viersicherungen gegen Arbeitslosigkeit und
Alt-er seinen Nentenersatz zu schaffen. (Bei-



—

spiel: die Wohnungsbautätigkeit in den

meisten größeren Gemeinden während der

letzten Inveftierungsperiode und die vielseiti-
gen Hemmungen der Schrebergartenbewegung
—- in Berlin entfallen 1925 beispielsweise auf
weit über eine Million Familienhaushaltum
gen nur 76 701 Schrebergärten — und die

Entwicklung der Sozialversicherungien.)

c) bevölkerungspolitisch:

Die

13.

14.

Infolge des mangelnden Rahrungsspiel-
raums greift die Geburt-enb»eschränkungvom

Bürgertum auf die städtifcheArbeiterschaft
und »aufdas sLand über. Durch den Bevölke-

rungsrückgang verschärfen sich die Absatzkrisen
von Industrie und Landwirtschaft noch mehr,

besonders in den Produktionsmittelindustrien
(ng. Friedrich Burgdörfer), von seinen späte-
ren außenpolitischenlAuswirkungen ganz zu

schweigen.

Weltwirtschaftskrise.

Ursachen der :Weltwirtfchaftskrise:

Primär der Weltkrieg und die Friedensver-
träge, sekundär die inneren Krisen vor dem

Kriege zu 11. b, verschärft durch 4.—12.).

Erscheinungsformen der Krise:

a) Industrie:

b)

Rückgang des Industrieexports und des In-

landmarktes, Verfall der ftädtischen Grund-

rent-e, Ende der »Hauszinssteuer,Senkung der

sArbeitslöhne, Arbeiterentliassungen.
Landwirtschaft:

Schrumpfung des Lebensmittelverbrauchs
entsprechend dem Rückgang des Volksseinkom-

mens; zuerst Einschränkung im Genuß weniger
notwendiger Lebensmittel wie Butter und

Fleisch. Verfall der landwirtschaftlichen
Grundrenten Da die Arbeitslöhne der Land-

wirtschaft nicht erheblich unter die der In-

dustrie gesenkt werden können, folgt ihm die

Krise des Großgrundbesitzes und durch den

Preisfall in der Veredlunsgswirtschaft auch der

Bauernwirtschaften
c) Arbeiterschaft:

15.

a)

Ende des Hauszinssteuerwohnungsbaus.
Arbeitslosigkeit Zusammenbruch der Sozial-
Verficherungen einschließlichder Arbeitslosen-
versicherung.

Fehlmaßnahmen ider Krisenbekämpfung:
I n d u st r i e :

Die durch den Lohnkampf erzwunigene über-

große Mechanisierung vermehrt die Arbeitg-

losisgkeit Auch diese muß letzten Endes von

der Industrie durch wachsende Steuerbelastun-
gen mit finanziert werden. Starre Kartell-

preise erhöhen die Preise der gewerblichen
Produkte und senken deren Absatz im Jn- und

Ausland.

b)

1)6.

17.
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Landwirtschaft:
Erhöhung der Getreidezölle führt zu über-

großer Ausdehnung der Getreideanbauflächen,
zur Ueberproduktion und zum Zusiammenbruch
des zollgefchützten Preisgebäudes auf dem
Binnenmarkt.

Erhöhung der Butterzölle führt zu Preis-
steigerungen und dadurch bedingtem weiteren

Verbrauchsrückgangs, der infolge Begrenzung
des für Lebensmittel verfügbar-en Volksein-
kommens auch durch etwaige Margarine-
steuern nicht aufgehalten würde.

Auf lange Sicht wird die Rentabilität der

Landwirtschaft unbeschadet eines vorüber-

gehenden Schutzes gegen Katastrophenpreise
auf dem Weltmarkt nur durch Senkung der

Eietreidepreise und der Veredlungspreise und

dadurch bedingte Absatzvermehrung gehoben
werden können. Das gleiche gilt für den Ab-
bau der von der Landwirtschaft früher selbst
geforderten Zuckerzölle und -steuern, die sich
in einem starken Verbrauchsrückgang und

einer Einschränkung der Rübenanbaufläche
aus-gewirkt habenk).

c) Arbeiterschaft:
Hochhialtung der Tariflöhne bei sinkendem

Volkseinkommem Kampf gegen Kurzarbeit
und freiwilligen Arbeitsdienst erhöhen die

Arbeitslosigkeit und verringern das Volks-

einskommen weit-er.

Wirtschaftspolitik:
Planwirtschaftliche Experimente, die von

Teilen der Landwirtschaft und Arbeiterschaft
gefordert werden, sind geeignet, die letzte noch
vorhandene Initiative der Einzelwirtschaften
zur Steigerung des Volkseinkommens zu zer-

stören.

Lösung der Krisen durch Siedlung.

Gesteigerte Nebenerwerbssiedlung an den

besten Gewerbestandorten —- nicht gemeindlich
fchematisiert nach Einwohnerzahl oder gar
Anteil der Erwerbslosen — erhöht das Ein-
kommen des Arbeiters, des erwerbslosen wie
des beschäftigten, durch gärtnerischen Neben-
erwerb und ermöglicht sofortige Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit durch Kurzarbeit ohne
Verminderung des Gesamt-einkommens. Da-
durch, daß sich das verfügbare -Stadterweite-
rungsgelände durch weiträumige Reben-

erwerbssiedlungen verringert, werden die er-

schütterten städtischenGrundrenten auf einer
vertrietbaren Höhe gehalten.
Gesteigerte landwirtschaftliche Siedlung auf
den besten zurzeit verfügbaren Böden und in

bester Marktlage verringert das Angebot an

««’-«)Professor Dr. Brandt auf der Tagung des

Deutschen Bundes für die freie Wirtschaft am

20. 7. 1932.



18.

verkäuflichem Großgrundbesitz und stabilisiert
dadurch die Bodenpreise. In einem Ansatz
der Siedler auf den während der Krise ver-

fügbaren guten und billigen Böden liegt bei

geringem zusätzlichemAufwand für Bau unsd

Inventar die beste Gewähr für die zukünftige
Rentabilität der landwirtschaftlichen Sied-

lung.
Gesteigerte landwirtschaftliche und gewerbliche
Siedlung erhöhen das Bolkseinkommen

durch gesteigert-e Jnvestierungen an Bau-

stofsen und Inventar und durch Belebung der

diese liefernden Industrien,
durch verringerte Arbseitslosenunterstützungen
und Arbeitslosenbeiträge,
durch Mobililsierung der Arbeitskräfte des

landwirtschaftlichen und gewerblichen Siedlers

und Steigerung der Bodenerträge »aus Land-

wirtschaft und Gartenwirtschsaft,
durch Steigerung der Kaufkriaft des landwirt-

schaftlichen und gewerblichen Siedlers für ge-

werblich-e und landwirtschaftliche Erzeugnisse,
durch Aufblühen der vom landwirtschaftlichen
Markt abhängigen Klein- und Mittelstädte.

Finanzpolitische und« verwaltungspolitische Maß-

19.

nahmen-
Senkung der privaten Auslandsverfchulsdung
ian Zinsen und an Kapital nach Fortfall der

Neparationen,
20. Senkung der privaten Jnlandsverschuldung

durch Zsinssenkung und Abschreibung über-

21.

22.

23.

24.

hoher Hypotheken landwirtschaftlicher und

städtischer Neubsauten mit überhöhten Bau-

koften der Jahre 1927—1930.

Beseitigung der Hemmungen bei Beschaffung
von Land und Baugeld für gewerblich-e und

landwirtschaftliche Siedler durch unterstützende
Maßnahmen der öffentlichen Hand. Wieder-

herstellung einer freien Teilbarkeit und einer

freien Wirtschaft am Grund und Boden, die

sdurch Bodsensperren des Großgrundbessitzes,des

städtischenGrundbesitzes in den Stadterweite-

rungsgebietsen und durch gemeindliche Hem-
mungen (uns-achgemäßeBauordnungen, man-

gelnde Gelän·daufschlüsse, Abneigung gegen

Landhergabe san Minderbemittelte, insbeson-
dere aus ander-en Gemeinden) verhindert
werden: Erlaß eines Reichsbaugesetzes siir
Stadt und Land.

Organisation regionaler Siedlungsplanungen
in Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Jn-

dustrie und Sisedlungsträgern zwecks bester
Stiandortwsahl für landwirtschaftliche und ge-

werbliche Siedlungen.
Bermehrte Bereitstellung von Arbeitlosen-
unterstützungen für die Baukosten
landwirtschaftlicher und gewerb-
licher Siedlungen.
Ansetzen des Arbeitsdienstes für die Erstellung
von Zufatzeinrichtungen der landwirtschaft-
lichen und gewerblich-en Siedlung an Verkehr,
Bersorgung, Meliorationen und öffentlichen
Bauten.
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Reuordnung der Stadtlandfiedlung Von Les-erseht Misse, Verrinssxgokpswede.

Reichskanzler von Papen im Nundfunkvortrag vom Zo. Z. 322

»Ich möchte die Frage stellen, welche Maßnahmen bisher
getroffen wurden, um den Siedler überhaupt eine Lebens- und

Existenzgrundlage auf der neuen Siedlungsstelle zu schaffen?«

1. Bauen oder Boden bebauen?

Die Siedlung lebt seelisch von der H o f f nu n g

und materiell vom Bode n. »Es ist das große

gottgewollte Guthaben der Stadtsiedlung (Neben-
erwerbssiedlung) gegenüber der Landsiedlung
(Vollerwerbssiedlung), daß sie es nicht nötig hat,
die latente Hoffnungslosigkeit örtlicher Leeren

psychologisch zu überwinden, ebenso wenig wie die

zusätzlichenTransportkosten von Kind und Kegel

nebst viel-gestaltigem Siedlungsgerät auf fernem
Boden. Die Stadt siedelt, wo sie steht. Diese ihre
natürlichen Eigenschaften macht unsere Stadtsied-
lung — wieder-um in Ueberlegenheit über jeden
Modus und Maßstab ihrer ländlichen Nivalsin —-

doppelt geeignet für die besonderen Bedingungen
des zeitgenössischenSiedlungsproblems Dessen
Lösung steht und fällt mit der organischen Da-

seinsumstellung, also mit der Ansiedlung von

M a s s e n !
«

Das müssenwir uns in Erinnerung rufen, wenn

wir den kaum zu überschätzendenWert der Id e e

der gegenwärtigen Stsadtlandsiedlung ermessen
wollen. Um so mehr Anlaß für die Väter dieser
fruchtbaren Siedlungsidee — sowohl für die aus-

führenden vor, noch mehr für die bescheideneren,
aber geistig leitenden Köpfe hinter den Kulissen
— alles zu tun, um den Erfolg und die Ausbrei-

tung, also die T ats a ch e der städtischenSiedlung
zu sichern. Stadtmassen-Sieidllunsg oder keine Sied-

lung: wir wissen nie, wann wir Geschichte machen.
Jedenfalls kamen dem Verfasser solche Vorstel-

lungen unwillkürlich, als er kürzlich Gelegenheit
hatte, mit den leitenden Beamten des Herrn
Nieichskommisssarsfür die vorstädtischeSiedlung
einen Teil der bisher geschaffenen Stadtrandsied-
lungen rings um Berlin zu besichtigen Alle

wesentlichen Mittel und die besten Interessen
scheinen hier in sachlich hervorragender Form
auf das (Si-edlerhaus, auf die Wohnung kon-

zentriert. Für den Siedlungsboden und seine
Ausrüstung steht wenig oder nichts ziur Ver-

fügung Sichtende und aufwertende Vorberei-

tungen für die IGüte und Melioration des

Siedlungslandes und für seine Lage werden im

einzelnen kaum getroffen. Gering nach Art und

Zahl sind die Geräte und unzureichend der Pflan-
zenbestiand,die für den Garten zur Verfügung ge-
stellt wer-den. Die Wasserversorgung erscheint sur
Gartenbetrieb durchschnittlich ungenügend und fur
die wichtige Abfallfrage des Siedlers ist kaum aus-
reichend hygienisch, geschweige denn bodentechmsch
vorgesorgt. Von irgendwelcher Schulung der

Siedler während und von ihrer Führung nach dem

Aufbau ist Vorläufig keine Rede. Ausführende
Organe und die Siedler selbst scheinen sich einig,
daß es sich hier trotz aller Versicherungen p tak-
tisch doch wieder um Wohnungsbau schlecht-
hin handelt, also um Verbrauch!

Demgegenüber muß man um so entschiedener die
Frage stellen: Wo bleibt die Wirtschaft?
— wo bleibt das Aufbauende und damit die Hoff-
nung?! Gewiß ist es erfreulich, diese ungewohnte
Frische und Beweglichkeit der aufsichtsführenden
Organe festzustellen, und oft gerader begeisternd
ist das Siedlermaterial und »derEifer ihres Schaf-
fens. Als Mitmensch möchte man jedem einzelnen
dieser prächtigen sPioniere aus purer Dankbarkeit
um den Hals fallen — aber »als alter mit Narben
bedeckter Landsknecht der Siedlung, der man ist,
könnte man das Heulen kriegen svor dem, was da
komm-en muß und, wenn nicht rechtzeitig Abhilfe
geschaffen wird, kommen wird.

Folgendes wird kommen: Unser jetzt noch vom

Bau seines Hauses ssofreudig in Anspruch genom-
mener Siedlungsmann wird nach Jahr und Tag
feststellen, daß seine Kraut-Kartoffel-"Wirtsschaft,
auf die er heute förmlich zwangsläufig eingestellt
wird, ihm sicher nur seine Auslagen für Saat und

laufend-e Betriebsmittel, unsicher die auch noch so
bescheidene Siedlungsrente, n i e aber seinen Ueber-

schußeinbringen wird, der seine hinein-gesteckte Ar-

beitskraft — die aiuch im Nebenerwerb Arbeits-

kraft, d. h. investiertes Arbeitskapital bleibt —-

auch nur izum Teil entlohnt. Das läßt er

sich ein, zwei, auch drei Jahre gefallen, dann

aber bricht er enttäuscht aus seinem grünen Käfig
aus, zurück in die kolonisierende Stadt — wenn

diese ihm nicht sein Futter dauern-d loco Garten-

pforte liefert. Mit anderen Worten: Sin n u n d

Zweck der Stadtlandsiedlunsg, näm-

lich früher oder später neben der Ar-

beitsbeschsaffung die Allgemeinheit
weniger oder mehr zu entl-asten,wird
nicht erreicht. Das in der konstruktiven An-

lage bisher Hoffnungsvollste unserer Siedlungs-
unternehmen würde damit zu einem Fehlschlag,
der notwendig zu einem Nückschlagfür unseren
Wiederaufbauwillen im Volks-ganzen führt-s)

Wir fragen: Müssen wir ewigen Kinder der

Kolonisation immer wieder deren Kinderkrank-

heiten wiederholen; haben wir nicht alles das

schon einmal erlebt und Nackenschlägegenug ein-

gesteckt; können oder wollen wir nicht ler-

nen; muß dieses wirtschaftliche Vers-agen unbe-

k) Fast scheint diese Entmutigung schon ihre Wellen
auf die maßgeblichen Kreise vorauszuwerfen, wenn

diese die an sich schon mehr als bescheidene 1. Nate der

Staidtrandsiedlung heuer auf die Hälfte reduzieren.
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Abb.2. Jntensivierte Stadtlandfiedlung.
Doppelhaustyp bei O. W. Straßen.

dingt das Ende unserer Stadtlandsiedlung sein
und wer, meine Herren, will das v e r a n t w o r -

te n?! —- Nein, das braucht nicht zu sein, wen-n wir
das Steuer der Siedlung entschlossen vom Wohnge-
dank-en auf den Wirtschaftsgedanken rich-
ten. DieWirtschaft aber aller Siedlung und dreimal
die jeder Garten-siedlung ruht in ihrem Boden.

Diese Werkstatt Boden braucht wie jede andere

für die Hervorbringung einer bestimmten Leistung
eine bestimmte A u s r ü st u n g und sie braucht
wie jede andere qualifizierte Produktion L ehre.
Bosdenrüstung und Vodenlehre sind die elemen-
taren Bedingungen des Erfolges der Stadtland-

siedlung.
Zwei E i nw ä nd e vorweg:

Man spricht soviel von der Boden- und Garten-

fremdheit des Stadtsiedlers. Nun, unsere jahr-
zehntelange Kleingartenpraxis hat diese Besorg-
nisse längst gründlich widerlegt: der moderne
Städter hat sich als durchschnittlich gut-er, ja zum
Teil als vorzüglicher Eartenmann bewährt. Und,
nicht zu vergessen, hier wird keine berufsgärt-
nerische Ausbildung vor-ausgesetzt und außerdem
haben wir unter Millionen Anwärtern die
W ah l.

Der andere Einwand ist schier noch billiger:
wir haben kein Geld für Garten-

rüstung! Dagegen ist mit aller Entschieden-
heit zu sagen: So sicher der Mensch immer zuerst
N ah rung suchen und sichern wird bevor er

unterschlüpft —- so sicher wird auch immer Boden-

geld übrig sein, solange noch ein Pfennig Bau-

geld bereitsteht. Wollen wir doch nicht vergessen:
das Gartengeld war auch nicht da, als wir noch

(mit etwas mehr Technik und wesentlich mehr
Verdienst) unsere heutige Siedlerwohnung für das

doppelte Geld bauten. Es wird einzig und
allein »von der Einsicht und Entschie-
denheit unserer Siedlungsführer
abhängen, ob die erforderlichen 15—20 Z der Ge-

samtbausumme als Eartenbaugeld sabgespalten
werden können und soll-en.

Kurz, wir wissen, daß wir den Boden nicht
ordentlich bestellen können ohne eine entsprechend-e
Unterkunft. Aber den zu dieser Unterkunft ge-

hörigen Boden nicht beachten oder gar vernach-
lässigien, bedeutet in heutiger Zeit die Wohnung
selber gefährden. Bau und Boden ist ein und

dasselbe, ein Organismus.

II. Ausrüstung des Bodens.

Zu welchem Zwecke soll gerüstet werden?

Die heutige Betriebsgrundlage des städtischen
Siedlunigsgartens von 1 bis lZi Ernten geringen
Wertes soll nach dem Stande der heutigen besseren
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Abb. 3. Dieses Beispiel wählt für Mensch und Pflanze
die Vortellhafte S ü d l ag e; nutzt hierfür sowohl
das Haus wie auch die Grundstücksgrenzen aus

und richtet den Garten als Werkstatt ein (s. auch Abh.1).
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Praxis (nicht etwa nach dem der heutigen Wissen-
schaft) auf die Arbeitsbasis: 21-2——3Ernten

hochwertiger Gartenprodukte gebracht
werden. Das aber hat Voraussetzungen.

Bei der Ausrüstung des Bodens unserer Stadt-

landsiedlung müssen wir unterscheiden zwischen
der, die den allge mein en Interessen der

Siedlerschaft dienend, am Gesamtboden vorzuneh-
men ist, und jener, die dem Betrieb jeder ein-

zelnen Siedlung vorbehalten ist. Entsprechend
werden die Aufwände für die generelle Boden-

rüstung, die zugleich für die Belebung der Volks-

wirtschaft dienen, allgemein-en volkswirtschaftlichen
Fonds zu entnehmen sein, während die Kosten
der besonderen Gartenausriistung im Siedlungs-
etat selbst untergebracht sein sollten.

a) Allgemeine Vorbereitung.

Diese lBodenrüstung beginnt schon bei der Be-

reitstellung der Sisedlungsgebiete Hier kann durch
planvolle, geologische, höhenmäßige, wassertech-
nische und verkehrspolitische SondiserungeniI der

grundlegenden Melio ratio n der meist gerin-
geren oder mittleren Böden vorgearbeitet werden.
Als Hauptmeliorationsmittel kommen neben den

üblich-en Aufwertungsstoffen jedes Siedlungs-
bodens, wie Lehm, Mergel, Moor, noch die beson-
deren Meliorationsmittel hinzu, die die Städte in

ihren massenhaften Abfällen (Kehricht, Müll,
Klärschlamm u. a. m.) zur Verfügung haben.

Jn ihren Abfällen liefern unsere Städte jäh r -

lich etwa 500 000 Tonnen Stickstoff und

P h o s p h o r s ä u r e (die Industrie fast ebenso
viel), dazu 212 Mill. Tonnen Humusstoffe.
Hiervon wird bisher nur ein kleiner Bruchteil
(etwa 5—10 Z) für den Boden ausgewertet.
Wenn es gelingt, nur 50 Z dieser hochwertigen
Dungftoffe zu erfassen, so können und werden aus

den typischen Stadtwüsten St-adt-para«dieseent-

stehen. Wir haben z. B. ausgerechnet, daß allein
mit dem jährlichen Kehricht- und Müllanfall
Groß-Berlins (rd. 1,85 Mill. cbm, die alt auf-ge-
fahrenen Müllberge ungerechnet) je 10—20 000

Siedlungen erstsklassig melioriert werden könnten.

Städtische Siedlung in volkswirtschaftlichem Maß-
stab ist ohne Bereitstellung der städtischenAbfälle
nicht denkbar. Hier liegt eine Kernforde-
rung der planmäßigen Siedlungs-
wirtschaftvor.

Die naheliegende Frage nach den Arbeits-

kräften, die diese erhebliche Bodenvorbereitung der

städtischen Siedlung leisten sollen, wird zwanglos
mit dem Wort: Arbeitsdienft der Ju-

«) Hier soll auf die verdienstlichsepraktische Vorarbeit
des Landesplanungsverbandes im Groß-
Berliner Siedlungsgebiet hingewiesen werden.· Fur
allgemeine Zweckesei auf die neuartige Bodenkartierung
nach morphologischen Kennzeichenvon Prof. S t r e m -

m e r , Danzig, hingewiesen.

g e n d l i ch e n beantwortet-W Den anzusetzenden
Siedlungspioniserikolonnen Jugend-
licher voranzugehen mit der Aufgabe, das Sied-

lungsplan fertig, d· h. siedlungsreif zu machen.
Unter der Annahme, daß von 3 Millionen Stadt-

siedlungen 2 Millionen mehr oder weniger melio-

rationsbedürftig sein werden, können wir durch-
schnittlich 100 A r b e its st u n d e n je Einheit als

erforderlich ansetzen. Das entspräche ungefähr
dem iLeistunigsvermögenvon 200 000 Jugendlichen.
Wir setzen hierbei nur 5 Arbeitsstunden pro Kopf
und Tag und nur 250 Arbeitstage im Jahr
(40 Wochen) in Rechnung, wobei die Wegearbei-
ten auch als Nach-Siedlungsarbeit von

der gleichen Arbeitslosenkategorie bewältigt wer-

den könnten.

Als drittes allgemeines Erfordernis der Boden-

rüstung unserer Siedlung nennen wir die S chin-
l u n g.

Für »diese elementare und für den Siedler

lebenswichtige Aufgabe denken wir uns ein e l a -

stisches System von Siedlerschulen,
dessenhauptsächlichpraktische Lehrkräfte den Siedler
beim Bau seines Hauses und bei der Bestellung
seines Bodens gleicherweise tatkräftig belehren
und beraten. Bei der Dicht-e der städtischenSied-

lungen, die eine planvolle Wirtschaft voraussetzt,
würde sjedsedieser Siedlerschulzellen in der Lage
sein, gleichzeitig einen ganzen Kreis von Sied-

lungsstellen zu versorgen. Sie wären damit ins-

besondere auch in der Lage, die bisher aus-

gelegten Stadtrandsiedlungen in

ihrer Existenz zu stützen. Nach Erfüllung
ihr-er Aufgabe würd-en die Lehrkräste ganz oder

teilweise in einen neuen Kreis übersiedeln. Die

für diesen Lehrzweck auf jeder Lehrsiedlung ge-

schaffenen Einrichtungen würden jener als Muster-
gärten und Wirtschaftsführung für alle Zeit ver-

bleiben.

Es liegt nahe, diese Siedlerschulen gleichzeitig
auch der geistigen Aufrüstung der jugendlichen
Arbeitspioniere nutzbar zu machen: V o l k s h o ch-
schulen des praktischen Leb-ens!

Land und Ausrüstung genügt nicht für die neue

Stadtlandsiedlung Zum Stadtland gehört auch
Stadtlandverstand

h) Besondere Einrichtungen.

Zur speziellen lAusrüstung der einzelnen Sied-
lungen rechnen wir vor allem eine ausreichende
Bewässerunig des Gartens. In bezug auf

M) Wenn das Kabinett gerade in diesen Tagen nicht
weniger als 1«60 Millionen für diese Zwecke zur Ver-
fügung stellt, so kann man das an sichbegrüßen. Wenn
aber mit diesem Geld ausschließlich Straßen gebaut
wer-den sollen, in einem Lande, dessen fallende Wirt-
schaft weit weniger lebienswichtig neue unproduktive
Arbeitswege als neue produktive Arbeitsplätze
braucht, »dann schüttelt man über solche Fehlleitungen
des volkswirtschaftlichen Gesamtkapitals doch cden Kopf.
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Kreislauf der Stoffe
im Siedlergarten.

dieses Bedürfnis bestehen in den Kreisen der

Siedlserführer gegenwärtig noch völlig uneinheit-
liche, zum Teil naive Anschauung-en.

Zur Erzeugung von 1 kg Gemüse brauch-en wir
etwa 100 l Wasser. Der Gesamtwasferbedarf für
leichteren Boden ist 50 cm Niederschlag. Hiervon
müssen in unserem Klima durchschnittlich 20 cm

zussätzlich,»d.h. skünstlichgegeben werden. Das er-

fordert für 1000 qm 200 cbm Wasser oder 20 000

Gie ß -ka n ne n in höchstfalls 100 Vegetations-
tagen. Wer soll die pumpen und schleppen und
dann noch Zeit für die übrige Versorgung von

Garten, Haus und Familie erübrisgen? (-s.Abb. 5)
Angesichts dieser unbestreitbaren Erfahrungs-

tatsachen darf man wohl seine Verwunderung
ausdrücken,wenn so ein Stadtrandsiesdler auf leich-
testem Sandboden mit ein-er unergiebigsen Hand-
pumpe ausgestattet wird, auch dort, wo eine grö-
ßere Anzahl von Siedlungseinhseiten (300 und

mehr) es erlauben würde, für den gleichen Auf-
wand (N-M 125,— je Siedlung) eine gemeinsame
Kraftwasseranlage mit Leitunsgen zu schaffen,
evtl. unter Benutzung offener Gewässer in Ver-

bindung mit Trinkwafferbrunnen. Eine eigene
Versorgungsanliage ift auch dann noch vorzuziehen,
wenn der Anschluß an stüdtischeWasserleitungen
möglich sein sollte. Der Unfug gewisser städtischer
Betriebe, dem Siedler steuerüberlastetes Wasser
für Bodenproduktion ziu verkaufen, ließe sich zwar
mit gesetzlichen Mitteln abstellen, nicht aber die

durchschnittlich vorhanden-e Useberlastunig Ider kom-

munalen Werke im Spitzsenbetrieb St ä d t i s che

Kolonissation ist ohne Erschließung
neuer Wasserquiellen großmaßstäb-
lich nicht durchführbar. Kleinere Städte,
die größere Siedlermassen nicht aufbringen, haben
zumeist mehr und auch billiigeres Leitungswasfer
zur Verfügung. Jm übrigen handelt es isichhier
im Kern um sein großstädtisches und großisndu-
strielles Problem.

Auch in bezug auf die wichtige Ab sia llw i rt-

schaft innerhalb des Siedlunsgsbetriebes herr-
schen noch reichlich unsklare Vorstellungen Hier
sollten wir immer aiuf einen natürlichen
Kreislauf ider Stoffe achten (Abb. 4). Ie-
der Mensch produziert an Fäk-alien, Kehricht und

OOOOON I
-

l

X

J-

jährlich 1—11-Zcbm Humus oder Kompost mit star-
kem Mineralgehalt. Möglichst geringe Verluste vor-

ausgesetzt, kann er mit etwas Zusatz von Kalk und

notfalls Kali-Phosphor mit diesem Dungsertriag
sein »Grünversorgungsland von 100—200 qm stän-
dig regenerieren, also ertraigfähig erhalten. Unter

Zusatz von anteiligem Viehdung (X Schwein,
Z Ziege oder Schaf, 1—3 Hühner, Kaninchen usw.)
— welche Tiere allerdings wieder seine Haus-
und Gartenabfälle verringern — wird er fast
jeden Boden auf beinahe beliebige Kulturhöhe
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Aus Leberecht Migge: »Die wachsende Siedlung«.
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bringen und halten. —- Das ist die w i rtscha f t-

lsi che Seite des Abfallproblems für den Siedler.

Die gesundheitlich en Anforderungen für
die Unterbringung des Abfallstoffses einer Fami-
liensiedlung pflegen unsere Hygieniker heute noch
gewöhnlich allein von sehr schwanskenden Raum-

vorstellungen des Bodens abhängig zu machen.
Das ist u. EG. eine zum mindesten unvollständige
Grundlage. Ein Morgen (2500 qm) landwirt-

schaftlichbestellten schweren Lehmbodens kann u. U.

gerade noch ausreichen, die gesamten Fäkalien,
Abwässer und Tierdung einer Siedlung aufzu-
nehmen. Andererseits kann ich diese (und mehr)
Dungstoffe ohne Schwierigkeit ·an dem zehnten
Teil dieser Fläche sandigen Gartenbodens mit in-

tenlsivem Umsatz von Vegetation verarbeiten. Die

doppelte Fläche, also etwa 500 qm, dürfte hierfür
eine Norm darstellen. Jeden-falls Ikommt es hier-
bei viel weniger sauf die Landgröße als auf die

such-gemäße technische EAufbereitung
der verschiedenen Abfallstoffe -an"«).

Aiuf Grund jahrzehntelangen praktischen Stu-

dien (-Siedlerschule Worpswede) ·an diesem Ge-

biet empfehlen wir für Gartewsiedlungen im

Stadt-geb«iet vorab möglichst Trennung der

trockenen Dungstosfe, wie Fäkalien, Kehricht,
Asche, Garten-grün, Tierdung, von den feuchten
(«Urine, Küchen- und Badewässer, Tierjauchen).
Jene wer-den durch gegenseitige Bindung (evtl mit

Hilfe von Torfmull) im Freien in Schuppen
oder vollkommener in Dungsilos (Abb. 7X8), diese
in Gruben oder Vorfluter gesammelt, noch besser
mit Hilfe einer bescheidenen («selbstangelegten)
Untergrundvserrieselung dem Boden direkt zuge-
führt. Mit ein-er solchen Untergrundverrieselung
(60—80 cm tief) kann man auch, besonders zweck-
mäßig bei isolierten Grundstücken mit Handdruck-
pumpe, eine Frischwasser-Untergrundbewässerung
(25—40 cm tief) verbinden (Abb. 6). — Aber wie

auch immer diese Frage gelöst wird, unmöglich
scheint der heutige Zustand, der für unsere Stadt-

lanidsiedlung außer einem primitiven Klosett
überhaupt keine Vorkehrungen für
die Unterbringung und Behandlung der Mensch-
lichen und tierischen Abfallstoffe vorsieht.

Wir dürfen nicht vergessen, daß die Abfallwirt-
schaft auch auf dem Lande ihre hygienische
Wertiung beibehält und daß sie darüber hin-
aus der Angelpunkt der Humuswirtschaft
unserer Siedlung ist, die wiederum das Lebens-

element all-er und besonders der intentsiveren
Gartenvegetation darstellt. —-

«) Für diese allgemeine Unklarheit auf -diesem«Ge-
biet ist bezeichnend, daß mir kürzlich an maßgeblicher
Stelle ein Vorschlag für eine kombinierte Dung- und
Abfallgrube zur Prüfung vorgelegt wurde, die ihre«
recht teure Anlage im wesentlichen auf die »Neuerung
gründete, daß Jauche von unten her in die trocken

lagernden Dungstoffe geführt wer-den sollte ; also als-

bald Versauerung und Zersetzung anstelle von Gahrung
und Anreicherung eintreten mußte.

Ietzt erst, nachdem solcherart die technischen Vor-

bereitungen für das Gedeihen von Vegetation ge-
schaffen sind, hat es Sinn und Zweck, an die G a r -

te n be p f l-a n z u n g selbst heranzugehen. Auch
hier geschieht heute zweifellos zu wenig und zu
wenig Durchldachtes Wenn der Siedler bald und
nennenswert Obst ernten soll — wohl-gemerkt,
ohne sdasdurchseine Gemüseikulturenzu schädigen—",
so kommt für seinen kleinen Garten im wesentlichen
nur sBeeren- und Zwergobst in Betracht. Dazu
etwa eine sSüszkirscheund ein paar Pflaumen-
stämme. Dabei muß auf die A u s n u tz u n g d e r

G r e n z e n besonders 1Gewicht gelegt werden.
Die Wirkungsspitze der gärtnerischen Aus-

rüstung aber ist »das G la s
, das wir dem Siedler

in Form von Frühbeetfenstern (obliga-
torisch!) und später in Form eines kleinen Ge-

wächshauses geben (Abb. 9, 10 u. 11).
Soweit, in Kürze, die Bodenausrüstung unser-er

Siedlung, für deren Anordnung Spezialkenntnisse
unentbehrlich sind.

Wie? — »Der ererbslosse unserer Stadtland-

siedlung braucht diese Rüstung nicht? Er hat ja
soviel Zeit?« — 11Mit Verlaub, diese Grundein-

richtung des Bodens betrifft nicht nur zeitsparende
Geräte und Vorkehrungen Es handelt sichhier über-

haupt nicht — das kann nicht entschieden genug

hervor-gehoben werden — um seine Gärtneresierung
oder gar Rationalisierung unserer Siedlung; es geht
hier lediglich um ein-e ausreichende hand-
w e r k l i che E i n r i cht u n g der Gartenwerk-
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Es handelt
sich hier um Anforderungen seines normalen

Gart-enbetriebes, die unser Siedler allein nur

schwer, besonders nicht hinterher, erfüllen kann.

ftatt eines Nebenerwerbssiedlers.

Seine freie Arbeitszeit ist entweder für er-

gänzende Jndustriearbeit oder aber für den

Ausbau sein-er Selbstversorgung nötig. Der heu-
tige Sitadtlandsiedler ist m i t B a u u n d B o d e n -

bebauen schlechthin schier über seine
Kraft und auf Jahre angespannt.
Außerdem will und soll sein-e Arbeit den größt-
mösglichstenErtrag haben. Siedlung ist Aufstiseg
— und den können wir unserem Manne nicht mit

Redensarten, sondern nur mit nüchtern-en Tat-

sachen sichern!

Es ist auf keinen praktischen Erfolg unserer
Siedlungsarbeit und damit auf xkeine wesentlich-e
Entlastung unser-es öffentlichen tFürsorsgehaushaltses
zu rechnen, wenn swir dem wirtschaftlichen
Unternehmen unser-er -St·adt«sised-

Schnitt durch das Vorhaus.

Abb. g«o.

Siedler-Glashaus.
Anzucht und Vorratshaus,
Selbstmontage,
Etappenbau.

Automatisches
Garten-

Dungsilo.

Erwärmung,

Durchlüftung,

Entwässerung.

Ziel: Gährung.

HWAbb. 7J8

lung nicht die ihm gemäßen sach-
lichensVorbsedingungen verschaffen.

"111. Garten-Wirtschaft
Die Wirtschsasftlichkseit unser-es Unternehmens
hängt bekanntlich nicht von ihrem Gesamtaufwand
ab, sondern von dem Verhältnis der konsumieren-
den Belastung zu der produziierenden Entlastung,
d. h. von der Rentabilität. Jm Sinn-e
des Siedlungsurhebers ist es schließlich vorteil-

hafter, statt 1000 zweifelhafter lieber 800 sichere
Siedlunsgsen zu bauen. All-ein auf die L e b e n s -

f ä h ig :k e it der kSisedlungen kommt es an. F ü r

die gegenwärtige Form unserer
Stadtlandsiedlung aber muß diese
Lebenssähigskieit im groß-en und

ganzen verneint werden! Ihre Krise
liegt im Boden.

Die bisherige geringwertige Vodenwirtschiast un-

serer Stadt-siedlung saufzubefsern, erfordert natür-
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Abb.11.

Ausnutzung
des Siedler-

Gewächshauses

während des

ganzen Jahres-

lich Aufwendungen. Die Kosten hierfür brauchen

nicht unbedingt Mehrbelastungen zu bedeuten. Sie

können entweder durch Verschiebung der Bau-

rüstung einer Siedlung zugunsten ihr-er Boden-

rüftun-g,Ed.h. der Gartenkosten aufgebracht werden,
oder aber durch Umgestaltung des generellen
Finanzierungsplanes in Richtung Boden. Unser
nach-folgendes Beispiel (s. Abb. 1, 2, 3 sowie
Abb. 12 u. 13) setzt die erwähnte generelle Boden-

vorberseitung ebenso wie die Selbsthilfearbeit des

Siedler-s auch bei »seinerGartenausrüstung voraus.

Der Deutlichkeit halber wurde für unseren In-

tensivierungsversuchs eine der vom Neichssisedlungs-
kommifsar empfohlenen und ausgeführten Haus-
typen (Reg.-Baurat C r a m e r, s. Abb. 12J13) be-

nutzt. Aus dem gleichen Grunde wurde die Intensi-
vierung ziemlich weit — bis zum Glas — vorge-
trieben. Hier ergab sichohne Schwierigkeit, daß das

kleine angebaute Gewächshaus durch Neduzie-
runigen von Kellerraum (dessen Vorräte zum Teil

das Glashaus aufnimmt), Mauerstärken und billi-

gerem Stallba-ui«) bezahlt werden könnte. In der

nachfolgenden Finanzierung ist jedoch von dieser
Möglichkeit aus organisatorischen Gründen nicht
Gebrauch gemacht). Damit aber ist mit einem Schlag
die Vegetationszeit unserer Gartenwirtschaft um

2—3 Monat-e verlängert und der Ertrag des Gar-

tens um 20——30 Z erhöht (abgesehen von der Ver-

edlung seiner Produkte und dem eigenen Frucht-

ertrasg der Glasflächen).
Darüber hinaus haben wir das Bauwerk aber

auch durch sein-e planmäßige Anordnung nach
Süden der Steigerung der Gartenwirtschaft mit-
tels S chu tz w i r -ku n g dienstbar gemacht, im

« Es it noch lange nicht ausgemacht, daß der bau-
lich)solidxreStall der betriebstechnischbessere ist.
Auch ohne auf die bekannten Abhartungsmethoden
des verstorbenen Dr. h. c. Schurig»zuruckzugreifen,
halten gerade die erfahrensten Viehzuchter dafür, daß
z. V. das Schwein in einem Holzstall besser gedeiht
als in dem gemauerten.
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Falle der Einzelgruppierung sogar ohne den

Straßenaufwand zu erhöhen (s. Abb. 1 u. 3).
Die Kosten für die automatische EB ew äffe-

r u n g können wir für den bisher geltenden Höchs-

satz (RM 125,—) je Siedlung gut und gern decken,
wenn wir die Siedlergruppe genügend groß wäh-
len und keine besonderen örtlichen Schwierigkeiten
(Wasserverhältnisse7’"f)ussw.) vorliegen·

Dagegen halten wir den bisher für die Organi-
sation der Ab fa llw i rtss chaft vorgesehenen
Satz für ungenügend. Hier entstehen durch An-

lage einer Untergrundentwässerung sowie durch
Ginschaltung von zwei DunsgsiloszusätzlichseKosten.

Solche Mehrkosten sind ebenfalls unvermeidbar
bei der Ausstattung unferes Siedlergartens mit

reichlich Obst in verschiedenster Form. Als

Spalierwandsteht jedem Siedler eine Südsgrenze
(für Pfivsiche,Aprikosen,—edlere Aepfel, Birnen)
sowie eine Nordgrenze (für lSchattenmorellen) zur

«) Da aber diese geologischen Verhältnisse auch auf
zufammenhangendenSiedlungen oft sehr verschieden
sind, so sollte die Wasserversorgung mindestens für
landschaftlikh zusammengehorige Gruppen gemein-
s a m, d. h. aus einer Kasse gelostwerden. Es ist weder

Ordnung noch heißt es Gerechtigkeit,wenn eine örtlich
begunstigte Siedlung hierfür etwa nur RM 50,— bis
80,——braucht, indess-enihre zufällig benachteiligte
Schwestergruppe mit dem doppelten Betrag schlecht zu
Rande kommt.



Verfügung. Das Sonnenbeet vor dieser, ent-

weder als Doppeldrathspalier, besser aber als

Drathschilfwand oder Leichtmauer zu errichtende
Schutzwiand ist für empfindlichere und wertvollere

Gartenprodukte wie Tomaten, Gurken, Blumen-

kohl, Artischocken u. -a. m. bestimmt.

Kostenlifte der Anpflanzungen
(einschl. Transport, ausschl. Pflanzen)

1 Apfelhochstamm oder Süßkirsche ä 2.02 = AM. 2.02

1 Pfahl . . . . . . . . . . . . ä 0.70= ,, 0.70

4 Pflaumenhochstämme . . . . . å 2.1s= ,, 8.60

4Pfähle . . . . . . . . . . . . å 0.70= ,,
2.80

s Pfirfichbüsche . . . . . . . . . å 1.90= ,, 9.50

10 Apfelspaliere . . . . . . . . . å 2·25= ,, 22.50

4 Birnenspaliere . . . . . . . . ä 2.31 =

,, 9.24

20 Schattenmorellenbüsche . . . . ä 0.60= ,, 12.—

24 Stachelbeerbüsche . . . . . . . å 0.24= ,, 5.76

12 Johannisbeerbüsche . . . . . . ä 0.24= ,, 2.88

35 Himbeeren . . . . . . . . . . å 0.10= » 3.50

1 Haselnusz . . . . . . . . . . . å 0.50= ,, 0.50

Sa. AM. 80.—

Baukoften einer Stadlandfiedlung
normale Ausführung u. intensivierte Ausführung (mehr)

x
neue und veränderte Positionen

T lediglich für Wasserverteilung im Garten

Ils-

Gesamtsumme:
normal mehr normal gålsxiäixt

AM. AM. AM. AM-

Netto Bausumme . . . . 2000

Selbsthilfe-Vergütung . . 500

Eingebautes Gewächshaus 500

Nebenkostenx
Straßenbauanteil . . . . 30

Elektrische Anschlüsse. . . 50
»

Zaunanteil . . . . . . 90 60

's·Wasserversorgung . . . 125 50
X

Abwässerung
einschl.Drainageleitung . 85
Gebühr für Wohnungs-
fürsorge . · . . . . . . 50

Verschiedene-s (Wäschepfähle-

Straßeuschild usw.) . . . . 25

Totes und lebendes
Inventar:
x

ZDungfilos . . . . . . 150
x

Kleingeräte . . . . . . 15 40
x

Dünger . . . . . . . . 25 25
is Saat . . . . . . . . . 15 5
X
Bäume und Sträucher . 50 30

X

Groß-«und Kleinvieh . . 25 15 500
«

Für Unvorhergesehenes
und Reserve . . . . . . 40 500

Gesamtaufwand normal = 3000.—,Jntensivierung 1000.—

Gesamtaufwand intensiviert AM. 4000.—

srsausndsxealung
stnzslbsustyp Ansstsh 1:100.

sieagde.

,-.---,

Soväcbshaus ssundsrfaujs-sanSqu-«90
lssuiissskssolsisslList-HI-

El

Charge-ehst-

Kollet

Keil-r

stsdslsnckstsdluns

ctnzslnsustyp use-tax 1:100

OILIVIQCbt

lfAbb.12-13. Bautype des SiedlungssKommissars
auf gärtnerischeJntensivierung umgestellt.

Hierbei ist zu bemerken: Der Mehrbedarf be-

zieht sich (wie beispielsweise die Abwasseranlage
und Ziaunergänzung)wesentlich auch auf Ver-

besserungen des Baues und der Erschließung. Das

Gewächshaus könnte auch in der Norm-albausumme
(RM 2500,—) eingeschlossen sein, wie ich das mit

meinem Haus für die Stadtrandsiedlung auf der

Ausstellung »Sonne, Luft und Haus für Alle«

nachgewiesen habe. Die übrigen Gartenausstiat-
tunigen stellen Minimsalforderungen dar.
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Aber auch wenn wir die volle zusätzlicheAus-

kehrung des Bodenausrüstungsgeldes annehmen,
ergibt sich im Rahmen des Gesamtunternehmens

immer noch ein guter Abschluß. Für dessen Ver-

ständnis müssen folgende Erfahrungstatsachen über

Bodenertrag in Erinnerung gerufen werden.

Vergleichende Bodenerträge.

l. Jutensiv mit Glas, Leitungswasser
und Volldiingung

ll.«Extensiv (normal) ohne Glas,
mit Handwasser und Halbdüngung

Ernteertrag
NM

Vetriebskvstett Ernteertrag

700 qm bruttv, davon
«

500 qm Gemüse å 6IX2Psd.
= rd. 32 Etr. å 10.— . . 320.— Jukensiv Extenfiv

NM
100 qm Frühkartpffelnmit 700 qm bruftv, davon

·

Nebenkultur a 5 Pf— = AM.
»

AM. 500 qm Kartoffeln å 3 Pfd.
5 Etr. a 8.— . . . . . 40.—

10·— 70kgKunstdung 30kg 5«— =15Ctr, z 4»— « · «
—

100 qm Busch-:-Hochstamms 45.— Wasser 5.- 200 qm Mischgemüse und
Und Spallewbst · "l"— 40·—

25·.- Samen u. Pflanzen 15·.. Obst å 4 Pfd· = 8 Etr.

Veckenobst . . . . . - J-— 50.-—
— Geräteverschleiß —

a 10.— . . . . . . . . 80.—
20. 15-

450.— —- 140«—

Betriebskosten=14Pf-p-qm 100——— 100-«·- 40.— Vetriebskosten=6Pf-p.qm 40.——

350.— 100.-.

pro qm rd. AM. 0.50 Nettoertrag pro qm rd. AM. 0.14 Nettoertrag

Hierbei wäre zu erläutern: Der Exten-siv-
sie d le r ist tatsächlich sowohl in sder Fruchtwahl
(und damit im -Fruchtwert, der nicht angerechnet
wurde) als auch im Mengenertrag stark benach-
teiligt im Verhältnis zsum Intensivfiedler.
Dasselbe gilt von seiner Viehwirtschaft. Dem-

gegenüber spielen die etwas erhöhten Betriebs-

kosten (die zudem z. B. beim Wassergeld noch ganz
offen sind) keine Rolle.

Es sind überall Kleinverkaufsprseise
ein-gesetzt; jede andere Nelation würde isichaber in

gleich-er Weise auswirken. Der Netto-Ertrag der

normalen (Kartoffel-, Kohl-, Bohnen-) Boden-

wirtschaft ist mit 10—15 Pfg. je qm im Jahres-
durchschnitt (Kürze der Vegetationszeit, Abhängig-

keit vom Wetter, geringer Dun-gstan"dard) eher
optimistisch angenommen. Der Ansatz von

NM 0,50 Nettoertrag je qm intensivierter Garten-

fläche liegt dagegen eher unter dem Durchschnitt-T
Dabei wirkt der Gewächshaus-Frucht-
ertrag als Sicherung (NM 50,— bis

100,—)·

Im Beispiel wird schon in der Anlage der

Garten-wirtschaft auf eine Steigerung der vege-
tabilen Nahrung gegenüber der animalischen
hingewirkt. (Trockenhülsenfrüchte) Kartoffeln
werden nur als Frühkartoffeln mit Vor- und

Nachkultur angebaut·

Hieraus ergibt sich schließlichdie folgende

Bilanz einer Gartenfiedlung von 1000 qm

.
- d A tt 700 .

Bau’ Erschlleßung’ geggteltitkkåtastiktfgzaktegiertrgilgyRgththg kalaUzdes
Boden Unterhaltung (ohne Glasertrag)

Von iehwlrtschaft Sledlerhaushalts

RM. 100.-— RM.80.— bis 100.- Einnahmenalt RM« 3000·— RM" Zoo«
RM. 180.— bis 200.— gleich Ausgaben

RM.350.—dis400.-lRM.100.—vis150.— namhafte
neu RM 4000«— RM 250·—

RM. 450.— Dis 550.— Aberschüsse

Aber wie verwendet der Stadtlandsiedler diese
Produktionsüberschüsse9 Belastet er nicht den

Markt? Dies muß verneint werden. Auch bei

der intensiven Stadtlandsiedlung baut der Siedler

nur für sseinen und seiner Familie Bedarf und

nicht für den Absatz. Er deckt auch dann nux

höchstfalls den halben Nahrungsbedarf
und etwa ein Drittel seiner Gesamtausgaben Selbst

«) Dr. G»zL a up h e i m er rechnet im »Praktischen
Hansdbuchfur Siedler und EIgenh-eimer«Gemüsieertrag
ohne Glas bis NM 0,5i5 netto.
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bei einer Erweiterung seiner Siedlunsg durch Pacht-
land gibt es heute genug Wege und Möglich-
keiten, mit dem Mehrertrag den Markt zu ver-

meiden. A-uch unser intensiver Nebener-

werbssiedler bleibt lSelbstver«sor-
g e r ! Aber, wenn es der Siedlerfsamilsie durch ver-

mehrte Anstrengung gelingt, aus den Erträgen
ihres Eartens auch einen verfeinerten Bedarf an

Nahrunsgsmitteln hervorzurufen, so ist diese
soziale Verbesserung als ein besonderer Vorzug
der Siedlung zu rühmen und wird auch von »den

Beteiligten (Siedler, Gemeinde, Staat) so emp-

funden werden.

sWir sehen also im Ergebnis, daß unsere bis-

herige Stadtland-Wohnlsiedlung ihrer volkswirt-

schaftlichen Aufgabe nicht oder nur unsicher nach-
kommen kann. Eine verhältnismäßig geringe
Stärkung ihrer priivatwirtschaftlichen Seite, d. h.
ihrer Boden-wirtschaft dagegen macht sie
kr ise nfe st. Der Erfolg dieser Umstellung der

Stadtsiedlung wird um so sicherer und noch wesent-
lich größer sein, wenn wir die Neuordnung nicht
auf den einzelnen Siedlungstyp beschränken, son-
dern auf das ganz-e heutige System ausdehnen.
Wir zeigen in unserem Beispiel ja nur e i ne Va-

riante der Aufwertung unter vielen. Es müssen
Möglichkeiten geschaffen werden, den ganz ver-

schied-en gelasgerten örtlichen Bedingungen, sach-
lichen Bedürfnissen sowie den unterschiedlichen
menschlich-en Vermögen und Bereitwilligkeiten

entgegenzukommen. Die gegenwärtige Orga-
nisation der Stadtrsandsiedlung erscheint ent-

schieden zu unbeweglich. I n s b e s o n d e r e

wäre das starre Festhalten an

einer vorgefaßten für alle Fälle
gültisgen Gesamtbausumme aufzu-
geben und sowohl nach oben aber

evtl· auch nach unten gültige Abwei-

chungen sowohl vorzusehen ials zu-
ziu l assen."«') Daß das ohne Schaden, ja zugun-
sten des Gesamteffektes unserer städtischenBinnen-

kolonisation möglich ist, das glauben wir hier nach-
gewiesen zu haben. —

Wir haben mit Vorstehendem kein-e Kritik der

verdienstvollen Initiatoren unserer gegenwärtigen
kommunalen Kolonisation ausüben wollen. Unsere
Stiadtlandsiedlung ist u. E. nicht nur die zukunfts-
fähigste, sondern auch relativ bestvorbereitetste der

zeitlichen Siedlunsgsformen Gerade deshalb darf
nichts unt-erlassen werden, auch wirtschaftlich,
die Grundlagen zu legen für eine

weitere Verbreitung dieser Sied-
l u nig s a r t, wie der Reichskanzler v o n P a p e n

an den scheidenden verdienstvollen Reichskom-
missar der Stadtlandsiedlung, dem Regierungs-
präsidenten Dr. S a aß e n , in diesen Tagen
schrieb.

k) Wenn auch die neuen Nichtlinien theor etisch
Lockerungen versprach-en, so versichert doch die Praxis
noch ziemlich einmütig das Gegenteil.

Der Arbeitsdienftgedanke in Theorie und Praxis
Von Diplomlandwirt Dr. Hucho, Neserent beim Landesarbeitsamt Ostpreußen.

Der Arbeitsdienst ist, man kann fast sagen, ge-

genwärtig Mode geworden. In allen Zeitungen
und Zeitschriften schreiben Beruf-me und Unbe-

rufene über den Arbeitsdienst. Die einen sehen
darin eine Zeitenwende und meinen, daß es nur

der Umwandlung des freiwilligen sArbeitsdienstes
in ein-e Arbeitsdienstpflicht bedürfe, um das Ge-

spenst der Arbeitslosigkeit zu bannen. Die anderen

sagen: »-Arbeitsdienst, ja — aber nur freiwillig!«
Nach ihrer Meinung wäre der Arbeitsdienstzwang
vom Uebel. Wieder ander-e warnen vor jeder
Ausdehnung des Arbeitsdienstes, Ida hierdurch die

freie Wirtschaft vollends zerschlagen würde. Den

Hinweis auf das Musterland des tArbeitsdienstes
— Bulgarien — lehnen sie »ab,weil man das kleine,
überwiegend von der Landwirtschaft bestimmte
Bulgarien nicht mit dem hochentwickelten indu-

striellen Deutschland vergleichen könne.
Die Neuregelung des freiwilligen Arbeitsdien-

stes durch die Verordnung des Reichs-arbeits-
ministers vom 16. Juli 1932 (NGBI. 1 S. 352) die
am 1. August in Kraft getreten ist, bedeutet einen

gewichtigen Abschnitt in der Entwicklung des Ar-

beitsdienstgeldankens in Deutschland Da ist es

vielleicht »angebracht,aus der Praxis heraus einige
Anmerkungen zu machen und zu versuchen, aus den

bisherigen Erfahrungen Lehren für die Zukunft zu

ziehen. -

1. Die Auswahl der Arbeiten

In der Regel eignen »sichArbeit-en mit geringem
Material-aufwand am besten für den freiwilligen
Arbeitsdienst Die Materialkosten sollten mög-
lichst weniger »als ein Drittel der Gesamtkosten be-

tragen. Sind die Materialkosten hoch, so können
zwar in günstigen Fällen noch gewisse Ersparnisse
gegenüber der Durchführung in freier Arbeit oder

Notstandsarbeit erzielt werden. Sie fallen aber so
wenig ins Gewicht, daß der Träger sich lieber zu

frei-er Arbeit entschließenwird. Die Symbole des

Arbeitsdienstwillisgen sind Hacke und Spaten.
Erdbewegungen jeder Art sind die geeignetsten
Objekt-e kdes Arbeitsdienstes . Bodenverbesserungs-
arbeiten nehmen hier wiederum die erste Stelle
ein. Gemeinnützigkeit und Zusätzlichkeit sind bei

Bodenverbesserungen fast stets gegeben. Schließt
doch die Verordnung vom 16. Juli 1932 im Gegen-
satz zum früher-en Rechtszustand selbst Unterneh-
mungen, die auf Erwerb gerichtet sind, dann nicht
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von der Träg-erschaft des Arbeitsdienftes aus, wenn

die Ergebnisfe der Arbeit ausschließlich oder über-

wiegend der Allgemeinheit zugute kommen. Zum
Beispiel kann sjetzt eine Gutsverwaltung die Ent-

wässerunig seines Grundstücks im freiwilligen Ar-

beitsdienst ausführen lassen, da die Ertragssteige-
rung des entwässerten Landes wohl in erster Linie
dem Grundeisgentümer,darüber hinaus jedoch auch
der Allgemeinheit Nutzen bringt.

Eine Sonderstellung nimmt der freiwil-
lige. Arbeitsdienst in der Siedlung
ein. Hier war es von vornherein der Wille des

Gesetzgebers, den freiwilligen Arbeitsdienst bei

allen Siedlungsarbeiten einschl. »der Facharbeiten
einzusetzen, um sdas Siedlungswevk zu verbilligen
und dadurch trotz der Finianzkrise möglichst un-

geschwächtfortsetzen zu können. Nach der Z. Rot-

verordnung v. 6. Oktober 1931 (RGBl. 1 S.537)
sind die Arbeiten zur Aufschließungdes -Siesdlungs-

geländes und zur Errichtung der notwendigen

Baulichskeiten gemeinnützig und zusätzlich In den

Hauptsiedlungsgebieten Ostdeutschlands, zum Bei-

spiel in Ostpreuß-en, stieß diese Bestimmung an-

fänglich sauf starken Widerstand. Arbeitgeber und

Arbeitnehmer wsehrten sich in seltener Einmütig-
keit dagegen, daß der freiwillig-e Arbeitsdienst in

der Siedlung auch reine Facharbeiten (Maurer-,
Zimmererarbeiten usw.) an sich risfe. Auch
arbeitsmarktpolitisch bestanden Bedenken. Jm

asgrarifchen Ost-en bildet das Baugewerbe das

Rückgrat des gewerblichen Arbeitsmarktes Bei

dem Rückgang der Bautätigkeit in den Städt-en

ist dem Baumarkt vielfach nur der Siedlungsbau
geblieben. Wollte man diesen auch noch dem freien
Gewerbe entziehen und das Bau-gewerbe völlig
lahmlegen?

Die Befürchtungen erwiesen sich in der Praxis
größtenteils als unbegründet. Die Siedlungs-

träger, besonders die großen provinziellen Sied-

lungsgesellschsaften, gingen nur vorsichtig daran,
den freiwilligen Arbeitsdienst bei Siedlungsbauten
einzusetzen Anfänglich beschäftigt-eman die Ar-

beitsdienstwilligen überdies vorwiegend mit Folge-
einrichtungen, z. B. mit Wegeverbesserungew
Gräbenräumen, Drainage und Vorflutregulierun-
gen. Jn der Regel wurden auf den Siedlungs-

gütern Gruppen von 30—40, höchstens60 Mann

angesetzt. Allmählich begann man, den Arbeits-

dienst auch zu den Bauten selbst heranzuziehen.
Verfüigte man nur über ungelernte Arbeitskräfte,
so taten diese Handlangerdienste. Nachdem sich
auch Maurer und Zimmerleute als Arbeitsdienst-
willisge gemeldet hatt-en, setzte man diese saUchbei

Facharbeiten an.

Zurzseit ist die Bausaison 1932 noch im Gange.
Es läßt sich daher noch kein abschließendesUrteil

über das Ergebnis des freiwilligen Arbeitsdienstes
in der Siedlung fällen. In Ostpreußen, wo der Ar-

beitsdienst auf etwa 30 Gütern eingesetzt wurde-
waren die Erfahrungen recht unterschiedlich. Im

Ganzen blieb das Ergebnis jedoch erheblich hinter
den Erwartungen der Siedlungsträger zurück.Be-

sonders dort, wo die Arbeitdisenstwilligen außer
Kleidung, Unterkunft und Verpflegunsg nur ein

Taschengeld von 0,50 RM täglich erhielten, waren

ihre Leistungen oft ungenügend, sodaß der Sied-

lungsträsger oder sein Auftragnehmer die Ausfüh-
rung in freier Arbeit vorzogen. Wurde jedoch den
Handwerkern seine nach ihr-er Leistung gsestaffelte
Zulage sowie Geschirr-geld gegeben, so erreichten
die Arbeitsleistungen bald 70 v. H. und mehr der
normalen. Teilweise hing das unbefriiediigende
Ergebnis damit zusammen, daß der Personenkreis
der IFörderungsbersechtigtenzu eng war. Hierin
hat erst die Verordnung des Herrn Reichsarbieits-
ministers vom 25. Mai 1932 (R-GBI. 1 S. 251)
Wandel geschaffen, nach der in der ländlichen Sied-

lung alle Arbeitsdienstwilliigen unter 25 Jahren
aus Mitteln des Reiches oder der Reichsanstalt
gefördert werden durften, sofern sie hilfsbedürftig
war-en und wenn seine Vermittlung in landwirt-

schaftliche Arbeit nicht möglich war. Jedoch kam

diese Verordnung zu spät, um sich in diesem Jahre
noch in einem vermehrten Ansatz von Arbeitsdienst-
willigen in der Siedlung auszuwirkien, da Ende

Mai keine Siedlungsbautsen mehr in Ansgriff ge-

nommen zu werden pflegen, und da auch die Aus-

führung von Folge-einrichtungen durch die neue

Krise des Siedlungswserkes gehemmt wurde. Im-

merhin wurden wertvolle Erfahrungen gesammelt,
die bei seiner etwaigen großzügigen Wiederauf-
nahme der ländlichen Siedlunsg nutzbringend ver-

wendet werden können. Nach Abschluß der Bau-

saison wird man den Rechenstift ansetzen müssen,
um bei einer Reihe von durchschnittlich verlaufen-en
Fällen festzustellen, ob und in welchem Umfange
die vom freiwilligen Arbeitsdienst erhofftse Ver-

billigung der Siedlung erreicht worden ift. Dabei

müssen jedoch Fälle ausscheiden, in denen die un-

sachgemäßseZusammensetzung der Arbeits-dienst-
gruppe, der Mangel an einem geeigneten Führer
oder sonstige regelwidrige Zustände eine normale

Entfaltung des iArbeitsdienstes unmöglich machten.

Weniger Schwierigkeit-en bereitete der Einsatz
des Arbeitsdienst-es bei der vorstädtischenKlein-

siedlung, da diese sich im Anschluß an die Städte

vollzog, die Zussammenziehung der Arbeitsdienst-
willigen in besonderen Lagern also nicht notwendig
war.

2. Der Träger des Dienstes

Bei kleineren Arbeiten mit Arbeitsgruppen bis

zu 30 Personen werden an den Träger des Dienstes
in der Regel gering-e Anforderung-en gestellt, auch
wenn die Zusammenziehung außerhalb des Wohn-
orts der Dienstwilligen in einem besonderen Lager
mit gemeinsamer Verpflegung stattfindet Die

Schwierigkeiten wach-sen jedoch bei größeren Maß-
nahmen. Diese Erfahrung wurde in Ostpreußen
vor allem bei einer großen Maßnahme im Heils-
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berger Dreieck gemacht, bei der etwa 1200 Arbeits-

dienstwillisge ein-gesetzt waren. Es ergab sich die

Notwendigkeit, ein-en zentralen Träg-er des Dien-

stes zu schaffen, der in der Lage ist, die Bereit-

stellung von Bekleidung, sUnterkunft und Verpfle-
gunig zu regeln und auch ein-e planmäßige geistige
und körperliche Betreuung der Arbeitsdienstwilli-
gen durchzuführen Bei kleineren dEinz-elmaßnah-
mne steht letztere sehr oft nur auf dem Papier.
Da jedoch im Zuge der Entwicklung des Arbeits-

dienstgedankens immer mehr Gewicht ·an die

jugendpflegerische Seite gelegt wird, so war die

Schaffung eines zsentralen Dienstträgers bei der

Hseilsberger Maßnahme unerläßlich. Nach dem

Muster süiddeutscherBezirke wurde der Verein

»Heimatwerk Ostpreußen se· V.« in Königsberg
gegründet. Diesem lVerein gehören vor allem die

kommunalen Spitzenverbände, kirchlichie Organi-
sationen und die gemeinnützigen Siedlungsträger
an. Da die vom Heimatwersk übernommen-en Maß-
nahmen überwiegend noch im Gange sind, läßt sich
auch hier noch nichts Abschließendes sagen. Es hat
sich jedoch herausgestellt, daß das Verhältnis vom

Träger des Dienstes zum Träger der Arbeit häufig
darunter leidet, daß hierfür keine Nichtlinien be-

stehen. Die Beziehung-en zwischen Träger der

Arbeit und Träg-er des Dienstes unt-erliegen nur

der frei-en Vereinbarung Es läßt sich, zumal bei

großen Maßnahmen, oft nicht absehen, ob Fehl-
beträige entstehen werden und wie diese gedeckt
werden sollen. Offien bleibt auch die Frage, wie

nach Beendigung der Maßnahmen die beschafften
Einrichtungs- und Bekleidungsgegenftände Ver-

wertung finden soll-en. Es ist nicht angängig,
diese Dinge selbst bei Arbeiten von längerer Dauer

nach deren Beendigung völlig -abzuschreiben. Zum
anderen wird es dem Träger des Dienst-es kaum

möglich sein, die gebrauchten Jnventariien vorteil-

haft zu Gelde zu machen, um etwaige Verluste zu

decken. All diese Erwägungen legen
den Gedanken nah-e, eine ganz große,
womöglich über das ganze Reichs-
gebiet erstreckte Organisation zu

schaffen, die als Träger des Dienstes
für »den gesamten freiwilligen Ar-

beitsdienft auftritt. Nur hierdurch
könnte die Fehlinvestierung von Kapital in

Wohnbarackem Bekleidungs- und Einrichtungs-
gegenständen vermieden werden. Gegenwärtig

läßt es sich nicht vermeiden, daß z. B. ein Dienst-
träger 12 000,——RM für die Errichtung von Ba-

racken für 250 Mann ausgibt, auf denen er nach
Beendigung der Arbeit sitzen bleibt. Auch die

geistige und körperliche Betreuung wird nur von

einem großen leistungsfähigen Träger des Dien-

stes zufriedenstellend gelöst werden können. An-

dernfalls werden die Anstellung von Lehrkräften
und die Beschaffung von Sport- und Spielgerät
verhältnismäßig viel zu teuer. Auch die ärztliche
Betreuung der Dienstwilligen in größeren Lag-ern

verursacht so hohe Kosten, daß sie selbst von den

schon bestehenden größeren Dienstträgern nicht ge-

tragen werden «können. Dabei birgt die Zusam-
menziehung von größeren Menschenmassen im Ar-

beitsdienst große gesundheitliche Gefahren (z. B.

Verbreitung von ansteckenden Krankhseiten), die

Vorbeugungsmaßregeln erfordern.

3. Die Auswahl der Führer

Die Praxis hat gezeigt, daß das Arbeitsdienst-
problem in erster Linie ein Führerproblem ist.
Wo der Zufall gute Führ-er an die Spitze von Ar-

beitslagern gestellt hatte, ging fast immer alles

gut. Sehr oft aber fehlte es an geeigneten Füh-
rern. Zum Beispiel mußt-enbei der großen Heils-
berger Maßnahme in Ostpreußen innerhalb von

wenigen Tagen 30 Abteilungs- und Gruppenfüh-
rer gefunden werden, den-en ohne vorherige
Schulung Abteilungen und Gruppen von 200 bzw.
40 Mann anvertraut wurden. Fehlgriffe waren

dabei unvermeidlich. Die Führerschulung wird

daher die dringendste Aufgabe der kommenden

Monate sein, wenn der Arbeitsdienft im Jahre
1933 in verstärktem Maße fortgesetzt werden soll.
An die Person des Führers werden von den Be-

teiligten je nach der weltanschaulichen und poli-
tischen Einstellung verschiedene Anforderungen
gestellt. Ueberwiegend ist man sich jedoch einig,
daß der Gruppenführer nicht wie ein Korporal
austreten, sondern als Kamerad mit seiner Gruppe
zusiammenleben soll. Das schließt durchaus nicht
aus, daß straffe Disziplin, vielleicht auch mit mili-

tärifchem Einschlag, herrscht. Der Führer muß
eine Persönlichkeit sein, die in erster Linie durch
das Vorbild wirkt und dadurch das Vertrauen der

Gruppe erwirbt. Wenn sich Elemente unter den

Dienstwilligen befinden, die den Geist der Sache
nicht begreifen und sich nicht einfügen wollen, so
sind sie rücksichtsloszu entfernen. »Für die übrigen

bedarf es in der Regel keiner besonderen Diszi-
plinargewalt des Unterführers, da alle Schwierig-
keiten durch Takt und Kameradschaftsgeist zu be-

seitigen sind. Der Führer wird nach den bis-

herigen Erfahrungen nicht zu jung sein dürfen.
Der gediente Soldat, besonders der mit Feldzugs-
erfahrungen, hat sich in den meisten Fällen als

besonders geeignet erwiesen· Es ist ferner wich-
tig, daß der Führer volle körperliche Elastizität
besitzt, damit er die Gruppe auch nach der Arbeits-

zeit bei Sport und Spiel leiten kann.

Aus der Fülle der Probleme des Arbeitsdienstes
sind im Vorhergehenden nur einige Teilfragen
herausgegriffen worden, deren Problematik be-

sonders augenfällig ist. Die Zukunft wird lehren,
welchen Weg der Arbeitsdienstgedanke in Deutsch-
land einschlagen wird. D e r Weg wird der beste
sein, der am meist-en dazu beiträgt, der deutschen
Jugend durch sinnvolle Beschäftigung des Körpers
und des Geistes den Glauben an die deutsche Zu-
kiunft wiederzugeben.
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Umfkhau
10 Fahre

Preußifkhe Landespfandbriefanftalt
Die PreußischseLiandespfandbriefanstalt wurde

am 22. 7. 1922 auf Grund des Gesetz-esvom 20. 5.

1922 durch Beschluß des Preußischen Staatsmini-

steriums errichtet. Diese Gründung ist auf lang-
jährige Erfahrungen in der Vorkriegszeit zurück-
zuführen. Es fehlte innerhalb der «Ne—alkreditinsti-
tute ian einem Spezialinstitut, das sich insbeson-
dere der Hergabe kleiner Hypotheken und der Be-
leihung von Kleinwohnungen unterzog. Bis in
die Nachkrisegszeit, ja bis heute, herrscht nämlich
bei viel-en Hypothekenbanken die Meinung vor,
daß mit ider Beleihung von KleinwohnungenNik
siken fiir den Gläubiger verbunden seien, die bec

der Darlehnsgewährung für Industrie und Land-

wirtschaft sowie für Geschäfts- und jWohn«grund-
stiicke mit großen Wohnungen angeblich fehlten.

Dieser Auffassung mußte die öffentlich-eHand
im Interesse der lWohnungspolitik Rechnungtra-

gen. Dem Wirken der Landespfiandbriefanstalt
ist es in weitem Maße gelungen, Abhilfe zu

schaffen-
»

Die von der Anstalt ausgegebenen Betrage an

Hypotheken- »und Kommunaldarlehen sowie kurz-
fristigen Zwischenkrediten belief sich am Schluß
der einzeln-en Jahr-e aus:

1924 9,3 Mill. GM
1925 22,3 ,, ,,

1926 53,0 ,, ,,

1927 112,9 ,, ,,

1928 182,4 ,, »

1929 229,3 ,, »

1930 317,4 ,, ,,

1931 376,2 ,, »

Die Beträge, sdie davon auf den Hypothekenbe-
stand der Anstalt am Ende eines jeden Jahres
entfallen, zeigt die nachstehende Tabelle:

Deckungsbestand
Jahr

i. Mill. GM.
Posten i. Mill. GM.

1924 7,1o 1 153 7,10
1925 1s,62 2 827 14,29
1926 34,19 s 701 32,51
1927 56,47 8939 s4,37
1928 128,29 13 859 1Z7,05
1929 161,37 16 065 160,71
1930 252,03 21 024 250,38
1931 283,77 22 605 280,70

Die Anstalt hat es danach als ihre besondere
Aufgabe angesehen, dem Bedarf an Kleinhypo-
theken in möglichst weitem Umfange zu entspre-

chen. Von den 22 605 Hypothekendarlehnsposten
Ende 1931 entfallen auf

«

18 981 Darlehen oder 83,97 Z mit einem Be-

trage bis zu 10 000,-— GM, und

3624 Darlehen oder 16,03 Z mit seinem Be-

trage über 10 000,——iGM.

Diese starke Verteilung in zahlreiche kleine Posten
hat einen günstigen Nisikoausgleich herbeigeführt
und die Anstalt, selbst bei der augenblicklichen
Notlage, vor Zins- oder Ksapitalausfällen be-
wahrt. Verstärkt wird dieser Nisikoausgleich durch
die weitgehende örtliche Verteilung der von der
Anstalt aus-gegebenen Hypotheken. Die Streuung
der Darlehen auf sämtliche preußischen Provinzen
sowie innerhalb ider Provinzen »auf fast sämtliche
Kreise und einen großen Teil sder Gemeinden
verschiedenster Größe bedeutet, daß Rückwirkun-
gen aus besonders ungünstigen örtlichen Wirt-

schaftsverhältnissen sich jeweils nur auf einen ge-
ringen Bruchteil des Hypothekenbestandes der An-

stalt erstrecken können.
Einen interessanten Ueberblick über die Entwick-

lung der Belieihungstätigkeit gewährt eine Auf-
teilung der beliehenen Wohnungen in Einfami-
lienhäuser (1 Wohnun-g), Kleinhäuser (2 Woh-
nungen), Mittelhäuser (3 bis 6 Wohnungen) und

Großhäuser (7 lund mehr Wohnungen).

Von den in den ein-

zelnen Jahren be- 1928 1930 1931

liehenen Wohnun-
gen entfielen auf: Yo oio oio Yo Yo Yo oio olo

1924 1925 1926 1927 1929

Einfamiliens
häuser . . . 31,9 43,8 25,7 20,7 12,9 14,1 14,7 9,5
Kleinhäuser 18,1 29,8 30,0 31,2 21,2 18,9 19,2 16,9
Mittelhäuser . 35,1 17,6 32,8 35,8 43,8 49,2 45,6 53,3
Großhäuser 14,9 8,8 11,5 12,3 22,1 17,8 20,.5 20,3

Die Entwicklung dieser Prozentzahlen seit 1925

läßt erkennen, daß die Zahl der Wohnungen, die
in den einzelnen Jahr-en in Einfamili-en- und

Kleinhäusern errichtet word-en sind, rückläufig ge-
wesen ist. Umgekehrt zeigt die Zahl der Woh-
nungen, die in Mittel- unid Großwohnungen er-

richtet word-en sind, einen entsprechend stark-en
Anstieg. Ein Vergleich der Zahlen für 1925 und
1931 erweist eine genaue Umkehrung der Verhält-
nisz-ahl«en. Die Landespfandbriefanstaslt gibt als
Grund für diese wohnungspolitisch zu mißbilli-
gensde Entwicklung des Darlehnsgeschäftsdie Stei-
gerung der Unkosten an, die sich bei den Ein-
familien- und Kleinhäusern anteilig stärker aus-

wirikten, als bei den Mittel- und Großhäusern.
Die Anstalt hat trotzdem im Rahmen des sanftre-
tensden Bedarfs die Finanzierung von Eigen-
heimen und Kleinhiausbauten bevorzugt gefördert,
wenn die Prüfung der Beleihungsgiesuche eine
dauernde L-asten-deckungerwies. Wir hoffen in

Ileber-ein«stimmungmit der Landespfandbriefan-
stalt, daß der volkswirtschaftlich uan sozialpolitisch
erstriebenswerte Kleinhiausbiau sikh »in Zukunft in

stärker-emMaße durchsetzt
Einen weiten Raum im Arbeitsgebiet der An-

stalt bildete das Kommunsalgeskhäft Alle

Darlehen an inlänidischeKörperschaftendes öffent-
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lichen Rechts oder unter deren Gewährleistung er-

folgten unter der Aufl-age, daß die Darlehen für
Zwecke der Wohnungsbasufinanzierung Verwen-

dung finden.
Die Notwendigkeit, dem Wohnungsban schon
während der Bauzeit ausreichende und im Zins-
satz tragbare Kredite zur Verfügung zu stellen,
fiihrte zu einer Verbindung des Darlehnsgeschiists
mit dem Zwischenkreditigeschäf·t. Die

Anstalt hat im Rahmen der verfügbaren, insbe-

sondere iaus dem Eigenkapital entnommenen Mit-

tel ihre Hypothekenzusagen mit Zwischenkrediten
bevorschußt. Im Lauf-e des Jahres 1924 wurde

bei der Anstalt ein staatlicher Zwischenkreditfonds
zur Errichtung von Kleinwohnungsbauten ge-

bildet, der im Jahre 1926 aufgelöst und durch
Reichsmittel ersetzt wurde.

Das Passivgeschäft der Bank besteht wie bei den

übrigen Pfandbriefinstituten in der Ausgabe von

Pfandbriefen und Kommunalobli-

gationen zur Beschaffung der fiir die Dar-

lehnsgewährung erforderlichen Mittel.

Für die Zukunft der Wohnungswirtschaft for-
dert die Landespfandbriefanstalt in ihrer Fest-
schrift die Aufrechterhaltung der

Rentabilität Es ist zwar unzweifelhaft,
daß eine gewisse Wertminderung bei denjenigen
Bauten eintreten werde, die in der Zeit des höch-
sten Bauindex errichtet worden sind. Soweit es

nicht gelingt, derartige Objekte während der kri-

tischen Zeit durch-zuhalten, bis die Verminderung
der Lasten durch Tilgung einen Ausgleich herbei-
führt, wer-den Ausfälle an nachstellig gesichertem
Kapital zu erwarten sein. »Für den erststelligen
Realkredit der sLandespfandsbrief-anstatt scheint
diese Gefahr nicht gegeben zu sein. Die Fest-
setzung der erststelligen Beleihungsgrenze aus
höchstfalls 40 Z der Herstellungskosten einschließ-
lich des sBodenwertes hat den Ueberteuerungen
und »der zu erwartenden Wertangleichung bereits

Rechnung getragen. Zwar verkennt die Anstalt
nicht, daß die Einkommenschrumpfung und der

Ausfall an Verdienst bei den Arbeitslosen auch
bei vorsichtiger Bseleihung vorübergehend Schwie-
rigkeiten bringen kann und die Zinsriickstänsde
iiber das üblich-eMaß steigen können. Trotzdem
ist aber nicht zu fürchten, daß der Zinsendienst fiir
Psandbriefe und Kommunalobligationen notlei-

dend wird, »weil die Kapitalkraft der Hypotheken-
institute und auch gerade der Landespfandbrief-
anstalt zu seiner notwendigen Ueberbrückung und

auch zur Deckung der tatsächlichenAusfälle aus-

reicht.
Die Land-espfan«dbriefanstalthat sich große Ver-

dienste um die gemeinnützige Bautätigkeit und den

Wohnungsbau überhaupt erworben. Indem si
ihre Pfandbriefe und Schuldverschreibungen unter

aufmerksamer Abwägung der kreditpolitischen Be-

lange und unter glücklicher Einflußnahme auf
einen möglichst stabilen Kurs auf den Markt

brachte, gelang es ihr in steigen-dem Maße, dem

Wohnungsbau privates Sparkapital zuzuführen.
Damit wurde mit Hilfe der Anstalt für den Klein-

wohnungsbau auch in wirtschaftlich so schwierigen
Zeiten eine Möglichkeit der Finanzierung geschaf-
fen, die in gleichem Rahmen nicht einmal in den

wirtschaftlich besseren Vorkriegszeiten gegeben
waren. Dieses sind unbestreitbare Erfolge der

Landespfansdbriefanstalt Wenn die Anstalt heute
trotz aufmerksamster Kurspflege, wie alle Real-

kreditinstitute, infolge der Wirtschaftskrise und

ihrer Begleiterscheinungen die Wertpapierkurse
nicht hat halten können, so ist dies kein Zeichen
der Schwäche, sondern nur eine Folge der allge-
meinen Lage.

Es besteht berechtigte Hoffnung, daß eine Be-

festigung des Geldmarktes der Lapfa auch schon in

allernächster Zukunft wiederum die Möglichkeit
geben wird, die Kurse der von ihr ausgegeben-en
Wertpapiere zu bessern und das Neu-geschäftdurch
Ausgabe neuer Pfsandbriefe und Obligationen zu

beleben, und so dem Wohnungsbau, insbesondere
in der Gestalt der Ein- und Zweifamilienhäuser,
neuen Antrieb zu geben«

Fortschritt bei der Arbeitsbefkhaffung
und der landwirtschaftlichen Siedlung

Die nach der Rotverordnung vom 15. 6. 1932

zum Zwecke der Arbeitsbeschassung auszuführen-
den öffentlichen Arbeit-en liegen im wesentlichen
auf dem Gebiete des Verkehrswesens und der

Wasserwirtschaft. Es entfallen von dem zunächst
vorgesehenen Gesamtprogramm von 135 Millio-
nen RM 50 Millionen RM auf den Bau von

Wasserstraßen und 60 Millionen RM auf den

Bau von Landstraßen. Die Finanzierung soll in

der Hauptsache mit Hilfe der Deutschen Gesell-
schaft für öffentliche Arbeiten A.--G. (Oeffa) er-

folgen.
Für Zwecke der Reichswasserstraßenverwaltung

werden den beteiligten Unternehmerfirmen Ak-

zeptkredite bis zum Gesamtbetrage von 50 Millio-

nen RM gewährt. Die Wechsel werden von den

Unternehmern ausgestellt, von der Oeffa akzep-
tiert und von der Deutschen Bau- und Bodenbank

Akt.-Ges. diskontiert werden. Der Kredit wird

nach viermaliger 3-Monatsprolongation späte-
stens nach 15 Monaten aus Reichsmitteln abge-
deckt werden. Die Diskontspesen und sonstigen
Unkosten trägt das Reich. — Die für den Straßen-
bau gewährten Kredite werden den wegeunterhal-
tungspflichtigen Verbänden, insbesondere den

deutschen Ländern und preußischen Provinzen ge-

währt. Der Zinssatz beträgt 5 Z. Die Laufzeit
ist der Lebensdauer der Straßen angepaßt und

liegt zwischen 8 und 20 Jahren. Auch diese Dar-

lehen werden auf Wechselbasis vorfinanziert. Das

Reich wird der Oeffa die zur Einlösung der Wech-
sel erforderlichen Beträge zur Verfügung stellen.
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Die Arbeiten werden in der Hauptsache als

Notstandsarbeit-en, in geeigneten Fällen auch im

Wege des freiwilligen Arbeitsdienstes, durchge-
führt. Die von der Neichsanstalt zu gebenden
Mittel werden, abweichend von den bisherigen
Vorschriften, nach einem festen Anteil der Ge-

samtkostensumme abzüglich der Kosten für Pla-
nung, Bauleitung und Grunderwerb bemessen.
Die Arbeiten sind fämtlich an Unternehmer zu

vergeben.
Eine Erweiterung dieses Programms ist beab-

sichtigt. Die Vorarbeiten sind nach Pressemeldun-
gen schon weit fortgeschritten. Die Summe, die

für das zusätzlicheProgramm bereit gestellt wer-

den soll, dürfte sich zwischen 200—250 Mill. NM

bewegen. Die Finanzierung bei der zusätzlichen
Arbeitsbeschasfung soll in der gleich-en Weise »er-

folgen. wie bei den bereits beschlossenen Maßnahmen
Einen wesentlichen Anteil am Arbeitsbeschsaf-

fungsprogramm hat der freiwillige Arbeitsdienst.
Die in dieser Zeitschrift schon im Vorjahre mehr-
fach geforderte gesetzlich-eNeuregelung ist nunmehr
erfolgt (vgl. Gesetz-esteil und die Ausführungen
von Dr. Hucho, oben S. 460). Die neuen Vor-

schrift-en sind auf Grund der bisherigen praktischen
Erfahrungen erlassen worden. Wir begrüßen sie
als eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem

bisherigen Rechtszustand Neben der Erweiterung
des Kreises der Förderungsberechtigten betrifft
die Neuregelung im wesentlichen die Verein-

fachung des Verfahrens. Die finanziellen Mittel
——

z. Zt. 55 Mill. NM "— sollen nunmehr in der

Hand des Neichskommissars zusammen-gefaßtwer-

den. Damit soll ein-e rationellere Bewirtschaftung
unter Ausfchialtung der bisherigen bürokratischen
Hemmungen gewährleistet sein. Diese 55 M.ill.NM,
die für die Zeit bis zum 31. März nächsten Jahres
verteilt werden sollen, reichen bei einer Förde-
rung bis zu NM 2,— pro Kopf und Arbeitstag
etwa für 30 Mill. Tagewerke aus. Abgesehen von

den Wochen des strengen Winters, in dem die

Außenarbeiten erschwert sind, würden daher bis

Beginn des neuen Haushaltssjahres durchschnitt-
lich 200 000 Arbeitsdienstwinige beschäftigt wer-

den können. Da nach den statistischenErhebungen
der Neichsanstalt am 30. April 1932 etwa 40 ppa
am 1. Juli 1932 etwa 70 000 Mann beschäftigt
waren, kann demnach durch die neuen Mittel eine

wesentliche Steigerung erreicht werden.

Der Neichskommissar für den freiwilligenAn
beitsdienst, Präsident Dr. Syrup, hat .in seinen
jüngsten Ausführungen vor der Presse die Verein-

fachung und Erweiterung des freiwilligen Ar-

beitsdienstes als das Ziel der nächstenWochen
her-ausgestellt »Für die verwaltungsmäßigeAb-

wicklung steh-en die Einrichtungen der Neikhsam
stalt zur Verfügung. Bei der praktischen Ausfuh-

rung wünscht der Reichskommissar die verantwor-
tungsvolle Mitarbeit aller bisher im freiwilligen
Arbeitsdienst tätig gewesener Verbände. Er be-

trachtet es als seine besondere Aufgabe, in engster
Fühlungnahme mit diesen Verbänden zu arbeiten.
Sobald die Erfahrungen der nächstenMonate vor-

liegen, wird der Neichskommisfar die Möglichkeit
des weiteren Ausbau-es des freiwilligen Arbeits-
dienftes prüfen und dann der Reichsregierung das
gewünschte Gutachten darüber erstatten, ob nnd
unter welchen Voraussetzungen die Möglichkeit ge-
geben ist, die Arbeitsdienstpflicht in Deutschland
einzuführen.

Auch bei der landwirtschaftlichen Siedlung sind
bereits Fortschritte zu verzeichnen. Allerdings
handelt es sich zunächst nur um Verlautbarungen
der verantwortlichen Neichsminister über die Aus-

gestaltung des Programms — abgesehen von der

Bereitstellung von 50 Mill. NM für die landwirt-

schaftliche Siedlung im Neichsetat —. Nach den Er-

klärungen des Neichsernährungsministers,Frei-
herrn von Braun, auf der Tagung des Deutschen
Landwirtschaftsrates und des Neichsinnenmini-
sters, Freiherrn von Gayl, vor dem Neichrat wird
die Neichsregierung in ihrem Bestreben, die länd-

liche Siedlung zu fördern, keiner früheren Regie-
rung des Neiches nachstehen. Ueber die Grenzen
der Siedlungsmöglichkeiten führte der Neichser-
iiährungsminister in einer späteren Nundfunkrede
n. sa. folgendes aus:

Das für die Siedlung vor allem in Frage kom-
mende Gebiet östlich der Elbe einschl. Schleswig-
Holftein mit Ausnahme der Staatsgebiete von

Hamburg, Lübeck, Anhalt, Sachsen und der Pro-
vinz Groß-Berlin umfasse rund 18 Mill. Hektsar,
wovon 10,8 Mill. IHsektsarnutzbar seien. Von

dieser Fläche entfiselen 34 B auf Betriebe von 0,5
bis 20 Hektar, 28 Z auf Betriebe von 20 bis
100 Hektar und ZZZ auf Betriebe von über

100 Hekt-ar. Für die Besiedlung schieden in erster
Linie ganz schwere sBö-den, ebenfo leichter und

steriler Sand, ferner Güter mit schlechter Ver-

kehrslage und Absatzverhältnissen und endlich Ge-

genden mit überwiegend klein- und mittelbäuer-

lichem Besitz aus. Die Möglichkeiten der Sied-

lung seien daher keineswegs unbeschränkt.
Unter Bezugnahme ian das Neichssiedlungs-

gesetz und die Betriebszählung von 1907 errech-
nete der Minister, daß noch rund 690 000 Hesktar
für Siedlung bereitftänden. Nähme man die
durchschnittliche Stellen-größemit etwa 12 Hektar
an, dann könnte man etwa 57- bis 58 000 bäuer-

liche Stellen schaffen. Von dieser Zahl würden
etwa 43 000 san ländliche, bei der Aufteilung von

Großgütern freiwerdende Arbeiter entfallen und
nur der Nest von etwa 15 000 Stellen auf zweite
Bauernsöhne und Auswanderer aus den «Städten.
— Würde aller Großgrundbesitz der genannten
Provinzen aufgeteilt, so könnten aber auch nur

etwa 250 000 Stellen geschaffen werden. Man

müsse von diesen in den tatsächlichenVerhältnissen
begründeten Zahlen ausgehen, und nicht von uto-

pischen Million-en. — Die Neichsregiierung halte
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es aber für unerläßlich, der Siedlung ein beschleu-
nigtes Tempo zu geben. Außer den bisher im

Etat enthaltenen 50 Mill. NM würd-en also zu-

sätzlichweitere 50 Mill. NM für Siedlungszwecke
bereit-gestellt

Im weiteren Verlaufe seines Vortrages ging
der Minister auf konkrete Fragen der Siedlungs-
politik ein und betonte, daß Tdiie Siedlung in star-
kem Maße von bürokratifchen Hemmungen frei-
gestellt wseriden müsse. Die Siedlung müsse noch
billiger gestaltet werden. Wenn die Nichtlinien
von November 1931 allein den Baukredit für eine

Bauernstelle von etwa 15 Hektar auf 5400 bis

8300 RM festsetzen, so seien dies Beträge, die zu-

züglich der sonstigen sehr erheblichen Ausgaben
für Jnventarbeschaffung, Bodenverbesserung usw.
eine noch immer zu hohe Gesamtbelastung ergäben.
Man müsse hoffen, daß es möglich sein werde,
durch weitgehende Heranziehung der Selbsthilfe
der Siedler, Einschaltung des freiwilligen Arbeits-

dienstes, möglichste Beschränkung der Ausgaben
selbst die Kosten der Besiedlung einer selbständi-
gen Ackernahrung von etwa 15 Hektar aus
6000 NM, vielleicht auf 5000 NM zu senken. Man

müsse sich hüten, Siedlungen zu schaffen, die von

vornher-ein lebensunfähig seien und nur die Zahl
der wirtschaftlich Schwachen im deutsch-en Osten
vermehren würden.

Wenn der Neichsernährungsminister bei seinen
Berechnungen über die Aufnahmefähigkeit des

deutschen Ostens als Normalsiedlung ausschließlich
die bäuerliche Vollnahrung von 12 Hektar zu-

grunde legt, so übersieht er, daß aus allgemein-
wirtschaftlichen Notwendigkeit-en eine gesunde Mi-

schunsgvon bäuerlichen und nebenberuflichen Stel-

len Platz greifen muß, durch die ein Mehrfaches
an selbständigen Existenzen geschaffen wer-den

kann.

Nationalifiernng im Siedlungswesen
Das Neichskuratorium für Wirtschaftlichkeit be-

handelt in einem besonderen Kapitel des Jahres-
berichts 1931 (Nr. 85 »der N.KW.-Veröffentlichun-
gen) die Nationalisierungsmöglichkeiten im Sied-

lungsw-esen. Das Reichskuratorium hält bei der

Not der Erwerbslosen aus gemeinwirtschaftlichen
Gründen ein sofortiges Handeln zur Mobilisie-
rung ihrer Tatkraft für erforderlich und knüpft
die Durchführung solcher Siedlungsarbeit für Er-

werbslose san folgende Voraussetzungen:
1. Reich, Staat und Kommune müssen Boden

unsd Baum-aterial zunächst unentgseltlich zur

Verfügung stell-en. Bei dem reichen Fortbe-
stand und »den niedrigen Preisen auf dem

Holzmarkt dürfte dies kein allzu großes

Opfer sein.
2. Die Siedlungsarbeit sollt-e nur von den Sied-

lern selbst unter Zuhilfenahme bestehender
Siedlunigsgemeinschaften organisiert werden.

Gs ist daher enge Fühlung mit den entspre-
chenden Siedlungsorganisationen notwendig

3. Um Klärung bezüglich der möglichen unsd

durchführbaren Siedlungsprojekte zwischen
allen beteiligten Stellen (Reich, Staat, Kom-

mune, Siedlerverbände) zu schaffen, ist es

notwendig, sich einmal in gemeinsamer Aus-

sprache über idie Probleme klar zu werden

und vor allem idie bereits in der Durchfüh-
rung begriffenen Pläne zu erörtern,« damit

geprüft werden kann, wie weit »diesePläne
für weitere sofortige Siedlungsarbeit verwen-

det werden können.

In einer Reihe von Arbeiten, die insbesondere
die Auswahl der Siedler, ihre Schulung und die

Möglichkeiten, im Selbsthilfeverfahren zu einer

Siedlung zu gelangen, betreffen, ist das NKW.

zu folgen-den Erkenntnissen gekommen:
1. Die Selbsthilfesiedlung von Erwerbslosen ist

heute zu einer Bewegung geworden, an der

man durch einfache Nsegierung oder durch
Verkleinerung ihrer Bedeutung nicht mehr
vorübergehen kann.

2. Es wird notwendig sein, bei der Siedlung
ganz unabhängig von der Frage der staat-
lichen Subventionierung die Selbsthilfe inso-
weit zu lenken, idaß aus der geleisteten
Arbeit wirklich ein Optimum herauskommt

3. Bei dieser Lenkung ist jegliche bürokratische
Instanzenarbeit zu vermeiden.

4. Bei der Auswahl der Siedler sind alle nach
dem heutigen Stand der Begutachtung mög-
lich-en Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

5. »Es sollte zur Vermeidung von Nückschlägen
daher nur auf Grund einer durch-dachten Aus-

wahl der Siedler gesiedelt wer-den.

6. Eine solche Auswahl würde auch dem Siedler

die Grenze des für ihn Erreichbaren eindeu-

tig klarstellen.
7. Auf jeden Fall dürft-e eine B e w ähr un g s-

ze it einzuführen sein, um den späteren Aus-

fall und Nückfchlag auf ein Mindestmaß ein-

zuschränken.Bei der die Auswahl der Selbst-
hilfesiedler treffenden Stelle ist eine laufende
Bewährunsgskontrolledurchzuführen, damit

in späterer Zeit die gesammelten Erfahrungen
vorliegen und Unzuträglichkeiten irgendwel-
cher Art im Keime erstickt werden können.

Als Unterlage für »die Prüfer bei der Auswahl
für Siedler hat das NKW. einen Erhebungsbogen
entworfen, der im Jahresbericht wörtlich wieder-

gegeben ist. Dr. F. N.

Sanierung der EentralsBaufyarkaffe A.-G.

Die Verhandlung-en über die Sanierung der

Centralbausparkasse beschäftigen seit geraumer

Zeit die Presse, wobei vielfach völlig irrtümliche
und irreführende Angaben verbreitet werden.

Es erscheint deshalb angebracht, die tatfächlichen
Verhältnisse klarzustellen.
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Die Centralbausparkasse, eine Tochtergesellschaft
des Deutschen Creditvereins A.-G., der nach Ab-

lehnung des Vergleichsantrages in Konkurs gehen
dürfte, ift durch den Zusammenbruch ihrer Mutter-

gesellschaft in Mitleidenschsaft gezogen worden.

Die Centralbaufparkasse hat unverftändlicher- und

unverantwortlicherweife Spargelder ihrer Bau-

sparer bei dem Deutfchen Creditverein angelegt,
statt sie zur Zuteilung an die Bausparer zu ver-

wenden. Sicherheiten, welch-eder Deutsche Credit-

verein für diefe Anlagen der Centrsalbausparkaffe
gegeben hatte, haben sich als unterwertig erwiesen,
sodaßbei der Centralbaufparkaffe mit einem Ver-

luft von ca. 1,2 Millionen RM gerechnet werden

muß· Falls es nicht gelingt, diesen Verlust aus

der Bilanz zu beseitigen, so muß die Centralban-

fparkasfe gleichfalls in Konkurs gehen, und ihre
Bausparer werden, wie in jedem Falle des Kon-

kurfes ein-er Baufparkasse, auf das schwerste ge-

schädigt. Sie verlieren nicht nur einen dem vor-

handenen Verlust entsprechenden Teil ihrer Spar-
einl-a-gen, sondern darüber hin-aus auch die bereits

erworben-e Anwartschaft auf Zuteilung des Bau-

fpardarlehns. Außerdem aber erhalten sie die im

Konkurse sich ergebende Quote ihrer Spareinlagen
nur innerhalb einer jahrselsangen Frist entspre-
chend der Tilgung der ausgegebenen Bauspardar-
lehen ratenweise in kleinen und kleinsten Beträgen
zurück, was wirtschaftlich fast gleichbedeutend mit

dem völligen Verlust der Spareinlagen ift.
Um diefe Folgen von den Baufparern abzuwen-

den, haben sich ein-e Reihe von größeren Bau-

fparern der Centralbaufparkasfe zusammen-getan,
uin den Versuch einer Sanierung der Centralbam

fparkasse zu unternehmen. Dabei müssen selbst-
verständlich »der großen Mehrzahl der Bausparer
gewisse Opfer zugemutet werden. Die größten

Opfer sind aber die die Sanierung betreibenden

Bausparer gewillt auf sich zu nehmen, indem sie
neben den von der Mehrzahl der Bausparer zn

mach-enden Zugeständnissenbereit sind, »die nur zu

ein Viertel eingezahlten Aktien der Centralbau-

sparkafse mit der darauf ruhenden Pflicht zur
Volleinzahlung der Aktien übernehmen· Die klei-

nen Sparer mit Spareinlagen unter 5000 NM

sollen dagegen vollkommen geschont werdenund

haben keine Opfer zu bringen, sollen vielmehr nur

dsie Vorteile der Sanierung genießen.
.

Die Modalitäten der vorgeschlagenenSanie-
rung sind in der Presse im allgem-einenrichtig

wiedergegeben worden. Sie gehen dsahlm daß
alle Bausparer mit Spiareinliagen über 5000.NM

auf 40 Z ihrer bisherigen Spareinlagen mit der
Maßgabe verzichten sollen, daß ihre bisherige
Kennziffer aufrecht erhalten bleibt, und die 40 Js-

der Spareinlagen bei der Zuteilung den Bauspar-

darlehen zugeschlagen werden. Soweit die Central-
baufparkaffe in Zukunft Gewinne erzielenwird,
sollen diefe den Bausparern im Verhältnis ihrer
Verzichtleistung zugute kommen.

Es handelt sich bei diesem Plan also um eine
Selbsthilfe-Aktion der Bausparer, zu der bereits
ca. 80 Z der in Frage kommenden Bausparer ihre
Zustimmung gegeben haben. Die Durchführung
dieser Sanierung ist Voraussetzung für den Wie-
deraufbau der Centralbausparkasse und für ihre
endgültige Zulafsung durch das Neichsaufsichtsamt
für Privatversicherung, die freilich erst nsach einer
eingehenden Revision der bisherigen unbrauch-
baren und unfoziialen Gefchäftsbedingungenund
Tsarifbestimungen wird erfolgen können.

iAn die Tatsache, daß als Großfparer auch eine

Anzahl von Wohnungsfürsorgegesellfchaftenbei
der Sanierung beteiligt find, haben einzelne
Presseveröffentlichungen teils unfreundliche, teils

völlig irrige Folgerungen geknüpft. Diesen Aeuße-
rungen gegenüber ift zunächst festzustellen, daß
über die Centralbausparkasse und den hinter ihr
stehenden Deutfchen Creditverein bis kurz vor

defsen Zufammenbruch von maßgebenden Stellen
die denkbar beften Auskünfte erteilt worden find,
fodaß insbesondere in Garantien, welch-e der Cre-
ditverein für die Verpflichtungen der Centralbau-

sparkafse und für eine termingemäße Auszahlung
der Baufparsumme übernommen hatte, eine aus-

reichende Sicherheit zu liegen schien.
Der Abfchluß von Bausparverträgen bei der

Centralbaufparkasse durfte daher als ein durchaus
geeignetes Mittel sangefehen werden, Erfatz für
die infolge der Entwicklung des Geldmarkts feh-
lenden Finanzierungsmittel zu schaffen.

Wenn darüber hin-aus von einer Seite die Mit-

wirkung der Wohnungsfürsorgegesellfchaften bei
der Sanierung der Centralbaufparkafse in Ver-

bindung gebracht wird mit phantaftifchen angeb-
lich-en Plänen des Reichsverbandes der Woh-
nungsfürforgegefellschaften, eine »Baufparbank
der Wohnungsfürforgegefellfchaften« mit einem

Eigenkapital von SZ Millionen NM und Staats-

zuschüfsenbis zu rund 20 Millionen NM jährlich
aufzuziehen, fo dient die Bekanntgabe diefes
Planes, der vor langer Zeit als eine Unter-

suchung über die Möglichkeit des Aufzuges einer

Bausparkasse zur Finanzierung von Eigenheimen
beim Reichsverband der Wohnungsfürforgegefell-
schaften ausgearbeitet, inzwischen aber infolge
des Fortfalls der Hauszinsfteuer als Quelle
für den Wohnungsbau längst zu den Akten gelegt
worden ist, wohl ausfchließlichder fensationellen
Aufmachung, ebenfo wie die gleichzeitig verbreitete

Nachricht, daß über den Ausbau dieses Projekts
mit der Neichsleitung der Nationalsozialistischen
Deutfchen Arbeit-erpartei verhandelt werde. Nich-
tig ift an diesen ganzen Ausführungen lediglich,
daß zweifellos eine Bausparkasse, bei der Woh-
nungsfürsorgegesellschaften beteiligt sein würden,
in erfter Linie sich der Pflege des kleinsten Ein-

familienhauses mit Garten- oder Landzulage an-

zunehmen berufen fein würde. v. Gr.
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Besprechungen
Siedlungspolitische Abhandlungen. Herausgege-

ben von E. Bollert, Ministerialdirektor
im Preußischen Ministerium für Landwirt-

schaft, Domänen und Forsten. Verlagsgesell-
schaft N. Müller, Eberswalde.

Der Herausgeber rechtfertigt die neue Schriften-
reihe aus den Bedürfnissen der Siedlungspraxis,
»wissenschaftlicheAufklärung und Unterstützung in

bedeutsamen Fragen der Siedlung zu erhalten«.
Wissenschaft und Praxis sollen vertrauensvoll zu-

sammen arbeiten und geführt von der »Siedlung
als ein Hoffnungsstsern über dem ganzen Deut-

schen Volke«, der Vorbereitung und Wegbereitsung
der Siedlungsarbeit dienen. Herr Staatsminister
Steiger begrüßt in seinem Vorwort die siedlungs-
politischen Abhandlungen als eine besondere
Plattform für die Erörterung strittiger Fragen
der ländlichen Siedlung, für deren Veröffent-
lichung sich die bestehen-den agrarpolitisschen Zeit-
schriften nicht eignen. Die Schriftenreihe ist durch
2 eben erschienene Abhandlungen eröffnet.
Heft I: Bertragliche Grundlagen sür gemein-

schaftliche Benutzung von Landmaschinen. Von

Prof. Dr.-Jng. Foedisch. Preis NM 1,65.
Der Verfasser legt in einer kurzen Schrift Von

nur 40 Seiten die Ergebnisse einer Umfrage über
das tote Inventar von Siedlern nieder und knüpft
daran die für eine ordnungsmäßige, den Siedler-
betrieb möglichst gering belastende Jnventaraus-

stattung gegebenen Folgerungen. Der wertvollste
Teil der Schrift ist das bekannte Merkblatt für

Siedler, das der Verfasser als Leiter des Land-

maschineninstituts der Universität Königsberg vor

einiger Zeit veröffentlicht hat, und die sich daran

schließenden wirtschaftlichen Anleitungen für die

gemeinschaftliche Benutzung der Maschinen. Die

rechtlichen Ausführungen sind allgemein-verständ-
lich gehalten und wenden sich weniger an den

juristischen Fachkreis, als an die Wirtschafts-
berater der Si-edler, die Siedlerorganisationen
und die Siedler selbst. Diesen Zweck erfüllen diese
Ausführungen, obgleich dem Verfasser ein Irr-
tum unterlaufen ist, wenn er auf S. 15 schreibt,
daß ein nicht eingetragener Verein nicht verklagt
werden könne (das Gegenteil steht in § 50 Abs. 2

ZPO.) und eine unigenaue Ausdrucksweise nachge-
sagt werden muß, wenn er auf S. 28 und S. 31

(§ 11) von einem Besitz der Gemeinschaft an dsen

Maschinen spricht, während er wohl nur das

Eigentum meinen kann.

Für die Beratungen der Siedler bei der Frage
der Jnventarbeschaffung ist die Schrift unentbehr-
lich.
Heft 11: Stadt und Siedlung, ein Gegenwarts-

bild der Wechselbeziehungen zwischen Bauern-

siedlung und städtischer Entwicklung. Von

Kulturamtsanwärter Dr. Dr. Odo M-iltz,
Preis NM 3,65.

Alle an der Siedlung interessierten Personen
und Verieinigungen können dem Verfasser für diese
Arbeit nicht genug dankbar sein. Es handelt sich
um eine zeitraubende statistische Untersuchung
über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sied-

lung auf eine Landftadt. Die Ergebnisse sind nicht
nur eine Bestätigung für die bereits in Wort und

Schrift wiederholt vertretene Meinung, die Sied-

lung sei zur Belebung der allgemeinen Wirtschaft
der Siedlungsbezirke und der Grenzbezirke ge-

eignet, die Schrift liefert vielmehr an dem prak-
tischen Beispiel der Entwicklung der Stadt Deutsch-
Eylsau den Beweis, inwieweit diese Belebung bei
allen Wirtschaftstreisen einer Landftadt (Indu-
strie- und gewerbliche Betriebe, Handwerk, Han-
del, Verkehr, Geld-, Bank- und Sparkassenwesen)
eingetreten ist. Das verarbeitete Material ist so
reich und interessant, daß wir in einem späteren
Aufsatz in dieser Zeitschrift noch eingehender dar-

auf zu sprechen kommen werden. Darum soll hier
als sachliche Empfehlung der Schrift die aus einem

Gutachten des Magistrats der Stadt Deutsch-
Eylau entnommene Aeußerung genügen, daß »die
Stadt zum Absterben verurteilt gewesen wäre,
wenn nicht im entscheidenden Augenblick die Sied-

lungstätigkeit eingesetzt hätte und wenn nicht
durch die Siedlunsg neues Leben in die ganze Ge-

gend gekommen wäre«.
Wer sich um die Siedsslung bemüht, darf an

dies-er kurzen, interessanten Schrift nicht vorüber-

gehen. Dr. F. N.

»Der sreiwillige Arbeitsdienst im Deutschen Reiche.«
Ein Kommentar für die Praxis von Dr. Ger-

hard Iaerisch. (Priebatsch’s Buchhand-
lung, Breslau 1932.)

Das nahezu undurchdringliche Gestrüpp der

Bestimmungen über »den freiwilligen Arbeitsdienst
hat in allen Kreisen, die mit diesen Ding-en zu
tun haben, den Wunsch nach einem san die Praxis
zugeschnittenen Kommentar geweckt. Deshalb
wurde lder im Mai d. I. erschienene Kommentar

von Jaserisch allseitig begrüßt. Der Verfasser ver-

sügt als Referent am Landesarbeitsamt Schle-
sien über mehrjährige Erfahrungen auf dem Ge-

biete der Notstandsiarbeiten »Er hat es sich in

dem vorliegenden Kommentar zur Aufgabe ge-

macht, aus »der Praxis heraus für die Praxis des

freiwilligen Arbeits-dienstes zu schreiben. Der

Kommentar ist nicht nur für die durchführenden
Diienststellen der Neichsanstalt, sondern in erster
Linie auch für die Träger der Arbeiten oder des

Dienstes bestimmt.
Besonders wertvoll ist der Versuch des Ver-

fassers, Beispiele für Kostenanschläge zu geben.
Er stellt dabei sdie Kosten der Durchführung einer

Arbeit als freie Arbeit, als Notstandsarbeit und

als freiwilliger Arbeitsdienst gegenüber. Bei
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einer Arbeit mit hohen Materialkosten weist er

nach, daß die Durchführung als freiwilliger Ar-

beitsdienst eine nur geringe Kostensenkung be-

dingt, sodaß ihre Ausführung in freier Arbeit

vorzuziehen wäre. Dagegen ergibt sich in dem

Beispiel einer Flußbauarbeit mit geringem Ma-

terialaufwand durch den freiwilligen Arbeitsdienst
eine Senkung der Kosten um 30 v. H. Hierin
wird deutlich, dsaß nur Arbeiten mit geringen
Materialkosten für den freiwilligen Arbeitsdienst
geeignet sind. Allerdings tragen die Berechnungen
stets den unsicheren Faktor der Arbeitsleistung in

sich. Der Verfasser schätzt»die durchschnittliche Ar-

beitsleistung im freiwilligen Arbeitsdienst auf
6624 bis 75 v. H. gegenüber der Arbeitsleistung
bei freier Arbeit. Nach Erfahrungen in anderen

Bezirk-en dürfte diese Angabe eher etwas zu hoch
als zu niedrig gegriffen sein.

Besonders bemerkenswert sind ferner »die Aus-

führungen über die Frage, ob im freiwilligen
Arbeitsdienst die Einschaltung von Unternehmern
zweckmäßig ist oder nicht. Nach Jaerisch ist bei

größeren Arbeiten die Mitwirkung eines Unter-

nehmers kaum zu entbehren.
Der Kommentar ist ein vorzüglich-er Führer

durch die einschlägigen gesetzlich-enBestimmungen
und Verordnungen, die in einem Aushang noch-
mals zusammengefaßt sind. Allerdings macht die

Neuordnung des freiwilligen Arbeitsdienstes durch
die am 1. August 1932 in Kraft getretene Ver-

ordnung des Neichsarbeitsministers vom 16. Juli
1932 eine baldige Ueber-arbeitung und Ergänzung
des Kommentars erforderlich.

Dr. Hucho, Königsberg i. Pr.

Die neue preußischeAgrar-Gesetzgebung Band IV:

Gesetz über die Umlegung von Grundstücken
(Umlegungsordnung) vom 21. 9. 1920. Er-

läutert von J. Peltzer. 2. Aufl. neu be-

arbeitet von Dr. Alfred Meimberg,
Oberlandeskulturrat.
Die neue Auflage des von Geheimrat Peltzer

in 1. Auflage herausgegebenen Kommentars zu

der unter sein-er wesentlichen Mitwirkung ge-

schaffenen Umlegungsordnung vom 21. 9.·1920
kommt, nachdem im Laufe der 11 Jahre seit Jn-

krafttreten dieses Gesetzes und der Herausgabe
des Kommentars reiche Erfahrungen in seiner

Anwendung vorliegen, einem dringenden Be-

dürfnis der Praxis entgegen.
.

Oberlandeskulturrat Dr. Meimberg konnte sich
bei seiner Bearbeitung auf seine vielseitigen»Er-
fahrungen stützen, die er in langjähriger Tätig-
keit als Kulturamtsvorsteher in den westlichen

Provinzen gesammelt hat. Die praktischen Er-
fahrungen sind eingehend berücksichtigtund die
Entscheidungen des Ober-landeskulturamts sowie
des Oberlandesgerichts weitgehendst verwertet

worden. In einzelnen Teilen hat daher der Kom-

mentar eine wesentlich-e Erweiterung erfahren.

Die Umlesgung ist nach wie vor in den Teilen

Preußens mit zersplittertem Besitz eine wesent-
liche Voraussetzung zur Steigerung der Boden-

erträgnisse und zur Hebung der Rentabilität der

Landwirtschaft Ferner kommt ihr auch eine

nicht unerhebliche Bedeutung zur Besserung der

arbeitsmarktpolitischen Lage zu. Hoffentlich
stehen dem Staate auch in den nächsten Jahren
genügend Arbeitskräfte und Mittel zur Ver-

fügung, damit die Umlegung wenigstens im bis-

herigen Umfange weiter gefördert werden kann.

Kg.

Ausbaugehöfte, bearbeitet vom Siedlungsausschuß
der Arbeitsgemeinschaft für landwirtschaft-
liches Bauwesen, Beuth-Verlag G. m. b. H.,
Berlin S 14, 1931. Preis NM 8,—.

Das kleine Werk ist das Ergebnis überaus flei-
ßiger Studien und ganz vorzüglich ausgestattet
Teil I enthält programmatische Aufsätze über Aus-

baugehöfte und zwar:

1. Gründe und Voraussetzungen für die Errich-
tung von Ausbaugehöften, von Dr. Stoll.

2. Berechnungen über die wirtschaftlich zulässige
Belastung von Siedlungsbetrieben mit Boden,
Gebäude und Inventar, Von Prof. Dr. Der-

litzki.
3. Wirtschaftliche Maschinenverwendung im Sied-

lerbetrieb, von Dipl.-Landwirt Tröscher.
4. Hauswirtschaftliche Vorschläge für den Bau-

und die Einrichtung von Ausbaugehöften,
von Frau Dr. Von Strantz.
.Erwägungen über die Zweckmäßigkeit ver-

schiedener Entwurfslösungen für Wohnhaus
und Stall beim Ausbaugehöft, von Dipl.-Jng.
Bardubitzki.

6. Mittel und Wege zur Baukostenersparnis bei

Ausbaugehöften, von Ministerialrat Homann.
Der 11. Teil bringt Beispiele ausgeführter Aus-

bau-gehöfte in verschiedener Gruppierung.
Teil 111 enthält Nichtlinien und Entwürfe für
Ausbau-gehöfte.

Jm 1. Abschnitt des I. Teils bespricht Dr. Stoll
die wirtschaftliche Entwicklung als Grundlage und
den Mindestaufwand an Kapital für Land, Ge-
bäude und Inventar. Es folgt eine Erörterung
über den Begriff des Ausbaugehöftes, der dahin
zusammengefaßtwird, daß zunächst die Gebäude
in beschränktemUmfange errichtet werden, jedoch
so, daß sie später bei möglichst geringen Aenderun-
gen des Kernbaues unter weitgehendem Einsatz
der Mithilfe des Siedlers plan- und zweckmäßig
erweitert werden können und der endgültige Ge-

samtbau den betriebs- und arbeitwirtschaftlichen
Anforderungen genügt.

Es werden sodann die wirtschaftlichen Voraus-

setzungen für Ausbau-gehöfte, insbesondere die

01
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Kredite und die räumlichen Anforderungen an das

Ausbaugehöft unter dem Gesichtswinkel der Le-

bensfähigkeit der Stelle, und die Vorzüge des

Strohballenstalles für Schweine besprochen. Zum
Schluß folgt eine Erörterung der wichtigsten Be-

stimmungen über die Ausbaugehöfte in den Nicht-
linien vom 10. November 1931.

Dr. Derlitzki bringt dann im 2. Abschnitt des

I. Teiles einleitende Betrachtungen über die Wirt-

fchaftlichkeit eines Siedlerbetriebes und das in-

vestierte Kapital und läßt Wirtschaftsvorschläge
für einen Siedlerbetrieb auf gutem und leichtem
Boden folgen; er errechnet den Verdienst (Diffe-
renzbetrag) einer 60 Morgenstelle mit gutem
Boden auf 2145 NM und mit leichtem Boden

auf 812 NM.

Jm nächstenAbschnitt werden dann die Möglich-
keiten der Steigerung des Differenzbetrages be-

sprochen. Auf gutem Boden läßt sich der Diffe-
renzbetrag durch Erfatz der Pferde durch Zugkühe
auf 2674 NM und auf leichtem Boden »auf1243 NM

und bei verringertem Viehbestand auf 2334 und

833 NM steigern. Es folgen dann Abschnitte über
die Steigerungsmöglichkeit des Differenzbetrages
durch Aenderung des Fruchtartenverhältnisses und

vergrößerte Gutsfläche. Dr. Derlitzki bringt Ldann

noch als Beispiel Futterrechnungen, eine Haus-
haltsrechnung und Tabellen über Erträge, Eigen-
verbrauch, Verkauf und ähnliches.

Jm 3. Abschnitt behandelt Dipl·-Landwirt Tröß-
ler die wirtschaftlich-e Maschinenverwendung. Wie

wichtig dieser Abschnitt ist, wissen alle, die im

Siedlungswesen tätig find. Erfordert doch der

Maschinen-befatz im Durchschnitt der besseren Be-

triebe allein 4695 NM. Es ist daher ein wahres
Wort, wenn der Verfasser fagt, daß nur solche
Maschinen und Geräte angeschafft werden dürfen,
die sich für den Betrieb als unentbehrlich erweisen.
Jn den folgenden Abschnitten werden Gebäude und

Maschinenverwendung, Leistung und Arbeitszeit
der Maschinen, die Kosten, die Ersparnisse bei der

leider noch viel zu wenig durchgeführten genossen-
schaftlichen Maschinenbenutzung und die Einschrän-
kung des Maschinenkapitals besprochen. Kann doch
der Anschaffungswert des Maschinenparks hier-
durch um 1700—2500 NM gesenkt werden.

Der 4. Abschnitt enthält hauswirtschaftliche Vor-

schläge von Frau Dr. von Strantz. Die Verfasserin
lehnt richtigerweise die Trennung der Küche in

Kochteil und Wohnteil bei Ausbaugehöften ab und

macht dann sehr liebevoll durchdachte Vorschläge
für die praktische und behagliche Ausstattung der

Siedlerwohnungen, die sich leider aber nur selten
verwirklichen lassen werden.

Es folgt dann der wichtige Abschnitt von Dipl·-
Jng. Bardubitzki über die verschiedenen Entwurfs-
lösungen. Diesen Abschnitt können wir allen

Siedlungsarchitekten zu eifrigftem Studium emp-

fehlen. Im Vorwort rät der Verfasser dringend
dazu, alle Erweiterungsmöglichkeiten im Entwurf

reiflichst zu berücksichtigen Auf diesem Gebiet ist
in der Tat noch viel Arbeit zu leisten!
Gehöftsanlagen, Wohnhäufer und Ställe werden

an der Hand guter Grundrißbeispiele in dieser
Richtung kritisch beleuchtet und Vorteile und Nach-
teile der verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten
auch in bezug auf die Baukosten untersucht.

Den Schluß des 1. Teiles machen die für den

Siedlungsarchitekten ebenso wichtigen Ausführun-
gen des Minifterialrats Homann über die Bauaus-

führung und Mittel und Wege zur Herabminde-
rung der Baukosten von Ausbaugehöften. Bau-

stoffe und Bauweisen einschließlich des Schweine-
stalles aus Strohballen, die Siedlerfelbsthilfe und

die Baubewertung und handwerkliche Schulung der

Siedler werden eingehend besprochen und dann

über die Baukosten und die finanzielle Auswir-

kung der Baumaßnahmen an der Hand mustergül-
tiger Grundriffe sehr beachtliche Natfchläge gege-
ben. Was hier gesagt wird, gehört in die »Fibel«
des Siedlungsarchitekten.

Im II. Teil folgen zahlreiche Beispiele ausge-

führter Bauten mit jedesmaliger Hervorhebung
der Vor- und Nachteile. Auch hier kann der Sied-

lungsfachmann viel lernen!

Der 111. Teil bringt Nichtlinien für den Ent-

wurf von Ausbaugehöften und zwar bauwirtschaft-
liche Grundsätze und bautechnifche Anweisungen.
Es folgen Entwurfsvorschläge für alle möglichen
Typen mit zahlreichen Grundrisfen und zum Schluß
eine Auswertungsberechnung und ein Literatur-

verzeichnis.
Die Kritik eines fo inhaltsreich-en, fleißigen

und gut ausgestatteten Werkes muß sich darauf
beschränken,Dank dafür auszusprechen, daß es er-

schien! Der Dank hätte freilich noch größer sein
können, wenn die Veröffentlichung nicht wieder

reichlich fpät erfolgte. Für die Bauperiode 1932

kam sie post festum und was 1933 wird, weiß kein

Mensch; wir Siedlungsfachileute möchten es aber

gerne recht bald erfahren!
Das Werk gehört in die Handbibliothek jedes

Siedlungsfachmanns! Dr. M.

Eingegangene Bücher
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Gesetze, Verordnungen und Erlaffe
l. Neuregelung

des freiwilligen Arbeitsdienftes.
1. Verordnung über den freiwilligen Arbeitsdienst.

Vom 16. Juli 1932 (Reichsgesetzblatt l, S. 351).

Auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten
über Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitslosen-
hilfe und der Sozialversicherung sowie zur Erleichte-
rung der Wohlfahrtslasten der Gemeinden vom
1-4. Juni 1»932,Vierter Teil, Kapitel I, Abs. 2 (Reichs-
gesetzbl. I, S. .273, 2813) und des Gesetzes über Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung § f139xziwird

hiermit zum Ausbau des freiwilligen Arbeitsdienstes,
soweit das Reich ihn fördert, verordnet:

Artikel 1.
·

Der freiwillige Arbeitsdienst gibt sdsen jungen Deut-
schen Gelegenheit. zum Nutz-en der Gesamtheit
in gemeinsamem Dienste freiwillig ernste Arbeit zu
leisten und zugleich sich körperlich und geistig-sittlich
zu ertüchtigen.

Artikel 2.

-(1) Die Arbeiten des freiwilligen»Arbeitsdienstes
müssen gemeinnützig und zugleichzusatzlichsein. Der

Arbeitsdienst darf nicht zu einer Verringerung der
Arbeitsgelegenheit auf idem freien Arbeitsmafrktefuh-
ren; er muß fich auf Arbeiten erstrecken, die weder

jetzt noch auf absehbare Zeit ohne Einsatz des»frei-
willigen Arbeitsdienstes vorgenommen werden konnen.

(2) Der freiwillige Arbeitsdienst dient der Ge-

samtheit; er darf nicht für politische oder staatsfeind-
liche Zwecke mißbraucht werden.

A r t i k el 3·

s(1i Träger der Arbeit dürfen nur Körperschaften
des öffentlichen Rechts oder solche Vereinigungen oder

Stiftungen sein, die nach ihrem Zwecke gemeinnützige
Ziele verfolgen. ferner Vereinigungen. die Gruppen
von Arbeitsdienstwilligen -zusammenfassen. Unterneh-
mungen. ndie auf Erwerb gerichtet sind. können nur

dann Trager der Arbeit sein, wenn die Ergebnisse
ausschließlich oder überwiegend der Allgemeinheit un-

mittelbar zugute kommen.
(2) Als Träger des Dienstes komm-en neben den

Trägern »der Arbeit Vereinigungen oder Personen in

Betracht, sdie für die Zusammenfassung und «Betreu-

ung von Arbeitsdienstwilligen in besonderem Maße
geeignet sind. . »

(3) Die Träger der Arbeit und die Trager des

Dienstes sollen so zusammenwirken, wie der Zweck es

erfordert.
Artikel 4.

Der Eintritt in den freiwilligen Arbeitsdienstbw
gründet kein Arbeits- oder Dienstverbaltnis im Sinne
der gesetzlichen Vorschriften. Den Arbeitsdienstwilli-
gen kommt jedoch die soziale Versicherung und »derAr-

beitsschutz .zustatten, foweit die Natur der Arbeit es

erfordert.
Artikel 5.

« ·

»H) Zur Förderung des freiwilligen Arbeitsdienstes

stellt das Reich Mittel nach Maßgabe der ··5’)aiishalts-
gesetze zur Verfügung. Die Reichsanstalt fur Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung ist

»

ver-

Pflichtet, mindestens diejenigen Mittel zur Verfugung
zu stellen. die sie durch den freiwilligen Arbeitsdienst

finUnterstützungsleistungen
in der Arbeitslosenver-

i erun erspart.
ch(2)sie Mittel des Reichs und der Reichsanstalt

werden einheitlich zufammengefaßtund verwaltet.

Artikel 6.

(1) Jm Rahmen »der nach Artikel 5 bereitgestellten
Mittel können Arbeits-dienstwillige gefordert werden.
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Arbeitsdisenstwillige,die in der Arbeitslosenversiche-
rung, in der Krisenfurforge oder als Wohlfahrt-ser-
werbslose in der offentlichen Fürsorge unterstützt wer-

den, sind dabei bevorzugt zu berücksichtigen
(2) Die Forderung soll hauptsächlichPersonen unter

25 Jahren zustatten kommen.

»(.3)Unabhangig von der Förderung nach Abs. 1
konnen Arbeitsdifenstwilligedie bei volkswirtschaftlich
wertvollen Arbeiten beschäftigt werden, Gutschriften
für Siedlungszwecke im Reichsfchuldbuch erhalten.

· .

Artikel7.
(»1)Für die Leitung des freiwilligen Arbeitsdienftes

bestellt die Reichsregierung auf Vorschlag des Reichs-
arbeitsministers einen Reichskommissar. Dieser unter-
steht idem Reichsarbeitsminister.

(2) Der Reichskommissarwird von Bezirkskommissa-
reTn unterstützt. Der Reichsarbeitsminifter ernennt
die Vezirkskommissare
[«3) Für die Förderung des freiwilligen Arbeits-

dienstes werden die Einrichtungen der Reichsanstalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
zur Verfügung gestellt.

Artikel 8.
Der Reichskommissar erstattet der Reichsregierung

auf Erfordern Gutachten in Fragen ides Arbeits-
dienstes.

Artikel 9.
Die erforderlichen Uebergangs-, Durchführungs- und

Ergänzungsbestimmungen erläßt der Reichsarbeits-
minister. Unberührt bleiben die Befugnisse. die ihm
in der Verordnung des Reichspräsidenten über Maß-
nahmen zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe und der

Sozialversicherung sowie zur Erleichterung der Wohl-
fahrtslasten der Gemeinden vom 14. Juni 193-2. Vier-
ter Teil, Kapitel 1 Abf. 2 (Reichsgesetzbl. I S. .273,
283) übertragen worden sind.

Artikel 10.«·)
(1) Der Reichsarbeitsminister bestimmt den Tag,

an dem diese Verordnung in Kraft tritt.

»
(2) Mit dem gleich-en Tage treten die Verordnung

uber die Förderung des freiwilligen Arbeitsdienstes
vom»2-3.Juli 1931 (Reichsgesetibl. 1 S. 3«9-8)und die
Erganzungsverordnung vom 25. Mai 19I32 (Reichs-
gesetzbl. 1 S. 251) außer Kraft.

Berlin, den 16. Juli 1»93»2.

(gesz.) Der Reichskanzler
von P apen.

Der Reichsminister des Innern
Freiherr von -Gai)l.

Der Reichsminister der Finanzen
in Vertretung: Z a rd e n.

Der Reichsarbeitsminister
-Schaffer.

2. Ausführungsbestimmungenzur Verordnung über den
freiwilligen Arbeitsdienst vom 16. Juli 1932.

Vom 2. Auguft 1932 (RArbBl. l 160).

»

Auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten
uber Maßnahmenzur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe
und der Sozialversicherung sowie zur Erleichterung der
Wohlfahrtslasten der Gemeinden vom 14. Juli 1932
Vierter Teil Kapitel 1 Abs. 2 (Reichsgesetzbl. I S. 273,
2.8«39))und der Verordnung über den freiwilligen Ar-
beitsdienst vom 16. Juli 1932 Artikel 9 (Reichsgesetz-
blatt 1 S. 352, 3:5»3)wird hiermit verordnet:

E) Anmerkung: Dies ist inzwischen durch Verord-
nung vom 2. August 1s932 (RArbBl. 1 160) geschehen.

Die Schriftleitung



1.

Gegenstand des freiwilligen Arbeitsdienstes und Um-
fang der Förderung.

§ 1

(1) Kommt eine Arbeit des freiwilligen Arbeits-

dienstes unmittelbar nur einem beschränkten Personen-
kreis (Mitgliedern von Verbänden und Genossenschaf-
ten, Hilfsbedürftigen) zugute, so genügt für das Er-

sordernis der Gemeinnützigkeit der Umstand, daß die

Allgemeinheit ein wesentlich-es Interesse san der Aus-

führung hat.
(2) Soweit eine Arbeit nach ihrer Beschaffenheit,

ihrem Umfang oder den sonstigen Voraussetzungen als

Notstandsarbeit durchgeführt wer-den kann, darf sie
nicht im Wege des freiwilligen Arbeitsdienstes geför-
dert werden.

§ 2

Ueber die allgemeinen Voraussetzungen, unter denen

Arbeitsdienstwillige zum freiwilligen Arbeitsdienst zu-
gelassen werden können, trifft der Neichskommissar
nähere Anordnungen.

Der Eintritt in den freiwilligen Arbeitsdienst ver-

pflichtet die Arbeitsdienstwilligen, echten Gemein-

schaftsgeist zu pflegen und die gemeinsamen Zwecke
nach Kräften zu fördern.

§ 4

Der Neichskommissar sorgt dafür, daß die Arbeits-

dienstwilligen ernste Arbeit leisten; der Arbeitserfolg
soll in angemessenem Verhältnis zu den aufgewen-
deten Mitteln stehen. Der Neichskommissar sorgt auch
dafür, daß den Arbeitsdienstwilligen Gelegenheit ge-
bot-en wird, sich geistig zu bilden und sportlich zu be-

tätigen.
S 5

Lehnt ein Arbeitsloser es ab, sich an einer Arbeit im

freiwilligen Arbeitsidienst zu beteiligen, oder gibt er

eine solche Arbeit auf, so ist dies nicht als Tatsache
anzusehen, aus der sich ergibt. daß der Arbeitslose die

Erlangung einer neuen Arbeitsstelle vsereitelt oder

durch sein Verhalten absichtlich den Verlust seiner Stel-

lung herbeigeführt hat. (§ 9130 des Gesetzes über Ar-

beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung).
§ 6

(1) Als Förderung wird für den Arbeitsdienstwilli-
gen ein Betrag von höchstens 2 NM wochentäglich
bis zur Dauer von 20 Wochen innerhalb eines Zeit-
raums von zwei Jahren gewährt.

(2) Bei Arbeiten, die als voklswirtschaftlich wert-
voll anerkannt sind, kann die Förderungsdauer verlän-

gert werden, aber nicht über 40 Wochen hinaus.
(-3) In besonderen Ausnashmefällen kann der Reichs-

kommifsar die Förderungsidauer über die in Abs. 1

und 2 vorgesehenen Grenzen hinaus vierlängern.

§ 7

Solange für einen Arbeitsdienstwilligen eine För-
derung gewährt wird, erhält er weder versicherungs-
mäßige Arbeitslosenunterstützung noch Krisenunter-
stützung Die Förderunaszeit wird dem Arbeitsdienst-
willigen auf die Unterstützungsdauer in der Arbeits-

losenversicherung und in der Krisenfürsorge nicht an-

gerechnet.
§ 8

Der Reichskommissar trifft die für die Auswahl und

Schulung von Führern erforderlichen Maßnahmen Er
kann hierbei von den Vorschriften üb-er»dasAlter der

Arbeitsdienstwilligen und über idie Forderungsdauer
abweichen.

§ 9
Bei Arbeiten, die als volkswirtschaftlich wertvoll

anerkannt sind, kann der Reichskommissiar oder die von

ihm bestimmte Stelle Arbeitsdienstwilligen aus Mit-
teln des freiwilligen Arbeitsdienstes eine Beihilfe zu
den erforderlichen Kosten sder Neise zum Arbeitsort ge-

währen, soweit die Kosten nicht anderweitig aufge-
bracht werden können und ein Mißbrauch nicht zu be-

fürchten ist.
§ 10

(1) Beim Ausscheiden aus dem freiwilligen Arbeits-

dienst ist dem Arbeitsdienstwilligen auf Antrag eine

Bescheinigung über Art und Dauer seiner Beschäfti-
gung auszustellen.

(2) Die Bescheinigung wird vom Träger der Arbeit
im Benehmen mit dem Träger des Dienstes erteilt.

11.

Organisation und Verfahren
§ 11

(1) Die Mittel, die das Reich und die Neichsanstalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
für den freiwilligen Arbeitsdienst zur Verfügung stel-
len, verwaltet der Neichskommissar. Er legt dem

Reichsarbeitsminister über die Verwaltung und Ver-

wendung der Mittel Rechnung.
(2) Die Entscheidung darüber. welche Mittel die

Reichsanstalt zur Verfügung stellt (Verordnung über

den freiwilligen Arbeitsdienst Artikel 5 Abs. 1 Satz 2),
trifft der Präsident dieser Anstalt.

§ 12

-(1) Die Bezirkskommissare sind bei der Durchfüh-
rung ides freiwilligen Arbeitsdienstes an »die Weisun-
gen des Nseichskommissars gebunden.

(2) Soweit die Vorsitzenden der Arbeitsämter auf
Grund der Vorschriften über den freiwilligen Arbeits-

dienst tätig sind, handeln sie als Beauftragte des

Neichskommissars und der Bezirkskommissare
§ 13

Der Neichskommissar und die Bezirkskommissare
sollen Person-en. Vereinigungen und Einrichtung-en, die

besondere Erfahrung im freiwilligen Arbeitsdienst
haben, zur beratend-en Mitwirkung heranziehen.

14

Der Neichskommissar und die Bezirkskommissare
sollen mit den am freiwilligen Arbeitsdienft beteilig-
ten Dienststellen des Reichs. der Länder, der Gemein-
den und ander-er Körperschaften des öffentlichen Rechts
eng zusammenarbeiten Die Bezirkskommissare hab-en
die obersten Landesbehörden über die Maßnahmen,
die in den einzelnen Ländern durchgeführt wer-den,
auf dem Lauf-enden zu halten. § 204 Abs. 1 des Ge-

iekes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung findet entsprechend-e Anwendung.

§ 15

(1) Darüber, ob eine Arbeit den Voraussetzungen
für eine Förderung entspricht, entscheidet der Bezirks-
kommissar [Anerkennung). In der Anerkennung ist zu
vermerken. ob die Arbeit als volkswirtschaftlichwert-
voll anzusehen ist. Der Bezirkskommissar bestimmt
auch Höhe und Dauer der Forderung.

(2) Zuständig ist der Bezirkskommissar.in dessen
Bezirk die Arbeiten ausgejuhrt werden. Erstreckt sich
die Arbeit über die Bezirk-e mehrerer Bezirkskom-
missare, so bestimmt ider Reichskommissavwelchem Be-

zirkskommissar die Entscheidung zusteht.
§ 16

Ob ein Arbeitsdienstwilliger aus den Mitteln des

freiwilligen Arbeitsdienstes gefördert werden kann,
entscheidet der Vorsitzende des Arbeitsamts des Dienst-
ortes. Arbeitsamt sdes Dienstortes ist das Arbeits-

amt. in dessen·Bezirk die Arbeit ausgeführt wird; er-

streckt sich die Arbeit über mehrere Arbeitsamts-

bezirke, so bestimmtvderVorsitzende des Landes-arbeits-

amts, welches Arbeitsamt als Arbeitsamt des Dienst-
ortes anzusehen ist.

§ 17

Der Förderungsbetrag kann statt an den Arbeits-

dienstwilligen an den Träger der Arbeit gezahlt wer-

den, wenn dieser für die ordnungsmäßige Verwaltung
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und Verwendung der Gelder zugunsten der Arbeits-
dienstwilligen sausreichiend Gewähr bietet. Der Träger
der Arbeit kann die Förderungsbetrage ganz oder teil-

weise in Sachleistungen an »die Arbeitsdienstwilligen
weitergehen.

§ 18
Soweit erforderlich, können an den Träger der Ar-

beit Vorschüsse auf die Förderungsbeträge gezahlt wer-

den, regelmäßig jedoch nicht für einen längeren Zeit-
raum als eine Woche.

111

Anwendung der Vorschriften der Sozialversicherung
und des Arbeitsschutzes

§ 19
.

((1) Die Arbeitsdienstwilligen sind gegen Krankheit
versichert. Dabei gelten die Vorschriften der Reichs-
versicherungsordnnng über die Pflichtversicherung ent-

sprechen-d. «

(2) An Leistungen aus der Krankenversicherunger-

halten die Arbeitsdienstwilligen lediglich Kranken-

pflege für ihre Person sNeichsvsersicherungsordnung
§ 182 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2), gegebenenfalls Kranken-

hauspflege nach ider Neichsversicherungsordnung §·184.
War der Arbeitsdienstwillige unmittel»bar«vorseinem
Eintritt in den freiwillig-en »Arbeitsdienstgegen
Krankheit pflichtvser«sichert,so erhalt er auch Familien-
krankenpflege Von der Entrichtung des Arznesikostew
beitriages und der Krankenscheingebuhr (Neichsver-
sicherungsordnung § 1«8.2a·Abs.1 und § 187b Abs. 1)
sind die Arbeitsdienstwilligen befreit; . ·

(B) Für »die Versicherung zustandig ist die Allge-
meine Ortskrankenkasse des Dienstortes oder, wenn

ein-e solche für den Dienstort nicht besteht, die Land-

krankenkasse.
»

[4) Als Arbeitgeber gilt der Kasse gegenuber der

Träger der Arbeit.
·

(5) Die Beiträge werden aus Mitteln des frei-
willigen Arbeitsdienst-es bestritten. Als Grundlohn
gilt dabei der Betrag von 1,.50 Neichsmark.

(I6) Mit der Krankenversicherung der Arbeitsdienst-
willigen ist die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit
nicht verbunden.

(7) Nach dem Ausscheiden aus dem freiwilligen Ar-

beitsdienst find-et eine Weit-er»versicherung nach der

Neichsversicherungsordnung § 313 nicht statt.
(8) Scheidet ein Arbeitsdienstwilliger. der unmittel-

bar vor seinem Eintritt in den freiwilligen Arbeits-

dienst Arbeitslosen- oder Krisenuntexstutzungbezogen,
seinen Anspruch aber noch nicht erschopft hat»aus dem
freiwilligen Arbeitsdienst aus. so setzt er seine Mit-

gliedschaft bei der Krankenkasse fort.»derer vor dem

Eintritt in den Arbeitsdienst angehort hat. Er er-
hält von ihr auch für eine·bestehendeKrankheit die

Leistungen nach »den Vorschrift-en der Arbeitslosenver-
sicherung; dabei gilt die Kravnkenpflegedie wahrend
der Zugehörigkeit zum freiwilligen Arbeitsdienstge-

währt worden ist, als volle Krankenhilfe

§ 20

1) evür die Beschäftigung im freiwilligen Arbeits-
die(nstgeltendie reichsgesetzlichenVorschriften uber die

gewerbliche Unfallversicherung entsprechend.» ·

(.2) Als Beschäftigung im freiwilligen Arbeitsdienst
gilt auch «

· ·

a) idie Teilnahme an Veranstaltungen dieder geisti-
gsen Fortbildung und sportlichen Betätigung die-

nen und von dem Träg-er des Dienstes angeordnet
oder beaufsichtigt sind. Dabei findet Neichsver-

sich-erungsordnung § 545a entsprechende Anwen-

Uncss .

b) die Leistung von häuslichen und ander-en Diensten
in Arbeitslagern.

(3) evür die Berechnung der Leistungen wird der
JahresåFrbeitsverLdienstfür die Arbeitsdienstwilligen
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einheitlich auf 900 NM festgesetzt. Neichsveri erun s-

ordnung § 5·6-9a findet keine Anwendung.
fch g

(—4)Träger der Unfallversicherungsind Reich, Länder
und Verssicherungsverbandesowie solche Gemeinden

und»Gem«eindeverbande,die zu Versicherungsträgern
erklart sind. wenn sie oder ihre Mitglieder Träger der
Arbeit sind; die Befugnis nach der Reichsversiche-
rungsordnung §§ 624, 625 der zuständigen Genossen-
schaft beizutreten, bleibt unberührt.

(z")·)In allen übrigen Fällen bestimmt das Reichs-
versicherungsamt sals Trager der Unfallversicherung
Gesetzesteil Sp. 4
eine Berufsgenossenschaftoder deren Zweiganstalt und
setzt »dieVergütung fur sie fest. Der Neichskommissar
oder die von ihm bestimmte Stelle führt die Vergü-
tung für Rechnung des Trägers sder Arbeit unmittel-
bar an den Versicherungsträger ab und zieht sie vom

Träger der Arbeit ein.

-(6) Gehen Einrichtungen des freiwilligen Arbeits-
dienstes auf Grund dieser Verordnung in die Ver-
sicherung eines anderen Versicherungsträgers über, so
find-et Artikel 41 des Dritten Gesetz-es über Aieniderun-
gen in der Unfallversicherung vom 20. Dezember 1928

sReichsgesetzbL 1 S. 40.5) entsprechende Anwendung

§ 21

Für Arbeitsdienstwillige. die bis zur Aufnahme des
freiwillig-en Arbeitsdienstes versicherungsmäßige Ar-
beitslosenunterstützung oder Krisenunterstützung be-

zogen haben, findet zur Aufrechterhaltung der Anwart-
schaften in der Invaliden-, Angestellten- und knapp-
schaftlichen Pensionsversicherung der § 129 ides Gesetzes
über Arbieitsvsermittlung und Arbeitslosenversicherung
mit der Maßgabe entsprechende Anwendung. daß die

Beiträge (Anerkennungsgebühren) aus Mitteln des
freiwilligen Arbeitsdienstes zu entrichten sind. Ent-

sprechend-es gilt für Wohlfahrtserw-erbslose. die bis
zur Aufnahme ides freiwilligen Arbeitsdienstesin der

öffentlichen Fürsorge unterstützt word-en sind, wenn

der Fürsorgeiverband es beantragt.

§ 22

Soweit für die Versicherung Arbeitsdienstwilliger
weitere Vorschrift-en notwendig werden, erläßt sie der

Neichsarbeitsminister.
§ 23

Auf die im freiwilligen Arbeitsdienst Beschäftigten
finden idiie Vorschriften über Arbeitszeit. Sonntags-
ruhe. Gefahrenschutz unld über Arbeitsbeschränkungen
für Frau-en und Iugendliche und die Bestimmungen
über die Durchführung dieser Vorschriften Anwendung,
die bei seiner gleichartigen Beschäftigung im Arbeits-
verhältnis gelten würden Hierbei sind «Bodenver-
besserungsarbeiten und Arbeit-en zur Herrichtung von

Siedlungs- unzdKlein-gartenlan«d in jedem Falle als
landwirtschaftliche Arbeiten anzusehen. Als Arbeit-
geber gelten die Träger der Arbeiten.

1V

Mitwirkung der Gemeinden

·
§ 24

(-1)’Gemeinden. in deren Bezirk eine anerkannt-e

Arbeit ausgefuhrt wird. sind auf Verlangen des

Neichskommissarsoder »der Bezirkskommissare ver-

pflichtet, Untserkunftunid Verpflegung für die bei der
Arbeit beschaftiaten Arbeitsdienstwilligen gegen an-

gemesseneEntschädigung zur Verfügung zu stellen.
Sie konnen verlangen, daß der Träger der Arbeit für
die Entschädigung im voraus Sicherheit leistet.
.(»2)Kommt über die·Höheder Entschädigungoder

die Sicherheitsleistung eine Vereinbarung zwischen der
Gemeinde und dem Trager nicht zustande, so entschei-
det die GemeinideaussichtsbehördeIhre Entscheidung
ist endgültig.
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Erleichterung der Siedlung für Arbeitsdienstwillige
§ 25

(1) Arbeitsdienstwilligen, die bei Arbeiten, die als

volkswirtschaftlichwertvoll anerkannt sind, 132 Wochen
beschäftigt worden sind, kann mit Wirkung vom Be-
ginn ihrer Beschäftigung ein Betrag von 1,50 NM für
jeden Wochentag der Beschäftigung fortlaufend gutge-
schrieben werden. Die Gutschrift wird höchstens für
40 Wochen innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren
gewahrt. Sie darf nur beim Erwerb einer Siedler-
stelle, bei der Errichtung eines Eigenheims oder als
Beitrag zu den Kosten einer Siedlerschulung Verwen-
dung finden.

(2) Die Gutschrift geschieht nur auf Antrag des
Arbeitsdienstwillig-en: der Antrag muß spätestens

eineinMonat nach Abschluß der Beschäftigung gestellt
wer en.

(3) Ob und in welcher Höhe die Voraussetzungen
der Eutschrift erfüllt find. entscheidet der Vorsiksende
des Arbeitsamts des Dienstortes. Vor der Entschei-
dung ist der Träger der Arbeit darüber zu hören, ob
der Arbeitsdienstwillige während der angegebenen
Zeit regelmäßig bei der Arbeit beschäftigt war.

§ 26

(11 Der gutzuschreibiende Betrag wird für den Ar-
beitsdienstwilligen »auf Ersuchen des Bezirkskommis-
sars in das Neichsschuldbuch eingetragen. Er muß
sich bei der ersten Eintragung auf mindestens 108 NM
belaufen.

l 21 Die gutzuschreibenden Beträge sind mit 4 v. H.
jährlich zu verzinsen. Die Verzinsung beginnt jeweils
mit dem Erst-en des Kalendermonats, sder auf den
Zeitmtnkt folgt. in dem die Arbeit beendigt ist oder
der Arbeitsdienstwillige die Arbeit ausgibt. Die Be-
zirkskommissare geben der Neichsschuldenverwaltung
in den Ersuchen um Eintragung den Tag an. von dem
ab gutzuschreibende Betrag hiernach zu verzin-

en i .s
(3) Die Vorschriften des Neichsschuldbuchgesetzes in

der Fassung vom st. Mai 1910 [Neichsgesekbl.S. 840)

Lindenmit folgender Maßgabe sinngemaßie Anwen-

ung:

1. Zinsen werden nur für volle Kalendermonate und
nur. soweit das Schuldkapital durch 10 teilbar ist.
gewährt.

2. Die Zinsen werd-en nicht ausgezahlt. sondern dem
Kavitgl zugeschrieben und mit ihm abgetreten
lsiehe Nr. 4). Zinseszinsien werden nicht berechnet.

-3. Schuldverskbreibunaen werden gegen Löschungder

Reichsfchuldbuchforderungen nicht ausgereicht.
4. Der Arbeitsdienstwillige kann über den eingetra-

genen Betrag nur dadurch verfügen. daß er ihn
in der vorgeschriebenen eForm an eine gemein-

niitsiae Einrichtung abtritt. die sich mit der Er-
richtung von Siedsungen oder von Eigenheimen
oder mit der Siedlerfchulung befaßt. Mit»«d·er
Abtretung wird der gutgeichriebene Betrag fall1g.

5. Der Abtretung ist eine Erklärung der gemein-
nüteiaen Einrichtung beizufiiaen daß der Arbeitg-
dspnstwilliae unter ihrer Mithilfe eine Siedler-
stelle erwerben Land zur Vergrößerung seines

landwirtschaftlichen Kleinbetriebes bis zur selbst-
ständigen Ackernabrung hinzuerwerben oder ein

Einenheim errichten oder daß er eine ausreichen-de
Schulung für die Bewirtfchaftnng einer Sie-Ner-
stelle erhalten wird. Die Erklärnna ist. soweit es

sich um den Erwerb einer Siedlerftelle die Ver-
größerung eines bestehenden landwirtschaftlichen
Kleinbetriebes oder um die Errichtung eines
Eiaenheimes handelt. mit einer Bescheiniaung der
Behörde. welche die Ansiedlunasgenehmigung er-
teilt, zu versehen, daß die Einrichtung gemein-
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nützigen Charakter trägt, nach dem vorgelegten
Kaufvertrage und Finanzierungsplane die Be-
gründung einer Neusiedlung oder die Durchfüh-
rung einer Anliegersieidlung gesichert erscheint und

gegen die Abtretung Bedenken nicht zu erheben
sind. Soweit es sich um die Siedlerschulung han-
delt. ist die Erklärung der Einrichtung mit einer
Bescheinigung des für die Siedlung zuständigen
Neichsministeriums oder der von ihm bezeichneten
Stelle zu versehen, daß »die Einrichtung gemein-
nützig-enCharakter trägt, die sachgemäßeSchulung
gesichert erscheint und gegen die Abtretung Be-
denken nicht zu erheben sind.

6. Die Neichsschuldbuchforderung wird von Amts
wegen gelöscht.wenn nicht binnen 10 Jahren vom

Tage der Eintragung des erstmals gutzuschreiben-
den Betrages an die Abtretung nach Nr. 4 bei
der Neichsschuldenverwaltung eingegangen ist.

7. Die Pfändung der Neichsschuldbuchforderung oder
ihre Belastung zugunsten eines Dritten ist aus-

geschlossen; dasselbe gilt für die Abtretung. soweit
es sich nicht um die Abtretung nach Nr· 4 handelt.
Die Neichsschuldbuchforderung geht nicht auf die
Erben über.

VI

Uebergangs- und Schlußbestimmungen
§ 27

O Der Neichskommissar wird ermächtigt, die er-

forderlichen Uebergangs- und Durchführungsbestim-
mungen zu erlassen.

(.2) Der Präsident der Nseichsanstalt für Arbeitsver-

mittlung und Arbeitslosenversicherung stellt für das

Nechnungsjahr 1932 für den freiwilligen Arbeitsdienst
mindestens den Betrag zur Verfügung, der für diesen
Zweck im Haushalt der Neichsanstalt ausgeworfen ist.
Seine Befugnisse aus § 1:1 Abs. 2 bleib-en unberuhrt.

§ 28

Diese Ausführungsvorschriften treten mit Wirkung
vom 1. August 19s32 in Kraft.

Berlin, den .2. August 19»32.
Der Neichsarbeitsminister

S chä f f e r.

3. Verordnung des Neichsarbeitsministers über·die

Siedlungsgutschrist beim freiwilligen Arbeitsdienst
vom 4. August 1932 (RArbBl. I, 163).

Jn der Verordnung ist bestimmt, daß die Eintra-

gung der Eutschrift gemäß Artikel 19 der Verordnung
vom 2-3. Juli 1932 (NArbBl. 1 -400) in das Reichs-
schuldbuch erst erfolgen kann, wenn

a) »die Arbeit beendet ist, oder

b) der Arbeitsdienstwillige die Arbeit aufgibt.
Jst bei Beendigung der Arbeit voderbeim Ausscheiden
des Arbeitssdienstwilligender für die erstmalige Gut-

schrift erforderliche Mindestbetrag von NM 108,——
noch nicht erreicht, so stellt das Landesarbeitsamt dem

Arbeitsdienstwilligen eine· Befcheinigung über die Be-

schäftigung aus. Die Zeit dieser Beschäftigung wird
dann bei einer anderen Arbeit auf die Frist von

12 Wochen angerechnet.
»

Die Verzinsung der gutzuschreibenden Betrage·be-
ginnt jeweils mit dem 1. des Kalendermonats nach
Beendigung der Arbeit oder dem Aufgeben der Arbeit.

Wenn der Arbeitsdienstwillige gemäß der 3. Notver-

ordnung vom 6. Oktober 1931 seine Schuldbuchford.e-
rung an eine gemeinnützige Einrichtung abtritt, so ist
der Abtretung in diesem Falle eine Erklärung dieser
gemeinnützigen Einrichtung beizufügen, daß der Ar-

beitsdienftwillige unter ihrer Mithilfe eine ausrei-
chende Schulung für die Bewirtschaftung einer Sied-

lserstelle erhalten wird.



Il. Vorftädtische Kleinfiedlung.
1. Verfahren.

Der PreußischeMinilt1er1fürVolkswohlfahrt hat im

[ now-· 7« Un
seine Befug-Erlaß vom 2.5. 7. 32 ———

— —

»
(11 2905 allg.)

mne Jus Genehmlgung der Anträge auf Gewährung
Von Nelchsdarlehen für Siedlerstellen und Kleingärten
Nach Maßgabeder Nichtlinien für den 2. Bauabschnitt
an HleRegierungspräsidenten,im Bereich der Stadt-
gemeindeBerlin auf iden Oberpräsidenten von Berlin
und sur-das Gebiet des Siedlungsverbandes Ruhr-

lohlenbezirk auf den Verbandspräsidenten in Efsen
ubertragen.

Von den Nichtlinien und Verfahrensporschriften soll
nur in zwingenden Fällen abgewichen werden. Alle

Anträge auf Zulassung von Ausnahmenlsind dem

Herrn Minister vorzulegen. Der Herr Minister »er-
wartet. daß die Anträge einschließlichder Bgluentwurfe
und Baubeschreibungen auf ihre»Zweckmäßigkeitund

Wirtschaftlichkeit eingehend gepruft werden, und legt
großen Wert darauf, daß nur solche Siedlungsvereini-
gungen als Verfahrensträger zugelassen »w.erden.die

die sichere Gewähr für eine ordnungsmäßigeDurch-
führung des Verfahrens und »die zuverlassige Ver-

wendung der Gelder bieten. ·

Die Befugnis zur Erteilung der .An"siedlungsgeneh-
migung wird gleichfalls den Negierungsprasidenten
übertragen. Im übrigen bleiben die Nunderlafse vom

19. 11. 31 (11 100i3«10. 11.), 4. 112. 31 [11 2905f19. 11.)
(Kleingärten). 6. 12. 31 [11 22100 sdt2:6. 11.), 2. Ang. —-

(Volizeiverordnung über die Errichtung vorstadtischer
Kleinsiedlerstellen vom 4. Dezember 1»9-3X1),soweit sie
nicht mit den Verfahrensvorschriften und Nichtlinien
in Widerspruch stehen. bestehen. — Der Erlaß ist im

VMinBl. veröffentlicht.

2. Uebertragung der Trägerschaft bei Durchführung der
vorftädtischen Kleinsiedlung auf die Wohnungsfur-

sorgegefellschaften.
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt hat im

Erlaß vom 2. August 1932 — 11 1003 af19. 7. [32) —-

bestimmt, idaß die preußischen provinziellen Wohnungs-
fürsorgegesellschaften im Sinne der Nichtlinien des

Herrn Neichskommissars für den 2. Abschnitt die

Durchführung der vorstädtischen Kleinsiedlung über-
tragen erhalten, die eine ausreichende Gewähr für die

Erfüllung der mit der Trägerschaft verbundenenfosder
zu übernehmenden Verpflichtungen hinsichtlichihrer
technischen und finanziellen Leitungsfahigkeitbieten.
Wenn die Gemeinden die Tragerschaft einer provin-
ziellen Wohnungsfürsorgegesellschaftubertragen die

ihrerseits durch Durchfühurng einer Tochtergesellschaft
überlassen mgg. so braucht im Einzelfalldas Einver-

ständnis der Aufsichtsbehördennicht eingeholt zU Mex-
den. Das Einverständnis ist vielmehrzur Beschleuni-
gung des Verfahrens allgemein auszusprechen

lit. Bestimmungen über die Gewährungvon

Zinszuschüfsen des Reiches sur die Zustand-
fetzung von Wohngebäuden und die Teilung

von Wohnungen.
Auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten
über Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe
und der Sozialversicherung sowie zur Erleichterung
der Wohlfahrtslaften der Gemeinden vom 14. quni
1932 — Viert-er Teil, Kapitel III «Abf.2 (Neichs-
gefetzbl. 1 S. 27-3, «28-4)wird im Einvernehmen mit
dem Reichsminifter der Finanzen folgendes bestimmt.

A. Allgemeine Bestimmungen
1. Zinszufchüfse können für Darlehen im Betrage

von 1000,——NM und mehr gewährt werden, die für

große Jnftandfetzungsarbeiten an Wohngebauden und
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zur Teilung einer Wohnung aufgenommen find. Die

Wohngebaudeund die Wohnungen müssen vor dem
1. Juli 19»128bezugsfertig geworden sein. Die in
Satz 1 bezeichneten Arbeiten müssen nach dem 1. Juli
1932 und vor idem 1. April 19:3.3 begonnen sein.
«2.Das Darlehen muß ausschließlichfür die Arbeiten

verwendet sein. Der Nachweis soll durch Rechnungen
— der Handwerker,des Bauunternehmers. des Archi-
tikten, der Baupolizei, der Versorgungsinstitute (z.B.
Gag-, Wasser-. Elektrizitätswerkeusw.) — erbracht
werden, auch kan·neine Bescheinigung der Handwerks-
kammer oder eines vereidigten Bausachverständigen
verlangt werden «

Rechnungen von Handwerkern sind
nur zu bserucksichtigen,wenn der Aussteller in der

Handwerksrolleeingetragen ist, im Zweifel ist dies

durch«eine Bescheinigung der Handwerkskammer nach-
zuweisen.

Z. Die Kost-en der Arbeiten müssen angemessen fein.
4. Die Kosten des Darlehns [Zins- und Tilgungs-

satz. Disagio usw.) sdürfen die marktmäßigen Sätze
nicht übersteigen.

5. Jst das Darlehn aus öffentlichen Mitteln bereit-
gestellt, so darf ein Zinszuschußnicht gegeben werd-en.

6. DersZinszuschußbetragt bei einem Darlehns-
bietragebis zu 2000 RM 6 v. H., für den etwa darüber

hinausgehenden Darlehnsbetrag 10 v. H. Die Lauf-
zeit des Darlehns bleibt außer Betracht. Die Aus-

zahlung des danach auf das einzelne Darlehn entfal-
lenden Gesamtbetrages erfolgt in einer Summe nach
Fertigstellung der Arbeiten.

Jn dem Bestreben, idas Verfahren möglichst zu
vereinfachen, wird man in den endgültigen Be-
stimmungen einen Unterschied in der prozentualen
Bezuschussung nach der Höhe der Darlehen wahr-
scheinlich nicht machen. Vielmehr ist vorgesehen,
einen verlorenen Zinszuschuß in Höh-e von 10 Z
für alle Darlehen über 1000 NM zu gewähren.

7. Die Bewilligung des Zuschusses erfolgt auf An-

trag des Grundstückseigentümers durch eine von der

obersten Lanidesbehörde zu bestimmende Stelle.

8. Wird in einem Lande für Darlehen der in Ziff. 1

genannten Art aus Mitteln der Gebäudeentschuldungs-
steuer oder aus anderen öffentlichen Mitteln ein Zins-
zuschuß oder ein Steuernachlaß gewährt, so bestimmt
die oberste Landesbehörde, ob und inwieweit aus

Mitteln des Reichs ein zusätzlicher Zinszuschuß im

Einzelfall gegeben wird. Die oberste Landesbehörde
kann bestimmen, »daß in solchen Fällen die von dem
Lande geforderten Voraussetzungen auch für »den Zins-
zufchußdes Reichs gelten.

Diese Bestimmung unter -8. soll an sich eine direkte
Aenderung zwar nicht erfahren, doch wird die
Formulierung lin »den endgültigen Bestimmungen
so gehalten sein. daß eine doppelte Zuwendung
aus offentlichen Mitteln für den Zweck der Haus-
reparatur und Wohnungsteilung tunlichst ausge-
schaltet wird.

B. Sonderbestimmungen.
a) Instandsetzung von Wohnungen.

1. Als· große Jnstandsetzungsarbeiten gelten: die
vollstandige Erneuerung der Dachrinnen und Abfluß-
rohre, das Umdeckendes Dach-es. der Abputz oder An-
strich des Hauses im Aeußern. Erneuerung des ganzen

Treppenhausesim Innern, die Erneuerung ider Heiz-
anlage bei·Sammelheizung und Warmwgsserversor-
gung. Beseitigung von Hausschwamm und ähnlich-e
außerordentliche, einen größer-en Kostenaufwand »er-

fordernde Instandfetzungsarbeiten. Von einer Nach-

prüfdung
der Notwendigkeit der Arbeit kann abgesehen

wer en.

2. Enthält ein Gebäude neben Wohnungen auch ge-

werblicheRäume. so gilt es als Wohngebäuide,wenn

es überwiegend Wohnzwecken dient.



b) Teilung von Wohnungen.
·1. Zinszuschüssekönnen gewährt werden, wenn durch

die Teilung einer Wohnung mehrere Wohnungen ge-
schaffen werden.

2. Iede»Tei»lwohnungmuß für sich abgeschlossen sein.
Als abgeschlossen gilt eine Wohnung, wenn sie eigene
Küche, die erforderlichen Rebenräume und möglichst
einen eigenen Zugang hat.
c. Schlußbestimmung.

»Die Länder können nähere Vorschriften zur Durch-
fuhrung der vorstehenden Bestimmungen treffen.

Berlin, den 20. Juli 1»9:3-2.

Der Reichsarbeitsminister
gez. Schäffer.

Im Begleiterlaß vom 20. 7. 32 »(Reichsarbeitsbl.
Nr. 21 I S. 157 — IV 4419J132 Wo. —) an die Regie-
rungen der Länder weist der Reichsarbeitsminister
u. a. auf folgende Einzelheiten hin:

Es bestehen keine Bedenken, die Zinszuschüsse auf
Grund Von Kostenanschlägen vor Ausführung der Ar-
beiten in Form eines Vorbescheides zuzusagen. Auf
die Ueberwachung der Bestimmung, daß Arbeiten, die
in Schwarzarbeit ausgeführt sind. nicht berücksichtigt
werden dürfen, lege ich aus arbeitsmarktpolitischen
Gründen besonderen Wert. »Auf die Jnnehaltung wäre

namentlich
bei Erteilung von Vorbescheiden hinzu-

weien.

sBei der Bemessung des Zinszuschusses bin ich davon

ausgegangen, daß die Kapitalkosten jährlich um 4 v. H.
vermindert werden sollen und daß bei den Darlehen
eine durchschnittliche Laufdauer von 272 Jahren an-

genommen werden kann. Aus Gründen, die mit der

haushaltsmäßigen Bereitstellung »der Zinszuschußmittel
im Zusammenhang stehen. und aus Gründen der Ber-

waltungsvereinfachung sollen die Zinszuschüsse jedoch
nur einmalig in einer Summe gewährt werden.

Hieraus ergibt sich der in den Bestimmungen genannte
Satz von 10 v. H.
Für die Zinszuschüsse sind nach der Verordnung des

Reichspräsidenten über die Verwaltung der Einnah-
men und Ausgaben des Reichs im Rechnungsfahre
1932 vom 30. Juni -1»932 (Reichsgeset3bl. II S. 153) in

Kapitel VII 10 Titel .2a des Haushalts meines Mi-

nisteriums 5 Millionen RM einmalig bereitgestellt.
Zum Ersten jeden Kalenderviertel-

jahres, erstmalig zum 1. Oktober 19:3:2,
bitte ich, mir die Höhe der bewilligten Zinszuschüsse
und die Zahl der Einzelsälle mitzuteilen. und zwar

getrennt für die Instandsetzung von Wohngebäuden
und die Teilung von Wohnungen. Den hiernach er-

forderlichen Betrag werde ich Ihnen alsdann zuweisen.
Sollte in einzelnen Ländern eine hiervon abweichende
Regelung erwünscht sein. so bin ich bereit, dahin-
gehende Vorschläge zu prüfen.

Die Zinsverbilligung wird, wie die Bestimmungen
über die Gewährung von Zinszuschüssen ergeben,
grundsätzlich für alle Darlehen gewährt, ohne Rück-
sicht auf sdie Geldquelle und die Sicherung des Dar-

lehns. Auf diese Weise sollen möglichst alle bereiten

Geldquellen für die Finanziserung der Arbeiten nutz-
bar gemacht werden. Darüber hinaus beabsichtige ich,
die Kapitalbeschaffung noch besonders durch Ueber-

nahme von Reichsbürgschaften zu fördern; dazu bin

ich durch die Verordnung des Reichspräsidenten vom

114. Juni 19312 Vierter Teil Kapitel III (Reichsgesetz-
blatt I S. 27.3, .2»8i4)ermächtigt worden. Wie ich be-

reits in meinem Schreiben vom 1:4. April 1932
·—

IV Nr. 222s5sr352sWo — erwähnt habe, besteht die Mög-
lichkeit, Instandsetzungsarbeiten und Wohnungsteilun-
gen-auf Wechselgrundlage zu finanzieren. Um die

Gewährung von Wechsel-kredit zu erleichtern, bin ich
bereit, hierfür einzeln-en Spitzeninstituten gegenüber
die Reichsbürgschaft zu übernehmen Ich stehe des-

wegen bereits in Verhandlungen, deren Ergebnisse ich
noch mitteilen werde. Sollte in den Ländern der
Wunsch nach der Einschaltung bestimmter Institute
bestehen,so bin ich bereit, dahingehende Vorschläge zu
prüfen. gez. Schäffer.

lV. Grundkreditwesen.
Rd-Erl. d. MfV. vom «11. -6. 1932 betr. Rückzahlung

von Hypotheken in Schuldverschreibungen
— 11 1s400-«""4.6. ——

"

«

Wie mir berichtet wird, bestehen Unklarheiten hin-
sichtlich der Rückzahlungsolcher Hypotheken. die durch
inländische Körperschaften des öffentlichen Rechts ver-

bürgt und auf Grund deren die Kreditinstitute soge-
nannte Kommunalobligationen ausgegeben haben.
Die meiner Aufsicht unterstsehenden Hypothekenbanken
oder einig-e dieser Institute wollen, soweit ich höre,
für diese Gattung von Hypotheken das Rückzahlungs-
recht des Schuldners gemäß § 10, erster Abschnitt,
Kap. III des Ersten Teils der Viert-en Rotverordnung
vom 8. i12. 11931 (RGBl. 1 S. 699) nicht anerkennen.
Eine solche Einstellung der Hypothekenbanken halte ich
nicht für begründet.
§ 10 a. a. O. bestimmt: »Haben Kreditinstitute der

in § 2 Abs. 2 bezeichneten Art (hierher gehören die

Hypothekenbanken) auf Grund der erworbenen Hypo-
theken Schuldverschreibungen ausgegeben, so können
die Schuldner dieser Hypotheken ihre Schuld nach
näherer Bestimmung der Durchführungsvorschriften
durch Hingabe gleichartiger Schuldverschreibungen des

Gläubigerkreditinstituts tilgen.«
Die hier in Frage kommenden Kommunalobligatio-

nen sind, was außer Zweifel steht, auf Grund von

Hypotheken ausgegeben worden. Die öffentliche
Bürgfchaft hat. wie jede Bürgschaft. nur akzessorischen
Charakter -(§ 765 BGB) und bildet nicht die eigent-
liche und materielle Grundlage für die Ausreichung
der genannten Schuldverschreibungen

»

Wenn die

Bürgschaft auch erst die Ausreichung ermoglicht, so ist
doch nicht zweifelhaft. daß die Unterlage für die aus-

gegeben-en Schuldverschreibungen in der Forderung
selbst. d. h. in der Hypothek. zu suchen ist (siehe auch
die Formulierung im § 5 Abs. 1 Ziff. 2 des Hypo-
thekenbankgesetzes). Die Schuldner sind demnach be-

rechtigt. die Hypotheken in soweit in Kommunal-

obligationen zu tilgen. Daß die Regelung des § 10

der Zinssenkungs-Notverordnung nicht ausschließlich
auf Pfandbriefe beschränkt ist, ergibt sich auch aus dem
Wortlaut der Verordnung.

I. V.: Meyer.
An die Preußischen Hypothekenbanken

(VMBl. 1932 Sp. 6:1»3.)

V. Osthilfe und Siedlung.
Verordnung vom 116. Iuli 1932 (R-GBI. 1 357).

Der Reichspräsident hat auf Grund des Artikels 48

Abs .s2 der R.V. verordnet, daß auf folgende Gebiete

Bayerns die Osthilfemaßnahmenausgedehnt werden:
1. in Riederbayern inffolgenlden Bezirksämtern:

Passau, Wiegschei-d, Wolfstein, Grafenau, Vilnshofen,
Deggendorf, Regen. «Vi-echtach,Bogen, Straubing,
Kötzting und den Bezirken der unmittelbaren Städte

Passau, Deggendorf und Straubing;
2. in der Oberpfalz in folgenden Bezirksämtern:

Negenstrg N0’dmg. Cham, Waldmünchen. Neunburg
v. W., Burglengenfeld, Parsberg, dem Amtsgerichts-
bezirsk Kastel des Bezirks Reumarkt i. O., den Bezirks-
ämtern Amberg, Sulzbach. Nahburg, Oberviechtach,
Vohenstrauß,Neustadt a. WR., Eschenbach, Tirschen-
reuth. Kennath und den Bezirken der unmittelbaren

Städte Regensburg, Amberg Schwandorf und Weiden;
3. in Oberfranken in folgend-en Bezirksämtern:

Wunsiedel, Bayreuth, Kulmbach, Stadtsteinach, Münch-
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berg, Nehau, Hof, Naila, Kronach und in den Bezirken
der unmittelbaren Städte Bayreuth, Hof, Kulmbach
und Selb.

Jn dem erweiterten Gebiet werden sdie Entschul-
dUngsmaßnahmennach Maßgabe der zur Verfugung
stehendenMittel und der Dringlichkeit des einzelnen
Baues durchgeführt

Vl. Uebergang
des landwirtschaftlichen Siedlungswefens
vom Reichsarbeitsministeriums auf das

Reichsministerium für Ernährung
und Landwirtschaft

Die Bearbeitung der Angelegenheiten der landwirt-

schaftlichen Siedlung einschließlichder Ansiediungvvon
Landarbeitern, des Verkehrs mit landwirtschaftlichen
Grundstückenund des landwirtschaftlichen Pachtwesens

Aus dem Reichsverbande der

Jahresabfchlufzs der Rheinifchen Wohnungssürforge-
gefellfchaft m. b. H. Düsseldorf.

«

Trotz der als Folge des 13. Juli 1931 ein-

getretenen überaus starken Einfchränkung der

allgemeinen Neubautätigkeit war die Arbeit der

Rheinifchen Wohnungsfürsorgegesellfchaftim Jahre
1931 noch recht umfangreich. Einen wesentlichen
Anteil an dem Arbeitsbestand hatte der Ueber-

hang von 2522 Wohnungen (davon 1600 Betreu-

ungswohnungen) aus dem Ergänzungsprogramm
des Reiches, das erst in den letzten Monaten des

Jahres 1930 hatte in Angriff genommen werden

können. Neu begonnen wurden in 1931 2461Woh-
nungen (davon 1258 im Betreuungsverfahren),
sodaß insgesamt 4983 Wohnung-en, darunter 2958

Betreuungswohnunigen, gefördert wurden. Von

den 2958 Betreuungswohnungen sind in 1931

2225 fertig-gestellt. 1648 Wohnungen=55,7Z
wurden mit Hauszinsfteuermitteln, 848=28,7JH
mit Reichsdarlehen und 462=15,6Z mit sonsti-
gen Mitteln (Fonds für das Saargebiet und Land-

arbeiterdarlehen) finanziert. Von den Betreu-

ungswohnungen entfallen auf Ort-e mit weniger
als 5000 Einwohnern 23,8Z, mit 5000 bis 10 000

Einwohnern 10,2Z, mit 10 000 bis 50 000 Ein-

wohnern 29,7Z, mit 50 000 und mehr Einwohnern

36,3Z. Etwa 1000 weitere Wohnungen, die zur

Durchführung im Betreuunsgsverfahren vorbereitet
waren, mußten nach Eintritt der Finanzkrife im

Juli zurück-gestelltwerden.

Neben der Betreuungstätigkeit im Wohnungs-
bau hat die R.W.G. ihre ftädtebaulichenArbeiten
fortgesetzt; es wurden im Jahre 1931 Pläne sur
27 Gemeinden, hauptsächlichPlanungen in Ver-

bindung mit Vorfchlägen für Ortsstatute und Bau-

zonenordnungem im wesentlichen zum Abschluß

gebracht. ·

An Finanzierungsmitteln hat die R.W.G. in

1931 dem Wohnungsbau der Rheinprovinz 16,8

Millionen Reichsmark (in 1930 37,7 Millionen)

zugeführt, wovon 55Z auf gemeinnützigeBau-

geht mit dem 5. Juli 1932 aus dem Ge ä tsberei

des-Reichsarbeitsininifteriums in den desfsiefichsminkikz
fteriums fur Ernährung und Landwirtschaft über.

Das Näher-eweg-en des Uebergangs und der künfti-
gen Beteiligung der beiden Ministerien bestimmen der

Reichsarbeitsminister und der Reichsminister für Er-
nährung und Landwirtschaft im beiderseitigen Einver-
nehmen.

Berlin, den 5. Juli 19i32.

Der ReichsministersürErnährung und Landwirtschaft
Freiherr von B r a u n.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers und
Reichsminister des Jnnern

Freiherr von Gayl.
Der Reichsarbeitsminister

Schäffe r.

(RArbBl. 1 152)

Wohnungsfärforgegefellschaften
vereine, 25Z auf Private und ZOZ auf Gemein-
den entfallen.

Die Bilanzsumme ftellt sich Ende 1931 auf
8,1 Mill. RM gegenüber 7,4 Mill. in 1930. Von
dem Vermögen entfallen: RM 33 300,— auf noch
nicht eingezahltes Stammkapital, RM 741800,——
auf Kasse, Bank- und Postscheckguthabem RM
6817 300,——auf Außenstänsdeund RM 577 000,—
auf Beteiligungen. Warenbestand Inventar und

Mobilien fowie Immobilien stehen zu den Er-

innerunigswerten von je RM 1,— zu Buch. Auf
der Pasfivseite erscheint das Stammkapital ge-

genüber dem Vorjahr unverändert mit RM

6000 000,—. Die Rücklagen beziffern sich auf
RM 787100,—. Ferner find aus-gewiesen: »Ein-
zahlungsverpflichtungen auf übernommene Be-

teiligungen mit RM 3550(),——, Darlehen mit

RM 917 500,—, sonstige Gläubiger mit RM
301 900,— und als Gewinn RM 127 500,—. Vor

dem Strich find auf beiden Seiten der Bilanz als

Eventualverbindlichkeiten bzw. Rückgriffsfordse-
rungen aus Bürigschaften RM 3042 800,— ver-

zeichnet, darunter RM 2 284 000,——für den Preuß.
Staat aufgenommene Beamtensiedlungsdarlehen.

Der ausgewiefene Reingewinn des Jahr-es 1931
von RM 127 500,— bleibt hinter dem des Vorjah-
res (RM 324100,—) nicht unwefentlich zurück.
Es ift jedoch zu berücksichtigen,daß außer den
Abschreibungen von RM 27 200,— und Rück-

stellunig von RM 26 400,— noch außerordentlich-e
Rückstellunsgen von RM 300 000,— für etwaige
Ausfälle aus nicht erkennbaren Risiken vor-

genommen find. Die Gefchäftsunkoften einschließ-
lich der Zuschüffe an den Rheinischen Verein für
Kleinwohnungswefen erforderten RM 389100,—
(im Vorjahr 450 600,——),demgesgenüber stehen an

Einnahmen RM 274 500,— (401000,—) aus Be-
treuunsgsgebührem Verwaltungskosten und Pro-
vifionen, ferner RM 570 000,— (472 000,——)aus

Zinsen und Dividenden und RM 5900,— aus son-
stigen Eingängen Aus dem Reingewinn sollen
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NM 50 000,— der Hauptrücklage zugeführt und

die restlichen NM 77 500,——auf neue Rechnung
vorgetragen werden.

Nassauische Heimstätte G. m. b. H. Frankfurt a. M.

im Jahre 1931.

Die Gesellschaft hat in dem Krisenjahr 1931

noch ein Bauprogramm von 1278 Wohnungen
durchführen können, Von denen 978 »aus dem Vor-

jahr übernommen und 300 neu begonnen wurden.

Die Förderung der Bauten erstreckte sich fast
durchweg auf die volle (finan-zielle und technische)
Betreuung, wobei Größe und Ausstattunsg der

Wohnungen den veränderten Einkommensverhält-
nassen angepaßt wurden. Von den in 1931 neu

begonnenen 300 Wohnungen sind 239 in Mehr-
familienhäusern erstellt, davon haben 140 Woh-
nungen 2 Zimmer=58,6Z, 72 Wohnungen ZZ

Zimmer=30,2Z, 24 Wohnungen 3 Zimmer-—-
10Z und 3 Wohnungen BZ Zimmer=1,2Z.
Auf dem Lande konnten nur 113 von 500 bean-

tragten Wohnungen in »An-griffgenommen werden.

Von der Stadt Frankfurt a. M. wurden an Haus-
zinssteuermitteln für 1931 rund NM 1750 000,——

zugesagt gegenüber NM 3 230 000,— im Vorjahr.
Die Vilanzsumme stellt sich Ende 1931 auf RM

5,192 Mill. gegenüber 5,820 Mill. NM in 1930.

Von dem Vermögen entfallen: NM 102 700,—

auf ausstehende Einzahlung «an StammkiapitaL
RM 89100,— auf Kasse, Bank- und Postscheck-
guthaben, NM 90 000,— aus Wechsel, NM
2926 600,— aus Forderungen, NM 730 000,——
auf Beteiligungen, NM 164 300,——auf Immo-
bilien und NM 1090 000,— auf Tilgungsdar-
lehen. Baumaterialien und Inventar stehen mit

Erinnerungswerten zu Buch. Die Passivseite
weist ein gegenüber dem Vorjahr unverändertes

Stammkapital von NM 4003 900,— aus. Die

Hauptrücklage erscheint mit NM 290 000,—; ferner
sind an Rückstellungen aus-gewiesen NM 145000,—,
als Pensionsfonds NM 40 000,—, als Bankschul-
den NM 300,-—, als Darlehen NM 72 600,——,als

sonstige Schulden NM 512 000,— und als Hypo-
theken NM 128 400,——.

Als Reingewinn sind NM 545,— ausgewiesen,
nachdem NM 297 700,— zu Abschreibungen ver-

wendet worden sind. Den Geschäftsunkosten von

NM 296900,— (im Vorjahr NM 329 500,—)
stehen an Einnahmen gegenüber: aus Vetreu-

ungsgebühren NM 184 700,——,aus Zinsen NM

332 800,——,aus Provisionen NM 37 900,— und

aus dem Warengeschäft RM 38 700,—. Die Ein-

nahmen an Betreuungsgebühren decken rd. 62,37»
der Unkosten (im Vorjahr 110Z). Das Zins-
ergebnis stimmt mit dem des Vorjahres fast über-
ein.

Persönliches
Verbaudsdirektor Dr. Weber 50 Jahre alt.

Der Verbandsdirektor des Hauptverbandes
Deutscher Baugenossenschaft-en und -Gesellschaften,
Oberregierungsrat Dr. Weber-, vollendete am

5. August d. J. seinen 50. Geburtstag. Dr. Weber,
der u. a. als früheres Vorstandsmitglied der Woh-
nungsfürsorgegesellsschaft »Westfälische Heimstätte,
G. m. b. H.« und als Vorstandsmitglied der

Neichsforschsungsgesellschast für Wirtschaftlichkeit

im Bau- und Wohnungswesen, e. V., sich um die

Förderung der Bautätigkeit und des Wohnungs-
wefens bereits verdient gemacht hatte, übernahm
am 1. April 1931 die Leitung des Hauptverbandes.
Wir wünschenHerrn Dr. Weber, daß es ihm ge-

lingen möge, bei der unermüdlichen Arbeit an

verantwortungsvoller Stelle dazu beizutragen,
das gemeinnützige Bauwesen wiederum in eine

Zeit der Blüte zu führen·

Nachrichten des Bau- und Siedlungswefens
Zum Uebergang des Neikhskommissariats für die

vorstädtiskhe Kleinsiedlung auf das Neichsarbeits-
ministerium.

Nachdem nunmehr der erste und zweite Bau-

abschnitt der vorstädtischen Kleinsiedlung und die

Bereitstellung von Kleingärten für Erwerbslose
organisiert ist, und das Prüfungsverfahren für
die Zukunft den Landesbehörden übertragen werden

konnt-e, gehen die Geschäfte mit dem 1. August aus
den Neichsarbeitsminister über und werden dort

in der Abteilung IVic bearbeitet werden. Reichs-
kommisssarDr. Saaßen hat am 26. Juli 1932 dem

Reichskanzler über das bisherige Ergebnis der

Siedlungsaktion in einem längeren Vortrag Be-

richt erstattet und kehrt nunmehr in sein Amt als

Regierungspräsident von Trier zurück. Der Be-

richt des Neichskommissars wird im Wortlaut im

Neichsarbeitsblatt vom 5. August 1932 veröffent-
licht. In diesem Bericht stellt der Neichskommissar
als Ergebnis seiner Tätigkeit u. a. folgendes fest:
Mit den 73 Millionen RM des ersten und zweiten
Abschnittes werden zusammen rd. 27 000 vor-

städtischeKleinsiedlungen und 80 000 Kleingärten
gefördert. Legt man je Siedler bzw. Kleingarten
eine Familienzahl von 5 Köpfen zugrunde, was

die in den Nichtlinien vorgeschriebene Bevor-

zugung der Kinderreichen rechtfertigt, so kommt

die Ldiesjährige Aktion rd. 107 000.5=535 000

Menschen zugute. — Ueber den Erfolg läßt sich
naturgemäß zurzeit ein endgültiges Urteil noch
nicht abgeben. Ganz abgesehen davon, daß sich
die meisten Kleinsiedlungen gegenwärtig noch im
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Bau und die Mehrzahl der Kleingärten noch in

der Anlage befinden, ist der Erfolg einer Sied-

IUWgsaktion auch nicht so sehr durch die Errichtung

der Siedlung-en als Vielmehr durch sdas Ergebnis

ihrer Bewirtschaftung bedingt. Schon jetzt darf

IedOch festgestellt werden, daß die Durchführung
des Kleinsiedlungsprogramms der Neichsresgierung
zu einer wesentlichen sVereinfachung des Bauens

Und zU einer erheblichen weiteren Senkung der

BaUkOfteUgeführt hat. Auch ein günstiger Ein-

fIUß auf die Stimmung der Erwerbslosen ist nicht

zu verkennen. Die Siedler selbst freuen sich, dem

unfreiwilligen Nichtstun entronnen zu sein und

UUtzbringende Arbeit san dem Aufbau eines eige-

nen Heims leisten zu können, das ihnen und ihrer

Familie noch vor Beginn des nächsten Winters

Obdach geben soll. Zahlreiche weitere Erwerbs-

lose hoffen und warten darauf, daß auch ihnen

demnächsteine gleiche Möglichkeit gebot-en werde.

Da das Interesse für die vorstädtischeKleinsied-

lung bereits weit über den Kreis der an den

öffentlichen Plansiedlungen Beteiligten hinaus-

geht, hat der Neichskommissar durch seinen Erlaß

vom 22. März 1932 die Landesbehörden ermäch-

tigt, die durch die Verordnung vom 6. Oktober

1931 auf reichsseitig geförderte Kleinsiedlungen
beschränkten Ver-günstigungen auch solchen vor-

städtischen Kleinsiedlungen zuzuwenden, für die

Reichsmittel nicht zur Verfügung gestellt werden

können. Diese Vergünstigungen bestehen vor allem

in der Steuer- und Gebührenfreiheit und daneben

in erheblichen baupolizeilichen Erleichterungen —-

Für die Siedler und ihre Familienangehörigen
wird im übrigen der dauernde Erfolg von dem

Gelingen der Umstellung auf die neuen halbländ-

lichen Verhältnisse und von der Erzielung eines

höchstmöglichenErtrages aus Garten und Klein-

tierhaltung abhängen. Für beide ist neben dem

guten Willen der Siedler eine geeignete Betreuung

und insbesondere eine ausreichende Wirtschafts-

bieratung nicht zu entbehren. Aufgabe der Ge-

meinden ist es, sie einzurichten; Reich und Staat

müser sie durch Anregung und Ueberwachung

fördern. —- Auf dies-e Weise läßt sich der Erfolg
der Siedlungsaktion für die Siedler selbst sichern.
Soll dieselbe darüber hinaus für das Millionen-

heer unserer Erwerbslosen Bedeutung haben, so

darf die bisherige Arbeit nur der Anfang der

Ausführung eines großzügigen Siedlungswerkes

fein, das neben der ländlichen Siedlung über Jahre
und Jahrzehnte fortgesetzt werden muß, damit es

zu seiner durchschlagenden Verbesserung der Le-

bensbedingungen, insbesondere der Wohnungsver-

hältnisse der Arbeiterschaft führen kann. Das

Zukunftsziel muß sein, den Kleinwohnungsbedarf
der ftädtischen Bevölkerung möglichst wertgehend
in der Form der vorstädtischienKleinsiedlung zu

decken,die die Menschen hinausführt aus derEuge
der Städte in die freie Natur, sie auf elgener
Scholle seelischgesunden läßt und ihnen wenigstens

einen gewissen Schutz gibt gegen Wirtschaftskrisen,
die auch in Zukunft nicht ausbleiben werden.

Ergebnis 11der bisherigen Bausparkassenprüfung
durch das Neichsaufsichtsamt.

Seit etwa einem halben Jahr ist der Gesun-
dungsprozeß im Gange. Von den rund 300 Bau-

sparkassen, die der Aufsicht unterlie-

gen, wurden bisher 65 Unternehmungen revi-

diert. Endgültig zugelassen und

genehmigt ist noch keine Kasse.
Die Eröffnung des Konkursverfahrens, die

Schließung des Geschäftsbetriebes oder Erlaß eines

Zahlungsverbots wurde bei folgenden Unterneh-
men angeordnet:
Augsburg Bavaria, Selbsthilfe-Bauspar-G. m. b. H.
Berlin Alemannia, Bauspar- und Hypotheken-G.m.b.H.
Berlin Bau- und Siedlungssparkasse Deutsche Heimat
Berlin Kasse der Genossenschaft Bauhilfe A.-G.

Berlin Bauhilfe e. G. m. b. H.
Berlin Deutsche Permanent-Bausparkasse G. m. b. H-
Berlin Neichsheim Bausparkasse A.-G·

Berlin »Sonne« Zwecksparkasse A.-G.

Berlin Terra Nuova A.-G·

Bielefeld Phönix, Entschuldungs-Hilfsgemeinschaft.
Bielefeld Deutsche Wirtschaftshilfe G. m. b. H.
Bremen Bauspar-A.-G.
Dortmund Allgemeine Bau- und Zwecksparkasse G.m. b·H.

Dortmund Allgemeine Bauspar-Gesellschaft für Haus- und

Grundbesitz
Dresden Hybag, Hypotheken- und Baukredit-e. G. m. b. H·

Dresden Spar- und Kreditgemeinschaft A.-G.

Diisseldorf Deutscher Sparerbund für Eigenheime.

Eisenach Bausparkasse Thuringia.

Erfurt Mitteldeutsche Bau- und Hypothekensparkasse.

Essen Bausparer-Gilde G. m. b. H.

Essen Nheinische Bausparkasse G. m· b. H.

Essen Baubund Fortuna e. G.m.b. H-

Frankfurt,M. Earolus-Bausparkasse.

Frankfurt-M. Deutsche Eigenheim-Gesellschaft m. b. H.

Frankfurt-M. Wirtschaftshilfe e. G. m. b. H.

Hamburg Ehag, Eigenheim- und Hypotheken-A.-G.

Hamburg Deutsche Bau- und Hypothekensparkasse.
Hannover »Adler« Bausparkasse G. m. b. H.

Hannover Deutsche Allgemeine Bausparkasse G. m. b. H·

Hannover Allgemeine Zweckspar-Gesellschaft m. b. H.

Hannover Selbsthilfe, gemeinnützige Eigenheim-, Bau-

und Spar-Ges. m· b. H.

Heidelbexg Merkuria-Volkstarif, Zweck- und Bausparkasse
G. m. b· H.

Köln Bausparkasse Roland A.-G.
«

Köln Bausparkasse Nhenania (Einsetzung einer

Ueberwachungsperson).
Köln Allgemeine Bausparkasse G. m. b. H.
Köln Aufbau, Allgemeine Bauspar-Gemeinschaft.
Köln Freies Heim, Bauspar-A«-G,
Magdeburg Deutscher Baubund e. G. m. b. H-

NeustadtfHardt Vaterländische Bausparkasse G. m. b. H.

Nürnberg Nürnberger Bauspargesellschaft.
Nürnberg Zenith, Bauspargesellschaft m. b. H.
Osnabrück Hilfe, Allgemeine Bauspar- und Entschul-

dungskasse.
Stuttgart Stuttgarter Bausparkasse, G. m. b. H.

Stuttgart Allgemeine Zwecksparkasse G. m. b. H.
Stuttgart Quelle, Allgemeine Bausparkasse.

Tharandt Eigenscholle, Siedlungs-G. m. b. H.
Wiesbaden Säntis, Erste deutsch-schweizerische Hypotheken-

und Bauspar-Gesellschaft m. b. H.

Die Bausparkassen, die bereits am 31. Dezember
1929 das Depositenrecht besaßen, bedürfen keiner
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Genehmigung, sie unterliegen aber dennoch den

Nachprüfung-en des Neichsaufsichtsamts Diese
Voraussetzung ist bei folgenden Kassen erfüllt:
Berlin Deutschland Baufpar-A.-G. sür Stadt und Land.

Darmstadt Deutsche Bau- und Siedlungsgemeinschaft.
Hamburg Bausparkasse Hamburg.
Hannover Neue Deutsche Kreditgesellschaft (Bausparkasse

des Eigenheimbunds Niedersachsen).
Koblenz Gemeinnützige deutsche Hypotheken-Entschul-

dungsbank.
«

Köln Deutsche Bau- und Wirtschaftsgemeinschaft.
Ludwigsburgi.thg Bausparkasse der Gemeinschaft der Freunde.
Offenburg Südeg, Süddeutsche Eigenheim-Gesellschaft.
Stuttgart »Ewo« Gemeinnützige Bauspar- und Kredit-

genossenschast für Reichs-, Staats- und Ge-

meinde-Beamte, Eigenheim und Wohlstand
e. G. m. b. H.

Diese Kassen dürfen sich nach einer Verfügung
des Reichsaufsichtsamts der Formulierung bedie-
nen: »kraft Bausparkassengesetzes zum Geschäfts-
betrieb ohne besondere Erlaubnis des Neichsauf-
fichtsamts für Privatversicherung zugelassen«,
nicht dagegen der Wsendunsg»endgültig .zuigelassen«.

Die Frage des Depossitenrechts ist noch nicht
entschieden bei folgenden Kassen:
Berlin Deutsche Bausparkasse.

Frankfurt-M· Deutsche Eigenheimgesellschaft.
Oberursel Bausparkasse des Bau- und Siedlungsvereins

OberurseL
Stuttgart Baubund Selbsthilfe.
Stuttgart Kosmos-Bausparkasse der Deutschen Handels-

bank AG.

Der Staatsrat zur preußischen Wohnungskredit-
anstalt.

Der preußischseStaatsrat hat zu der vom Staats-

ministerium vorgelegten Verordnung über die

Schiaffung einer preußischen Wohnungskr-editan-
stalt folgen-den Beschluß gefaßt: »Die Verordnung
und die zugehörige Satzung stützt sich ausdrücklich
auf die Verordnung vom 24. August 1931. Maß-
nahmen und Einrichtungen zur Sicherung der

staatlichen Hauszinssteuerhypotheken mögen unter

die Sicherung des Haushalts des Landes Preußen
zu bringen sein. Dagegen bestehen erhebliche Be-

denken, ob die Begründung einer Anstalt zur Be-

gebung oder Sicherung zweiter Hypotheken und

die Förderung nieuer Siedlungen, ebenso die vor-

behaltene Ausdehnung der Geschäftszwecke der

Wohnungskreditanstalt von der Verordnung vom

24. August 1931 gedeckt werden.

Die vorgesehenen Maßnahmen sind organisa-
torische Maßnahmen größten Stils. Ueber ihre
beabsichtigte Vornahme hätte der Staatsrat ge-

mäß Art. 40 Abs. 4 der Preußischsen Verfassung
vor idem Erlaß gutachtlich gehört werden müssen.
Der Erlaß der Bestimmungen in § 5 durch eine

Verordnung widerspricht dem Art. 65 der

Verfassung.
»Für die Organisation der Wohnungskreditam

ftalt fordert der Staatsrat, daß entsprechend dem

Ministserialbeschlußvom 16. 6. 32

1. die Organisation der Wohnungskreditanstalt,
im besonderen durch deren Unterbau, sich aus
den unerläßlich notwendigen Rahmen be-

schränkt,
2. die Wohnungskreditanstalt sich in weitestem

Umfange der Mithilfe der Gemeinden und

Gemeindeverbände bedient, insbesondere auch
die Verwaltung den Gemeinden (Gemeinde-
verbijnden) beläßt·«

Eine Reichs-gemeinschaft für deutsches Siedlungs-
wesen gegründet.

Am 18. Juli 1932 ist eine Neichsgemeinschaft
für das deutsche Siedlungswesen gegründet wor-

den. Zum Führ-er dieser Neichsgemeinschaft wurde

mit überwisegender Mehrheit der Ehefredakteur
der Wochenzeitunsg »Freies Volk«, Diplom-Volks-
wirt Herbert Nolf Fritzsche, gewählt. Zu seinem
Stellvertreter erwählte man Dr. Gustav Adolf
Küppers, den Bundesvorsitzenden des Deutschen
Selbsthilfe-Siedlerbundes der Erwerbslosen Dem

erweiterten als Neichssiedler-Ausschuß gebildeten
Vorstand gehören weiter an: Dr. Hermann Schultz,
vom Evangelischen Siedlungsdienst, Dr. Jagow,
Geschäftsführer des Kirchlich-Sozialen Bundes,
Weichlxert, vom Katholischen Siedlerverband, Ge-

sellschaft für Heim und Landkolonisation, Geheim-
rat Böhmer und Dr. de la Porte, beide von der

Arbeitsgemeinschaft für neuzeitliche Siedlung, Ge-

neral Dix, vom Neichsbund der Kinderreichen,
Biedermann und Weiß, vom Deutschen Siedlungs-
und Verkehrsbund mit seinen Unterorganisatio-
nen, Hering, vom Bund Deutscher Siedler, Dr.

Wiemers, vom Westdeutschen Siedlerverband,
Münster, Söhmann und Hoffmann, von der Aka-

demischen Selbsthilfe, Dipl.-Ing. Lörcher, vom

Verband ehemaliger Reichswehrangehöriger, Kat-

schack, von der Zentralgenossenschaft der Selbs-
siedler. An dier Aktion sind bisher beteiligt: Die

Deutsche Aufbaugemeinschaft, die Deutsche Gemein-

schaftssiedlung (Dr. von Hittel), der Deutsche Sied-

ler-Sparverein, der Evangelische Siedlun-gs·dienst,
der Katholische Siedlerverband, der Bund Deut-

scher Siedler, der Westdeutsche Siedlerverband, der

Deutsche Siedlungs- und Verkehrsbund und die

ihm angeschlossenen Stadtrandsiedler-Verbände,
die Akademische Selbsthilfe, die Nothilfen chris-
licher Techniker, die Arbeitsgemeinschaft für neu-

zeitliche Siedlung, die Markgenofsenschaft »Bären-
klau«, die Zentralgenossenschaft für Selbstsiedlung,
der Neichsbund der Kinderreichen, der Neichsver-
band der Guts- und Forstbeamten, der Selbsthilfe-
Siedlerbund der Erwerbslosen, der Verband ehe-
maliger Neichswehrangehöriger, die Neichsvereini-
gung ehem. Kriegsgefangener und der Deutsch-
Gvangelische Erwerbslosen-Siedlungsbund.

Die Neichsgemeinschaft für das Deutsche Sied-

lungswesen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

vaterländischen Belange durch eine Aktivierung
der Siedlungspolitik und Siedlerbewegung zu
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fördern und die deutsche Jnlandswirtschaft nach

KrEjften zu beleben und zu pflegen. Sie hat zu-
nächst zehn Richtsätze aufgestellt, von denen die

wichtigsten die Forderung auf Herabsetzung der
Zinsen, Bauverbilligung und Kapitalunterstut-
SUUQ Einführung von Normalverträgen,Ab-

lösung Von existenzschädigendenVerpflichtungen,
Förderung des Genossenschafts-und Gem.einschafts-

ged-ankens, Berücksichtigung »von Versorgungsan-
Würtem, namentlich in der Ostsiedlunsg, gesetzliche
EinrichtUngen von behördlichenBeratungs- und
Siedlerverteilungsstellen, die von einem zu bil-

den-den Reichs-siedlerausschußanerkannt werden

Müssen, und eingehende Prüfung von Personen

auf ihre sachliche und moralische Gignung, wenn
sie als Siedlungswerber und Siedlungsvermittler
zugelassen werden sollen.

Die deutschen Sparkassen im Juni.

Der Stand der Spareinlaigen im Juni belief sich

auf 9800 Mill. RM gegen 9905 Mill. RM im

Vormonat, mithin ist eine Verminderung um

105 Mill. RM zu verzeichnen. Die Gutschrifteii

haben sich von 373,3 Mill. RM im Vornionat aiuf

360,7 Mill. RM ermäßigt Die Depositen-, Giro-

und Kontokorrenteinliagen sind von 1259,5 Mill.

RM auf 1224,5 Mill. RM zurück-gegangen

Der Umlauf an Schuldverschreibungen Ende 1931.

Am 31. Dezember 1931 waren an Schuldver-
schreibungen und verzinslichen Schatzanweisungen,
die von deutsch-en Emittenten im Inland und sim

Ausland begeben worden find, insgesamt 31,3 Mil-

liarden RM im Umlauf. Damit sind ungefähr
60 v. H. des Vorkriegsumlaufs an Schuldverschrei-
bungen wieder erreicht. Die Aufwertungs- und

Ablösungsanleihen sind am Gefamtumlauf Ende

1931 nur noch mit knapp einem Viertel beteiligt

(am 31. März 1928 entfielen auf sie noch mehr
als ein Drittel des Gesamtumlaufs). Von den

restlichen 23 655,7 Mill. NM stellen 2247,8 Mill.

NM keinen neuen Kapitalzufluß zugunstenfder
Emittenten dar; es sind dies die zwei Drittel
der Young-Anleihe, deren Erlös den reparatsions-
berechtigten Mächten zugeflossen ist (956,3 Mill,
RM), und die Schuldbuchforderungen des Reichs
zur Abgeltunsg der Kriegsschäden (10Z3,2Mill.

NM) und der Polenfchäden(218,3 Mill. RM).
Die langfristigen Auslandsanleihen

sind am Gesamtbetrag der umlaufenden.S·chuld-
verschreibungen Ende 1931 mit 8,35 Milliarden
NM beteiligt. Der weitaus überwiegende Teil

davon entfällt auf die öffentlicheWirtschaft. Das
Reich ist mit der Young-Anleihe (1434,5 Mill.

NM), der Dawes-Anleihe (754,8 Mill. RM) und

der Zündholz-Anleihe (525,0 Mill. RM)« der

größte Schuldner deutscher Auslandsanleihen
Weitere 1335,2 Mill. RM sind von Landern,
Gemeinden, Kirchen und kommunialen Kredit-

instituten aufgenommen. Dazu kommen noch

1359,0 Mill. RM Emissionen der öffentlichen
Unternehmungen und Zweckverbände. Die private
Wirtschaft ist an den langfriftigen Auslandsan-

leihen nur mit den 2034,2 Mill. RM Auslands-

anleihen der Industrie und den 946,5 Mill. RM

Anleihen der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt
und ausländischen Pfandbriefen einiger Boden-

kreditinstitute beteiligt.
Die Zusammensetzung des Gesamtbetrages der

Inlandanleihen in Höhe von 13,6 Milliarden NM

läßt aber erkennen, daß die Schuldverschreibung
noch nicht die Bedeutung als Geldbeschaffungs-
mittel wie in der Vorkriegszeit wiedergewonnen
hat. Die Pfandbriefe und die Kommunalobli-

gationen der Boden- und Kommunalkreditinsti-
tute stellen mit 8,9 Milliarden RM den Haupt-
teil der am inländischen Rentenmarkt um-

laufenden Schuldver«schreibungen. Von dem Rest-
betriag entfallen weitere 1 291,5 Mill. RM auf die

Schuldbuchforderungen für Kriegsschäden und für
Polenschäden.

Im Jahre 1931 hält sich die Umlaufs-
erhöhung in engeren Grenzen. Ende 1931

liegt der Umlauf festverzinslicher Wertpapiere nur

noch um 833,8 Mill. RM über dem Stand am

Ultimo des Vorjahres. Wenn man dabei die

technischen Veränderungen berücksichtigt,so hat sich
der Umlauf sestverzinslicher Wertpapiere durch
Neuemissionen einerseits und Tilgungen ander-

seits nur um 472,4 Mill. RM erhöht, während
im Vorjahre nach Abzug der Tilgungen noch eine

Zunahme von 2,7 Milliarden RM zu verzeichnen
war.

In der geringen Umlaufzunahme des Jahres
1931 kommt zunächst der fast völlige Stillstand
der Emissionstätigkeit zum Ausdruck. An neuen

Schuldverschreibungen sind im all-gemeinen nur

die Zündholzanleihe des Reichs (315 Mill. RM),
die Schatzanweisungen der Reichspost (150 Mill.

RM), die Schatzanweisungen des Reichs zur Ueber-

nahme der Vorzugsaktien der Dresdner Bank

(300 Mill. RM) sowie im 1. Hialbjahr Pfand-
briefe und Kommunalobligationen begeben wor-

den. Gleichzeitig sind durch planmäßige und

außerplanmäßige Tilgungen erheblich mehr
Schuldverfchreibungen aus dem Verkehr gezogen
worden als in den Vorjahr-en. Bei den An-

leihen (ohne Pfandbriefe und Kommunalobliga-
tionen) lassen sich die Tilgunsgen für das Jahr
1931 auf etwa 670 Mill. RM beziffern, gegenüber
440 Mill. NM im Jahre 1930 und knapp 400 Mill.

RM im Iahre 1929. Durch den Stillstand der

Emissionstätigkeit,durch die verstärkten Tilgungen
und durch den Rückfluß der Pfandbriefe und Kom-

munalobligsationen hat sich der Gesamtumlauf an

Schuldverschreibunigen, der im Mai 1931 mit

31455,9 Mill. RM seinen bisherigen Höchststand
erreichte, absolut allmählich vermindert. Durch
die 300 Mill. RM Schatzanweisungen des Reichs,
die der Dresdner Bank gegeben wurden, ist zwar
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Ende September 1931 noch einmal eine Erhöhung
auf 31586,6 Mill.RM ein-getreten, seitdem geht
aber der Umlauf ständig zurück.Am 31. März 1932

liegt er bereits um 393,7 Mill. NM unter dem
Ende September 1931 ermittelten Höchststand

Siedlungsausftellung auf der Königsberger Ost-
messe 1932.

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Sonder-

schau der Königsberiger Ostmefs-e, die vom 21. bis
24. August stattfindet, wird diesmal in einer be-

sonderen Abteilung auch dem Siedlunigsgedanken
in seiner Bedeutung für Ostpreußen ein erheb-
licher Platz eingeräumt. Die Anregung zu der

Veranstaltung geht vom Landeskulturamt aus,
das auch die Leitung übernommen hat. Die Aus-

stellung ist als Lehrausstellung gedacht. Den

Grundstock bildet die Siedlunsgswanderausstellung
des Pr. Landwirtschaftsministeriums mit ihrem
umfangreichen Material. Durch Heranziehung der

örtlichen Stellen, insbesondere auch der Siedlungs-
unternehmer Ostpreußens wird es möglich, selbst
die letzte Entwicklung im Siedlunigswesen zu zei-
gen. Bei der Bedeutung, die das Siedlungswesen
für die Lösung der dringenden Gegenwartsfragen
besitzt, machen wir auf diese Veranstaltung auf-
merksam.

Frachterleichterung für Siedlungsgut der West-
Ost-Siedler.

Nachdem die Neichsbahn zur Förderung der

Ostsiedlung bereits eine 25Ziige Fahrpreisermäßi-
gung für die Ostsiedler gewährt hat, hat sie neuer-

dings auch dementsprechende Frachterleichterungen
für die Beförderung von Siedlungsgut aus dem

westlich der Elbe gelegenen Gebiet Deutschlands,
ferner »aus der Provinz Schleswig-Holstein und
den östlich der Elbe gelegenen Teilen der Pro-
vinzen Hannover und Sachsen sowie des Frei-
stiaates Sachsen nach allen Bahnhöfen der deut-

schen Neichsbahn in östlich der Elbe gelegenen
Gebieten Deutschlands auf Entfernungen von mehr
als 100 km zugestanden. Der Frachtbrief soll von

der Neichsstelle für Siedlungsverwaltung in Ber-

l·in, Leipziger Platz 17, abgestempelt sein und in

der Spalte Jnhaltsansgabe den Vermerk tragen:
»West-Ost-Siedler Umzugsgut.«

Die Vergünstigung wird im Tarif vom Ver-

kehrs-anzeiger für den Güter- und Tierverkehr ver-

öffentlicht.
Die Preise in Deutschland.

Jn Deutschland hatte sich im Frühjahr der

Preisrückgang etwas verlangsamt, nachdem sich
die Preis-e auf die durch die Notverordnung vom

8. Dezember 1931 geschaffenen Verhältnisse ein-

gestellt hatten. Diese »Beruhi-gun-g«hielt jedoch
nur kurze Zeit an ; seit etwa 2 Monaten setzt sich
der Preisfturz ·an vielen Gebieten wieder be-

schleunigt fort. Die Jndexziffer der Großhandels-

preise (1913=100) hat gegenwärtig mit 95,8
einen neuen Tiefstand erreicht. Seit Januar sind
die Preise wie folgt gesunken:

Neagible Waren um 14,0 v.H.
Industrielle Nohstoffe und

Halbwaren insgesamt um 6,1 v.H.
Industrielle Fertigwaren um 6,5 v.H.

Die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
lagen Mitte des Jahres im Durchschnitt etwa

ebenso hoch wie im Januar. Unter dem Einfluß
einer günstigen Ernteentwicklung scheint sich bei
den pflanzlichen Erzeugnissen wieder eine schwä-
chere Preistendenz anzubahnen. An den Vieh-
märkten stehen sich zurzeit zwei in entgegenge-
setzter Richtung wirkende Tendenzen gegenüber;
die Abnahme der Schweinebestände und die im

ganzen gute Futterversorgung des Rindviehs
ließen an sich einen akuten Preisdruck nicht er-

warten; andererseits drücken die geringe Kauf-
kraft der Bevölkerung, der dringende Geldbedarf
der Landwirte und die Einführung der Schlacht-
steuer in Preußen zunächst auf die Preise für
Schlachtvieh.

Die Lebenshaltungskosten sind seit Anfang des

Jahres um 2,5 v. H. zurückgegangen. Sie haben
sich im letzten Monat unter saisonmäßigen Ein-

flüssen (Gemüse- und Kartoffelpreise) leicht er-

höht. Die Reichsindexziffer für Lebenshaltungs-
kosten für den Durchschnitt des Monats Juli 1932

beträgt 121,5 gegenüber 121,4 im Vormonat.

Teilweiser Nückschlag am Arbeitsmarkt.
Keine Sommerbelebung des Baumarktes.

Nach dem Bericht der Neichsanstalt für die Zeit
vom 1. bis 15. Juli 1932 trat, wie in den

Vorjahren, eine Stockung in der Entlastung
des Arbeitsmarktes ein. Am 15. d. M. waren bei

den Arbeitsämtern rund 5492 000 Arb eits-

lose gemeldet, d. h. um rund 16000 mehr
als Ende Juni. Die Aufnahmefähigkeit
der Saisonaußenberufe ließ nach und kam gegen-
über einer geringen, zum Teil ebenfalls jahres-
zeitlich bedingten Verschlechterung in der Gruppe
der übrigen Berufe nicht zur Auswirkung.

Die bisherige schwacheAufwärtsentwicklung im

Baugewerbe ist annähernd zum Stillstand gekom-
men. Mit rd. 740 000 arbeitsuchenden Baufach-
und Bauhilfsarbeitern verharrt der Baum-arkt auf
einem für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Tief-
stand. Die Entwicklung in den einzelnen Landes-

arbeitsamtsbezirken ist verschieden. Am günstig-
sten war sie in Westfalen mit einem Abgang von

1300 Arbeitsuchenden. Ostpreußen führt den Ab-

gansg von 500 Bauhilfsarbeitern auf die Auf-
nahme von berufsfremder Arbeit zurück. Rhein-
land verzeichnet einen Zugang von 839 Bauhilfs-
arbeitern. Kurzfristige Beschäftigungen und

Mangel an größeren Bauvorhaben kennzeichnen
überall das unbefriedigende Bild.
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